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Zueignung. 

Im Jahre 1589, als, um mit einem Distichon des Basler 
Bürgers Huldrych Fröhlich zu sprechen, die Sonne des Aethers 
den Skorpion zu durchwandern anhob - nach dem Julia
nischen Kalender trat die Sonne am 13. Oktobe:r in das Stern
bild des Skorpions-, genauer, wie der Rektor Johannes Beatus 
Helius überliefert, am 14. Oktober wurde die «Schule auf Burg» 
zu Basel feierlich eröffnet. An der Gründung war in wesent
licher Weise die Universität beteiligt. So hielt denn auch am 
Festakt im Münster der Rektor der Universität, der Jurist 
Samuel Grynaeus, die lateinische Weiherede. 

Heute sind dreihundertundfünfzig Jahre seit jenem denk
würdigen Tage verflossen. Die «Schule auf Burg» steht, als 
Humanistisches Gymnasium, noch immer am Werke und lebt 
ihrer großen und hehren Aufgabe. Die organisatorische Ver
bindung mit der Universität ist zwar nicht mehr so enge, wie 
sie es in der Gründungszeit und bis ins letzte Jahrhundert 
hinein war. Aber die innere Verbindung ist noch immer die
jenige einer engsten Arbeitsgemeinschaft in der Bemühung, die 
Jugend in die hohen und höchsten Regionen der Hmnanität 
hin einzubilden. 

Aus diesem Grunde kann die Unive·rsität den dreihundert
undfünfzigsten Geburtstag des Humanistischen Gymnasiums 
nicht vorübergehen lassen, ohne ihm für sein wertvolles Schaf
fen in einer reichen Vergangenheit zu danken und zugleich 
den innigsten Wunsch auszusprechen, daß es im Geiste der 
«EucrE.ßEHt Kai cptl\o,..uHl-Eta», aus dem es herausgeboren wurde, durch 
alle Stürme der Weltgeschichte hindurch bis in eine ferne Zu
kunft hinein voll Kraft und Leben sein Wirken fortsetzen dürfe. 

Als sichtbaren Ausdruck dieses Dankes und dieses Wun
sches bringt die Universität dem Humanistischen Gymnasimn 



das dies!ährige Rektoratsprogramm dar. Es geht von minu
tiösen philologischen Untersuchungen aus, erhebt sich aber 
schließlich zur Durchleuchtung großer und größter Welten. 
In beidem bietet es einen Ausschnitt aus dem Arbeitsbereich, 
der der Universität und dem Humanistischen Gymnasium ge
meinsam ist. Auch der V erfass er, indem er als ordentlicher 
Professor der Universität zugleich Unterricht an der obersten 
Klasse des Humanistischen Gymnasiums erteilt, verbindet in 
seiner Person die beiden Anstalten zu einer Einheit. So möge 
die kleine· Festgabe bezeugen, daß Universität und Humani
stisches Gymnasium eine Gemeinschaft sind und bleiben 
wollen, auch nachdem sie seit dßm letzten Sommer nicht mehr 
auf demselben Münsterhügel hausen, sondern durch das Tal 
des Birsig getrennt sind! 

Die «Schule auf Burg» wurde eröffnet, als die Sonne des 
Aethers in das Sternbild des Skorpions eintrat. Möge es dem 
Humanistischen Gymnasium immerdar gegeben sein, seine Zög
linge in die Sonne der letzten Wahrheit und höchsten Weisheit 
zu stellen, auf daß sie in deren Kraft, wie es im Evangelium 
beißt, «auf Schlangen und Skorpionen» treten können! 

Basel, im Oktober 1939. 
Im Namen der Regenz 
der Universität Basel 

der Rektor: 

Ernst Staehelin. 



Vorwort. 

U eber. den Anlaß, der zu dieser Arbeit geführt hat, und 
.über die Anlage, die in ihr durchgeführt ist, soll eingangs be
richtet werden. 

Der Anlaß ist mannigfach persönlicher und sachlicher 
Art. Als mir die Regenz der Universität Basel die :Abfassung 
des R~ktoratsprogramms für das Jahr 1939 übertrug, entschloß 
ich mich ziemlich schnell dazu, über die Polis zu schreiben. 
Alus einem Großstaat, einer f.1Eya>..'l Tr6Xu;, bin ich ver,schlagen 
worden in eine wirkliche Tr6Xt~ mit ihren Grenzen und ihret 
Intensität. Als einer, der im Jahre 1933 von seiner Professur in 
seinem deutschen Heimatland abgesetzt worden ist, habe ich 
in der Schweiz wieder Berufsarbeit und Brot gefunden, zu
erst als Pfarrer und jetzt nun als Professor für neutestament
liche Theologie. Als einer, der aus dem Dritten Reich ausge
bürgert worden ist, kann ich dankbar die Möglichkeiten nutzen, 
die dem Fremdling, dem !:Evo~. geschenkt sind, weil hier die 
Fremdheit, die Eevia, nicht nur die Ferne, sondern auch die 
Nähe, die Gastfreundschaft, bedeutet. Bei alledem hat es mit der 
Polis Basel auch deshalb noch eine besondere Bewandtnis, 
weil hinter ihren schützenden Mauern früher und umsichtiger 
als anderswo über das ganze Staatswesen im Zusammenhang 
mit der einzelnen Polis, dem Stadt-Staat, nachgedacht worden 
ist. Es hat sich von selbst ergeben, daß in dem unten folgenden 
kurzen Abriß der antiken Staatslehre an ein erhellendes Wort 
Jacob Burckhardts zu erinnern war, der auch und gerade als 
Basler über die Größe und Grenze der Polis gedacht und ge
schrieben hat. Im ersten Band seiner «Griechischen Kultur
geschichte», herausgegeben von Felix Staehelin, 1930, gibt der 
Kenner und Lobredner der Polis einen Rückblick auf deren 
Geschichte und verschweigt folgendes nicht: «Und hier dürfen 
wir wohl sagen, daß die Polis, so wie sie sich nach innen und 
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nach außen entwickelte, ihre Menschen mit der Zeit über
wiegend unglücklich gemacht haben muß : .. Da aber von früher 
her die Polis das Eins und Alles, ja die Religion der Griechen 
gewesen war, so hatten die Kämpfe um sie überdies ... die 
"\Vut, die man sonst an Religionskämpfen beobachtet. Man kann 
daher auf die Anschauung kommen, daß in der ganzen Welt
geschichte kaum eine andere Potenz ihr Leben und Streben so 
furchtbar teuer bezahlt haben möchte, wie die griechische 
Polis ... ·wie Vieles, das nur Griechen leisten konnten, wäre 
noch zur Blüte gelangt, ohne das rasche und schreckliche Vor
wärtsleben der Polis!» (Seite 276.) In den reichen Vorbemer
kungen zum Text teilt der Herausgeber IIllit, daß und wie . 
Burckha:rdt auch zur platonischen Polis Distanz gewinnt: 
«Seine Polemik gegen Platos Stellung zum privaten Götter
kult . . . begleitet Burckhardt im Kolleg mit der Randbemer
kung: Er ist eigentlich ein Reformer. Er würde die Griechen 
hübsch kujonie·rt haben! den letzten Res.t von individueller Emp
findung hätten sie aufgeben müssen.» (Seite XXXIII.) Es liegt 
auf der Hand, daß der Kultur- und Geistesgeschichtler seine 
Stellung nicht von einer biblischen Sicht her einnimmt. Es liegt 
aber auch auf der Hand, daß der Theologe auf die strenge und 
gütige Skepsis eines wirklichen Staatsbürgers, eines rroXITr)~, 

wie er innerhalb einer sich recht ein- und abgrenzenden Polis· 
lebt, wohl zu achten hat. 

Dem Theologen muß es gehen um das Gegenüber von 
Staat und Kirche im Blick auf das Reich Gottes. Ein solches 
Gegenüber ist wahrhaftig nicht je nach der Haltung der Polis 
ohne weiteres ein Gegensatz. In einem Kopenhagener Vortrag 
vor zwei Jahren über «Reich, Kirche, Staat und Volk in ihrem 
Zusammenhang und Gegenüber» habe ich auf die vorliegende 
Polis-Studie im voraus hingewiesen ( «Le Probleme du Chri
stianisme primitif», Paris, 1938, Seite 87) und kann nun im An
schluß an meine im «Theologischen Wörterbuch zum Neuen 
Testament» erschienenen Artikel über «Reich» (ßaaV.ela), 
«Volk» (~{}vo~), «Kirche» ( EKl<XflO"ta) mein Versprechen ein
lösen. 



VII 

Ueber die Anlage dieser Arbeit ist weiter nichts zu sagen, 
soweit es sich um die Methode der Untersuchung handelt: die 
Art d~r bewußt lexikographischen und exegetischen Studie 
muß für sich selbst sprechen. Die Abgrenzung des Stoffes gilt 
in erster Linie der Exegese der einschlägigen Bibelstellen, wie 
sie im jüdischen und altchristlichen Bereich im Zusammen
hang mit der griechischen Polis-Lehre genannt und behandelt 
worden sind. Es wäre richtig und wichtig, die Linien zum min
desten bis Augustin auszuziehen. Aber de:r exegetische Zweck 
ist durch die Einbeziehung der Apostolischen Väter, der früh
christlichen Apologeten und d~r alexandrinischen Theologen 
einerseits und der. hellenistischen Juden anderseits im wesent· 
liehen erreicht. Sachlich wichtiger wäre die Behandlung der 
Parallelausdrücke, daß die Christen sich selbst verstehen als 
~Tempel, Haus, Hausgenossen, Bau Gottes» (va6~, otKo~, olKEtm, 
olKoboll~ -3-EOO) und von dort her als «Beisassen, Fremdlinge» 
(napmKm, napmibruwt, E€vot). Das soll einer besonderen Studie 
vorbehalten bleiben, da der zur Ve'rfügung gestellte Raum ohne
hin schon überschritten ist. Schließlich noch etwas zum Tech
nischen! Das immer wieder vorkommende Wort Polis mit seinen 
Ableitungen muß sich wegen seiner durch keine U ebersetzung 
einzufangenden Komplexität auch dem des Griechischen Un
kundigen einp'rägen, wie ja auch bei Jacob Burckhardt Polis 
und sogar der Plural Poleis eingedeutscht erscheinen. Die grie
chischen Bibelstellen sind meistens nicht übersetzt, weil sie an 
Hand einerneueren Uebersetzung- über die Lutherbibel hin
aus ist da die revidierte Zürcher Bibel von besonderem Nutzen 
- leicht nachgeprüft werden können. Die entlegeneren grie
chischen und lateinischen Aussprüche von Kirchenvätern, Ju
den und Griechen sind jeweils übersetzt. 

Basel, im Oktober 1939. 
Karl Ludwig Schmidt. 
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A. Das Wort HOAI~ und seine Ableitungen. 

Das Wort TI 6 X t c;; (äolisch: TIT6Xtc;;), dessen Etymologie im 
Rahmen der Sprachvergleichung auf ein Wort mit der Bedeu
tung «Burg» (ursprünglich: umwallte Höhe als Fluchtburg) 
zurückzuführen ist t, kommt allgemein seit Homer und Resiod 
vor und bedeutet zunächst «Stadt». Bei Homer ist oft Troja 
und bei den Attikern oft Athen so bezeichnet. Vor allem ist 
an die Vaterstadt, an die Stadt, in der man wohnt, gedacht. 
Ferner kann auch eine ganze Gegend so bezeichnet werden, 
insofern sie durch Gründung einer Stadt angebaut und von. 
Menschen bewohnt ist. Im Gegensatz zu aO"TU bezeichnet TI6Xtc;; 

auch den Verein der B,ürger, die Stadt-Gemeinde, den Stadt
Staat ( city-state), den Staat ( civitas) 2 • Demgemäß sind Ta Tijc;; 

TI6XEwc;; die Staatsangelegenheiten, die Staatsverwaltung (so Plato, 
Xenophon, die attischen Redner). Insbesondere ist die TI6Xtc;; der 
Freistaat, die Demokratie (so Sophokles, Antigone 737; Xeno
phon, Cyropaedia 8, 2, 28). 

Für den Um f an g und die W i c h t i g k e i t der TI 6 X t c;; 

im Griechentum sind die ungemein zahlreichen Ab
leitungen bezeichnend. Zunächst die Diminutiva: TÖ TioAibwv, 

TioAibptov, TioXubptov, TIToAiE-&pov (oft= TI6Xtc;;), ~ TioAixvll, TO TioAixvwv. 

Ferner Weiterbildungen: 6 TioXh11c;; (der Bürger, im Gegen-

1 Vgl. A. Walde-J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indo
germanischen Sprachen, 1930 ff., s. v. 

2 Vgl. Etymologicum Gudianum, hrsg. von F. W. Sturz, 1818, s. v.: 
«TIM .. t~ Kai iicr-ru !'na<pEpEt" no)\1~ f!EV AE'fETm -ro oiKoMf!llf!a, iicr-ru bE: Tj Ka-ra<JKEUI'] 
TI]~ 'ITOAEW~. 'ITOA1~ )H~'fE'tU1 TO 'ITOAlTEUf!a, iicr-ru bE: TO TElXO~. n 6 A 1 ~ Kai iicrru 
bta<pEpEt" 'ITOA1~ f!EV o TO'ITO~ Kai oi KaT01KOUVTE~, l'J'fOUV TWV <JUVaf!<pOTEpwv· iicr-ru 
bE wlvov o -rono~.» Ferner Thomae magistri sive Theoduli monachi ecloga 
vocum Atticarum, hrsg. von F. Ritschl, 1832, s. v.: « TioAt~ f!EV Kai o -rono~ 
Kai Ol KaT01KOUVTE~. » 

1 
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satz zum Fremdling, H.voii;, zum Beisassen, TrapotKOii;, Trapmi1YrJIJ.Oii;)1 

Tro;\taTaii; ( ebs., dorisch), Tro;\tfJTilii; ( ebs., jonisch), Tro;\ti]Twp ( ebs., 
später), ~ Tro;\ITtii; (die Bürgerin; als solche wird in Bezug auf 
Athen Athen e genannt), Tro;\tf\nii; (ebs., jonisch), 6 Tro;\tE.Uii; 

(der Städtische, die Stadt Beschützende, Beiname des 
Zeus), ~ Tro;\taii; (die Städtische, die Stadt Beschützende, 
Beiname der Athene), Tro;\iZ:w (eine Stadt bauen, gründen), 

To TI( T )6;\tO"IJ.a ( = ~ Tr6;\tii;), Tro;\tO"IJ.anov (Diminutiv davon), 6 Tro;\tcr~-t6ii; 
(das Erbauen einer Stadt), 6 Tro;\tcrTi]ii; (der Erbauer einer Stadt), 

Tro;\tTE.uw (s. u.), Tro;\niZ:w (ebs., später), ~ Tro;\mia (s. u.), Tro;\mftn 
(ebs., jonisch), To Tro;\iTE.u~-ta (s. u.), Tro;\mK6ii; (den Bürger betreffend, 
bürgerlich; 6 Tro;\mK6ii; = der Staatsmann; später heißt ~ Tro;\mKij 

die Dirne 3), To Tro;\mK6v (die Bürgerschaft), 6 Tro;\mcr~-t6ii; (die 
Staatsverwaltung), 6 Tro;\tTE.UTi]ii; (der Verwalter der Staatsdinge, 
der Staatsmann). - Mit Tr6Atii; zusammengesetzte Wörter und 
deren Ableitungen: TrOAtoOXOii; (eine Stadt innehabend, besonders 
von den Schutzgottheiten einer Stadt), Tro;\w(cr)ouxoii; 
(ebs.), TrOAtaoxoii; (ebs., dorisch), TrOAti]oxoii; (ebs., jonisch), 6 TrOAta
v6~-toii; (der Stadtverwalter, -vorsteher), TrOAtavo~-t€w (Verb davon), 

6 Tr(T)oAiapXOii; (der oberste Befehlshaber einer Stadt, praefectus 
urbi), Tro;\napX11ii; (ebs., s. u.), Tro;\iTaPXOii; (ebs.), TrOAtapx€w (Verb 
davon), Tro;\topKEw (eine Stadt belagern), ~ TrOAtopKia (Substantiv 

davon), 6 Tro;\topK11Ti]ii; (der Städtebelagerer), TrOAtoPK11nK6ii; (zur 
Stadtbelagerung gehörig), TrOAtocpu;\aKEW (die Stadt bewachen, 
hüten, nicht ins Feld rücken), Tr(T)o;\iTrop-3-oii; (Städte zerstörend), 

mo;\m6p-&nii; ( ebs.), mo;\m6p-&toii; ( ebs.), TrOAtppaiO"Tilii; ( ebs.), Tro;\wcro
v6~-toii; (die Stadt verwaltend), TrOAtcrcr6oii; (die Stadt beschützend, 
rettend), Tro;\tTO'fpacp€w (als Bürger einschreiben, das Bürgerrecht 

verleihen), ~ TrOAtTO'fpacpia (Substantiv davon), Tro;\noKaTrllAOii; (mit 
dem Staat, den Bürgern Handel treibend), TrOAtToK6Troii; (= bn~-to
KOTIOii;, den Bürgern auf niedrige Art schmeichelnd), Tro;\tTOKOTIEw 
(Verb davon), ~ TrOAtToKoTria (Substantiv davon), Tro;\tTocp-&6poii; 

(die Bürger, den Staat zerstörend), Tro;\tTocpu;\aE (die Bürger be
wachend, auch Bezeichnung für die oberste Stadtbehörde), Tro-

3 V gl. A. Deißmann, Licht vom Osten, 4. Auf!., 1923, S. 181. 
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~1TO<:pu~aK€w (Verb davon), ~ rro~1To<:pu~aKia (Substantiv davon).-
Komposita und entsprechende Weiterbildungen: ~ avThro~1c;; (die 
Gegenstadt, Nebenbuhlerin einer. Stadt), avnrro~m:uo).lm (nach 
entgegengesetzten Grundsätzen in der Staatsverwaltung ver
fahren, jemandes politischer Gegner sein), ~ avnrro~nEia (die ent
gegengesetzte Auffassung über Staatsverfassung, die politische 
Gegenpartei), arr6rr(T)o~1c;; (fern von der Stadt, entfernt), b1arro
~1TEUO).lat (in der Staatsverwaltung mit jemandem streiten, sein 
politischer Gegner sein), ~ b1arro~mia (der Zwist in Beziehung 
auf Staatsverwaltung), 6 btarro~muT~c;; (der politische Gegner), 
E).lrro~1c;; (in der Stadt eingebürgert), E).lrro~muw (in einer Stadt 
Bürger sein), KaTarro~\TEUO).lat (in der Staatsverwaltung überwinden, 
durch politische Maßnahmen unterdrücken), rrEpirro~1c;; (durch die 
Stadt umherirrend, Landstreicher), rrEpm6~wc;; (um die Stadt lie
gend), rrEpmo~10"TtK6c;; (herumstreichend; ~ rrEpmo~tO"nK~, die um
herziehende Truppe, Bande), ~ rrp6rro~1c;; (die Vorstadt), rrporro
~muo).lat (vorher als Staatsmann tun), 6 O"U).lrro~h11c;; (der Mitbürger, 
s. u.), ~ O"U).lrro~lnc;; (die Mitbürgerin) O"u).lrro~muw (Verb davon), 
~ O"u).lrro~mia (Substantiv davon), O"U).lrro~IZ:w (zu einer Stadt, einem 
Staat vereinen), O"u).lrro~wpK€w (mit, zugleich eine Stadt belagern), 
urrorro~muo).lat (seine Maßregeln bei Verwaltung des Staates 
jemandem unterordnen, sie zu jemandes Gunsten nehmen). -
Bildungen und Weiterbildungen mit a privativum : arro~1c;; (ohne 
Stadt, ohne Vaterland, ohne Staat, ohne Bürgerrecht, verbannt), 
arr6~10"Toc;; (ebs.), o arro~h11c;; (der lNichtbürger), arrO~lTEUToc;; (an 
Staatsgeschäften nicht teilnehmend, dazu ungeschickt), arro~mK6c;; 
(ebs.). -Vereinzelte Kompositabildungen: ~ aKp6rro~1c;; (die Stadt
burg), ~ ßEKUTI0~1c;; (s. U.), ~ KW).lOTI0~1c;; (s. U.) U. a. m. -

Aus dieser beziehungsreichen Fülle kommen nur einige 
wenige Wörter und dazu noch selten im Neuen Testament vor. 
Die Begriffe ßEKarro~1c;;, Kw).l6rro~tc;;, rro~napx11c;;, die keine lexiko-

. graphischen Probleme bieten, werden im neutestamentlichen 
Abschnitt behandelt. Wenig ist hier zu sagen über rr o ~I T 11 c;; 
und cr u ).lrr o ~IT 11 c;;. Von alters her (seit Homer) heißen diese 
Wörter: Bürger, bzw. Mitbürger. Dagegen bieten rr o ~ 1 TE u w, 
bzw. rr o A. t TE u o 11 a 1 und die davon abgeleiteten Substantiva 

1* 
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TI o X. 1 TE i IX und TI o X. i T € u 1-1 IX einige nicht ganz leicht lösbare 
Fragen. An sich bedeuten diese Wörter: Bürger sein, Bürger
tum. Es scheint hier aber bei allen drei miteinander zusammen
hängenden Bezeichnungen einmal eine V e :r e n g e r u n g im 
Sinne einer Spezialisierung im R a h m e n d e s P o 1 i t i -
s c h e n und dann eine E r w e i t e r u n g im Sinne einer V er
allgemeinerung üb e r d a s P o 1 i t i s c h e h i n a u s u n d 
ab s e i t s v o n ihm vorzuliegen. 

Das V erb um TI o X. 1 T Eu w ist von TIOAlTfJ<; abzuleiten. Da wo 
es, verhältnismäßig spät, zum erstenmal auftaucht, nämlich bei 
Thukydides (z. B. 2, 37 in der Leichenrede des Perikles), hat 
es die Bedeutung: den Staat verwalten; ebenso wie das Aktivum 
wird von Thukydides auch das Medium und Passivum ge
braucht. Bei anderen Attikern wie Xenophon, Plato und später 
bei einem Hellenisten wie Polybius scheint es nicht anders zu 
sein. Der Ausdruck oi TIOA1TEUO!-LEV01 bezieht sich auf die Staats
männer, die Politiker. Vgl. dazu auch Aristophanes, Lysi
strata 573: ETIOAlTEU0"-3-' av ÜTIIXVTIX. Besonders häufig ist dann die 
passivische Verwendung in diesem Sinne bei Plato, bei dem 
die Bedeutung «administror» oder «regor» überwiegt 4 • Bei 
alledem ist das Aktivum aber seltener als das Medium, das 
dann vielfach nicht den engeren Sinn «den Staat verwalten», 
«Staatsgeschäfte treiben», «ein öffentliches Amt führen» hat, 
sondern den weiteren Sinn: «als Bürger eines Staates leben» 
und als solcher «Teil an der Staatsverwaltung nehmen», «die 
Rechte und Pflichten eines Bürgers ausüben». E8 könnte sein, 
daß das Passivum vom Medium abzuleiten ist. (Plato hat das 
Aktivum überhaupt nicht.) Eine sichere Entscheidung, ob 
zuerst der engere und dann der weitere Sinn in politicis da
gewesen ist oder umgekehrt, läßt sich nicht treffen. Die erst
genannte Möglichkeit erscheint wahr-scheinlicher im Hinblick 
darauf, daß TioAnEuw, TIOA1TEUEO"-&m, wie schon gesagt, verhältnis
mäßig spät aufgekommen sind. Eine besondere Würde des 
TIOA1TEuEO"-&m besteht dann jedenfalls darin, daß es den Gegensatz 
zu !-LET01KE'lv, dem «Metöke, Beisasse sein», ausmacht. Im Helleni-

• Vgl. F. Ast(ius), Lexicon Platonicum III, 1838, S. 141 f. 
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stischen scheint sich daraus die noch weitere, allgemeinere 
Bedeutung entwickelt zu haben: sein Leben führen, sich be
tragen, wandeln 5 • Man verweist hier besonders gern auf einen 
AuSispruch in den typi epistolares des Neuplatonikers Proclus 
im 5. Jahrhundert n. Ohr.: olba 1-!EV w~ EUCJEßw~ z:~~ Kai CJE~-AVW~ 

TIOAtTEUlJ 6 • 7• Aehnlich heißt es in einem Papyrus der Ptolemäer
zeit: TIPO~ [ T01J~ -3-EOu~] oCJiw~ Kai btKaiw~ 'l!OAITE:uECJ-3-at 8 . V gl. dazu in 
einem Hibeh-Papyrus: 'l!OAlTEUECJ-3-at aXMXm~ 9 • Hierher gehört 
folgender inschriftliche Beleg: To'l~ EuCJEßECJTaTa Kai KUAAICJTa 

TIOAITEU01-!EV01~ ~0 • Wenn aber dann eine andere Inschrift vom 
TIOAITEuECJ-3-at KaTa Tou~ u~-tETEpou~ v6~-tou~ spricht, so zeigt die Er
wähnung der Gesetze doch wohl, daß die Betonung der TIOAI~ 
und des TioAinw Elvat in diesem Zusammenhang nicht erloschen, 
sondern vielmehr eher neu aufgelebt ist 11• Der Lexikograph 
Hesychius aus Alexandria im 5. Jahrhundert n. Ohr. kennt 
allerdings wieder nur die blasse, allgemeine Bedeutung, wenn 
er sagt: «TIQAI TEU ETa 1, TIPUTTEl, avaCJTpEc:pETat ~2.» Die später fol
gende Exegese der einschlägigen Stellen wird diese lexikogra
phische Unsicherheit zu verrechnen haben. 

5 Vgl. dazu vor allem M. Dibelius, An die Philipper, 2. Aufl., 1925, zu 
Phil. 1, 27: «n:oAtTEUOf!at hat in der Koine seinen offiziellen Charakter bis
weilen abgestreift.» J. J. Wettstein (Wetstenius), Novum Testamentum 
Graecum, 1751/52, teilt zu Phil.1, 27 eine Menge Stellen (von Xenophon 
an, jüdisch-hellenistische Autoren usw.) mit, an denen n:oAlTEUE<J{}cn die 
Bedeutung «leben», «wandeln» hat. 

6 Bei R. Hercher, Epistolographi Graeci, 1873, S. 13. 
7 Vgl. M. Dibelius, a. a. 0.; E. Lohmeyer, Der Brief an die Philipper, 

1928, zu Phil. 1, 27: «Ebenso ist in der Koine ,Wandeln' oft zu einem ab
geschliffenen Ausdruck der privaten Lebensführung geworden, nachdem 
das griechische Gefühl von der Polis als der jeden einzelnen erfüllenden 
und verpflichtenden Gemeinschaft sich aufgelöst hatte. Aber auch hier 
scheint die alte Bedeutung, die den Akzent auf den Gedanken der Ge
meinschaft legt, noch leise mitzuschwingen oder neu aufzuleben.» 

8 Bei U. Wilcken, Urkunden der Ptolemäerzeit, 1922 ff., 144, 14. 
9 Ausgabe von B. Grenfell und A. Hunt, 1906, 1, 63, 11. Bei H. Liddeli 

und R. Scott, Greek-English Lexicon, New Edition 1925 ff., ist diese Stelle 
so übersetzt und ausgelegt: <to deal with, in private affairs, anJiAot~.» 

10 Bei W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, 3. Aufl., 
1915 ff., 708, 25. 

11 Ebenda, 618, 12. 
12 Ausgabe von M. Schmidt, 1858 ff. 
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Bei rr o A 1 TE i a tauchen entsprechende Fragen auf. Dieses 
Wort ist erst hier nach rroAtTEuw genannt, weil es von diesem 
abgeleitet ist, wie auch sonst Substantiva auf -Eia von Verben 
auf -Euw 13. Von hier aus würden dann beide Wörter dieselbe 
Geschichte haben, wie sie für das V erb um schon mitgeteilt ist. 
Darnach würde rroAtTEia zuerst abzielen auf das Leben und 
Treiben eines Staatsmannes, seine Handlungen, seine poli
tischen Grundsätze, die Art, wie er die Angelegenheit des 
Staates betreibt, also die Staatsverwaltung und schließlich die 
Verwaltung überhaupt 14• Und so ist das Wort bei Xenophon, 
Aristophanes, Aeschines, Demostheneg belegt. Nun kommt es 
aber auch schon bei Herodot (9, 34) vor und hat dort wie dann 
auch bei späteren Autoren die zweifellose Bedeutung: das 
Bürgersein, der Stand des freien Bürgers, das Bürgerrecht, 
droit de citoyen, citizen-rights, citizenship, franchise. Bekannt 
sind die Wendungen: boOvai nvt rroAtTEiav (Demosthenes 12, 10}, 
Turxavnv Tfj~ rroAtTEiw;; (Polybius 6, 2, 12). Vor allem aber zielt 
das Wort ab auf den Zustand, die Einrichtung des Staates, die 
Staatsverfassung. So kommt es oft und mit Betonung in erster 
Linie bei den Attike'rn vor, Thukydides, Isokrates, Plato, 
Aristoteles, Aeschines, Demosthenes, dazu bei Späteren wie 
Polybius und Plutarchus, auch in Inschriften und Papyri. E8 
wird in diesem ganzen Bereich viel über die v e r s c h i e ~ 
d e n e n S t a a t s v e r f a s s u n g e n nachgedacht. Zu den drei 
Möglichkeiten Tupavvl~, bzw. ).lovapxia, oAt"'fapxia und bll).lOKpaTia 

fügt Aristoteles als vierte die ap10"TOKpaTta hinzu im Gegensatz 
zu der bei Polybius erwähnten oxAoKpaTia. Viel behandelt wird 
die Frage nach der b e s t e n S t a a t sv e r f a s s u n g , KUAAtO"Tll 

rroAmla. Während Plato in seiner Respublica (8, 562 A) einmal 
die Tupavvl~ so bezeichnet, ist es im allgemeinen die bll).lOKpaTia, 

13 V gl. F. Blaß, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearb. 
von A. Debrunner, 6. Aufl., 1931, § 23: «Sicher steht -Ela, wenn es zu -EuEw 

gehört; so AO"fEict ,Kollekte' . . . zu AO"fEUEtv . • • und (f'rpa-rEia<; • • • zu O"Tpct

TEUEtv.» Ebenso schon das Etymologicum Gudianum (s. Anm. 2) s. v.: <W<; 
"fUp UTrÖ TOU 1-!0IXEUW 1-!0IXEict, OÖTW<; arro TOU TrOAITEUW TrOAITEict.,. 

14 Demgemäß ist bei C. L. W'. Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in 
Libros Novi Testamenti, 4. Aufl., 1903, s. v. an die Spitze gestellt: <ad
ministratio reipublicae.» 
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die viel gerühmt wird. Das wird ausdrücklich von dem Lexiko
graphen Rarpakration im zweiten Jahrhundert n. Chr. 15 unter" 
strichen: «TI o X. t TE I a.. lblw~ ElwB-a.cn T4J 6v6J..la.Tt XPilO"B-a.t ol p~TopE~ 

ETii Tij~ bllJ..lOKpaTia.~, WO'TIEp 'lcroKpaTll~ €v T4J TiaVll'fUPtKt+J Ka.i LlllJ..lO

O'B-E.vll~ €v <!>tX.mmKo1~.» Da die rechte Staatsverfassung dem rech
ten Staat entspricht, so bekommt TioX.mia vielfach die Bedeutung 
von TI6X.t~. Das beste Beispiel für diesen U ebergang ist der Titel 
von Platos großem Hauptwerk über die Staatslehre: TioX.mia. = 

respublica = Staat. Auch Zenon hat ein Werk unter diesem 
Titel geschrieben 16, ebenso Chrysippus 17• Wendungen wie T~v 

TioX.mia.v U'fElV (Thukydides 1, 127), €v TETU'fJ..lEVIJ TIOAtTEiq. ßwOv 

(Plato, Respublica 10, 619 C), Tiavm öcra. TipE.Tiovm ~v Tfj Kowfj 
TioX.miq. (Plato, Critias 112 B) lassen an den Staat denken 18• 

Schließlich scheint wie TioX.tTEUOJ..lat auch TioX.mia. allgemein die 
Lebensweise, den Wandel zu bedeuten 19• Der schon genannte 
Lexikograph Hesychius betont die politische und die unpoli
tische Bedeutung: « TioX.mla. ~ TIOAt~. ~ ßio~ ... Kai &va.O'Tpoqn1. 
Kai ~ TipaEtp> 

Das schließlich zu besprechende TI o X. I T Eu 1-1 a. ist eindeutig 
von TIOAtTEuw, bzw. TioX.tTEUOJ..la.t abgeleitet und nimmt an dessen 
Bedeutungsgeschichte und -wandel teil 20 : also zunächst Staats
verwaltung, ferner Bürgers ein, Bürgertum, Bürgerrecht, Staats"' 
verfassung, Staat. Die allgemeinere Bedeutung Lebensweise, 
Wandel ohne Einbeziehung des Politischen ist nicht zwingend 
belegt, wird vielmehr aus dem vermeintlich allgemeinen Sinn 
von TIOAtTEUOJ..lat erschlossen. Weithin ist TioX.hEuJ..la mit TIOAlTEia 

15 Ausgabe von I. Becker, 1833. 
16 S. bei J. v. Arnim, Stoicorum veterum Fragmenta, 1921 ff., I, S. 14. 
17 S. ebenda III, S. 202. 
18 Zu TIOAtTEia = TI6A.t~ in den Papyri vgl. J. H. Moulton und G. Milli

gau, The Vocabulary of the Greek Testament, 1915 ff., und F. Preisigke, 
Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, 1915 ff. 

19 W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des 
Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 3. Aufl., 1937, 
gibt dazu nur zwei profane Belege: Athenaeus 1 p. 19 A und Corpus 
Hermeticum (Ausgabe von w. Scott) 486,24: f) 't'WV av{}ptimwv aypto~ TIOAlTEia. 

20 S. die umfassende Spezialuntersuchung von W. Ruppel, Politeuma, 
Bedeutungsgeschichte eines staatsrechtlichen Terminus, Philologus, Bd. 82, 
Neue Folge Bd. 36 (1927), S. 268-312 und 433-452. 
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und damit auch mit rr6At<;; identisch, ohne gerade die Würde 
dieser Worte zu haben. Es begegnet uns zuerst um die Mitte 
des vierten vorchristlichen Jahrhunderts (ist also ziemlich 
jung) und da gleich an einer größeren Anzahl von Stellen. Die 
älteste ist Isokrates, Areopagiticus 7, 78: ava"fK11 rup E.K Twv whwv 
rro;\tTEU!laTwv Kai TU<;; rrpa~tt<;; 61-toia<;; &rroßalvEw. Hier ist die Bedeu
tung Staatsverwaltung, politische Handlung, politischer Grund
satz deutlich. Unmittelbar vor der soeben genannten Stelle ist 
die rro;\nEia, die StaatsverfaS<sung, hervorgehoben; sie soll ver
wirklicht werden in den einzelnen Erscheinungen, Vorgängen 
und Handlungen des öffentlichen Lebens. Auf der rro;\tTEia, der 
gesetzlichen V erfa,ssungsform, beruhen die rro;\nEu!laTa, die 
Aeußerungen der inneren Politik. Für die verhältnismäßig 
reiche Bedeutungsentwicklung des Wortes rro;\hEu!la ist diese 
eine Linie entscheidend, daß es sich sozusagen um eine Spezia
lisierung und Konkretisierung der rroJ\mia handelt. So scheint 
auch der Wortsinn in der ungefähr mit Isokrates gleich
zeitigen Stelle Plato, Leges. 12, 945 D, ;\u.ß.Et0"11<;; T~<;; Tu rravm 
rroAtTEU!laTa ~uvExou0"11<;; Et<;; ~v blK11<;;, zu sein, wenn auch da viel
leicht die Uebersetzung Staaten in Betracht kommt, wobei dann 
auch an die Behörden und Stände des einzelnen Staates ge
dacht werden kann. Wenn sich auch nicht gleich hier der 
Begriff rro;\hEu!la ganz eindeutig fassen läßt, so heben sich doch 
auf Grund des genannten Ansatzes einige durchaus mitein
ander zusammenhängende Bedeutungen heraus. Bei Aris.toteles 
entwickeln sich neue Begriffe für rroJ\hEu!la: Gesamtheit der 
rechtsfähigen Bürger als der Aktivbürger, regierender Stand, 
Partei, dazu die entsprechenden Abstrakta: Vollbürgerrecht, 
Souveränität. Bei Polybius kommen neue Bedeutungen, z. T. 
wieder allgemeinere, hinzu: Bürgerschaft, Volk, Heimat n. So-

2i Wenn Ruppel, a. a. 0., S. 454, auch die noch allgemeinere Bedeutung 
•Menschheit» bucht, so denkt er an den philosophischen Sprachgebrauch 
bei Epiktet (a. a. 0., 287) und Mark Aurel (a. a. 0., S. 292), bei denen in der 
Tat rroA.iTEUfHX als «Gesellschaft», «Menschengeschlecht», «Weltbürgerschaft>> 
verstanden wird. Doch muß einerseits Ruppel, a. a. 0., S. 287, selbst zu
geben, «daß der Zusammenhang auch die Uebersetzung ,Staat' (res 
publica) erlauben könnte», und anderseits handelt es sich hier überhaupt 
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weit dabei immer die wirklich politische Wirksamkeit des 
Bürgers betont ist, ist die demokratische Staatsform ins Auge 
gefaßt, und zwar im Gegensatz zu Mon a r c h i e n , b a r -
b a r is c h e n Gemein s c h a f t s wes e n, auch zum ein -
z e l n e n S t a a t s man n. Zu den literarischen Zeugnissen 
treten die Urkunden in Inschriften und Papyri, in denen allein 
dann noch eine eigentümliche Spezialbedeutung entwickelt ist: 
rro}.hEuf..ta bezeichnet eine Kolonie von Ausländern, deren Ver
fassung der heimischen rr6h;;, bzw. rro}.mia als der Mutterstadt, 
bzw. dem Mutterstaat, dem Vaterland nachgebildet und dar
nach bestimmt ist. Bekannt sind solche rroAtTEUf..laTa der Kreter, 
der Phrygier, der Kaunier, aber auch der Juden in Aegypten 
und anderswo 22 • Ein Teil des Volkes hat in der Fremde Be
hausung und ein zweite s Vater land gefunden. Dabei hat 
sich dieser ethnische V er band nicht wie ein beliebiger Privat
verein zusammengefunden, sondern bildet einen eigenen Staat 
innerhalb des fremden StaatslebenS:, dem sein Wohnsitz an
gehört, ist mit bestimmten Privilegien ausgestattet und darf 
sich nach seinen herkömmlichen Gesetzen verwalten, solange 
diese dem Staats·recht des Gastlandes nicht widersprechen. Es 
handelt sich nach alledem um eine Landsmannschaft als eine 
autonome Fremdenkolonie. 

Von den behandelten Wörtern sind noch eine ganze Anzahl 
im Neu g r i e c h i s c h e n üblich, wobei wie auch in anderen 
Fällen die Bedeutungsgeschichte vom älteren bis zum helleni-

nicht mehr um Lexikographie und Staatsrecht, sondern um einen aus der 
stoischen Philosophie gewonnenen, bewußt metaphorischen Gebrauch, 
der sachlich eben aus dieser Philosophie zu erklären ist. 

22 Auf diesen Spezialsinn, der in den älteren Lexica nicht gebucht 
ist, hat zuerst hingewiesen E. L. Hicks, On some political terms employed 
in the New Testament, Classical Review, Bd. 1 (1887), S. 6 f., wo auf das 
Corpus Inscriptionum Graecarum III, 5361 (Juden in der Cyrenaica) und 
5866 c (Phrygier in Aegypten) Bezug genommen ist. Moulton und Milli
gau, a. a. 0., interpretieren die letztgenannte Inschrift so: « ... where 
1TOAhEUf.ta is employed of an association of Phrygians, whom we must 
suppose to have resided in some Egyptian town or district in the en
joyment of their own laws, religion, and administration of justice.:> W ei
tere Belege und Erörterungen bei M. Dibelius, a. a. 0., zu Phil. 3, 20; 
ferner M. Engers, TioAiTEUf.La, Mnemosyne, Bd. 54 (1926), S. 154-161. 
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stischen Griechisch eine gewisse Beleuchtung erfährt. Während 
in der Antike nicht nur rroXtTEia, sondern auch und gerade rr6Xt~ 
Staat bedeutet, ist es nun so, daß rr6Xt~ nur Stadt und rroXtTEia 
nur Staat bedeutet. Noch häufiger bezeichnet man den Staat 
mit TÜ KpaTo~ (Macht). Wie in der späteren Antike zielt rroXmia 
nicht nur ab auf den Staat, die Staatsverfassung, sondern auch 
auf die Lebensführung, das Benehmen. In entsprechender Weise 
heißt rroXtTEvo~-tm : sich mit Politik beschäftigen, eine Verfassung 
haben, sich politisch benehmen, dann überhaupt sich benehmen. 
Und in der Umgangssprache findet sich darüber hinaus die 
besondere Bedeutungsfärbung: schonen, geschickt behandeln. 
Das in der Antike vieldeutige Wort rroXiTEu~-ta bezieht sich auf 
die Verfassung, die Regierungsform. Während in der Antike 
das Verbum rroXniZ:w eine spätere Form für rroXtTEuw ist, gewinnt 
es im Neugriechischen vor allem als Kompositum EKrroXniZ:w die 
Sonderbedeutung: gesittet machen, zivilisieren. Ein rroXtTt<J~-t€vo~ 
Xa6~ ist ein zivilisiertes Volk. Dementsprechend bedeutet rro
Xma~-t6~: Zivilisierung. Und es findet sich eine Neubildung: 
rroXm<JnK6~ = zivilisierend. An sich handelt es sich um eine nicht 
richtige mot-a-mot- Uebersetzung des französischen civiliser. 23 

Erhalten gebliebe~ ist rroXtTO"fpa<p€w im Sinne von naturalisieren 
mit rroXnorpaq>TJO't~ als dem dazu gehörigen Substantiv. Antik 
ist auch die Reihe rroXwpKw, rroXwpKia, rroXwpKTJTtl~. rroXwpKTJTtK6~. 

Von den Diminutiva sind erhalten geblieben: rroAixv'l, rroAixvwv. 
Neu ist das selbständige Substantiv ~ rroXtTtK{J = die Politik, 
Staatskunst (griechisches Wort in westeuropäischer Verwendung!), 
während dafür in der Antike die Wendungen rroXmKf) €mO'TfJI-lfl, 
bzw. TEXV'l vorkommen. Von den Komposita sind zu buchen: 
avnrroXtTEuo~-tat = der Regierung opponieren, avnrroXiTEu<Jt~ = 
(politische) Opposition, &vnrroXmK6~ = unpolitisch; au~-trroXiTTJ~ 

= Mitbürger, O'U~-tTIOAtTEuo~-tm = Anhänger der Regierung sein, 
<Ju~-trroAiTEu<Jt~ =Regierungspartei, <Ju~-trroXnEia =Staatenbund, Kon-

23 Herr Kollege P. Bratsiotis, Athen, den ich nach diesen Dingen 
fragte, teilte mir mit, daß er die genarmte Verwendung von 1fOl.lTl<1f.IO<; 

bekämpfe und sich füt das bekannte griechische Wort llf.!Epw<nc; (Zähmung 
Verfeinerung, Zivilisierung) einsetze. 
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föderation. Geblieben ist aKp6rro~tc; = Burg, Zitadelle, Kw~-t6rroXtc; 

= Städtchen. Schließlich sind noch einige Bildungen mit a pri
vativum zu nennen: arroHrEuToc; = ungesittet, ungebildet, ohne 
Staatseinrichtung, arroXiTHYToc; =unzivilisiert, arroXt6pK1']Toc; = un" 
belagert, nicht zu belagern. 

B. Der neutestamentliche W ortgebrauch. 

Im N e u e n Te s t a m e n t finden wir von den behandelten 
Wörtern öfters rr6Xtc; (etwa 160mal) und verhältnismäßig selten 
folgende Ableitungen: DoEKarroXtc; (3mal), Kwf16rroXtc; (lmal), noXt
TUPXllc; (2mal), 'ltOAhl']c; (4mal), owrroAhl']c; (2mal), 'ltOAtTEia. (2mal), 
'ltOAlTEUilU (lmal) 24• 

Es fragt sich, ob wir es bei den eingangs aufgezählten 
Stellen mit einem w ö r t I ich e n , d. h. von der rr6Xtc; her be
stimmten, also «politischen» oder mit einem ü b e r t r a g e n e n , 
d. h. von der rr6Xtc; her nicht bestimmten, also «unpölitischen» 
Sinn zu tun haben. 

An allen neutestamentlichen Stellen hat das Wort rr 6 X t c; 
die schlichte Bedeutung «Stadt» und kommt füglieh im Sin· 
gular und im Plural vor. Besonders oft wird die rr6Xtc; J eru
salem genannt, mit der es eine eigene Bewandtnis hat; außer
dem in den Evangelien als rr6XEtc; die Orte Bethlehem, N aza
reth, Kapernaum, Bethsaida, Gerasa, Nain, Sychar, Arimathia, 
in der Apostelgeschichte Joppe, Caesarea, Tarsus, Ikonium, 
Lystra, Derbe, Thyatira, Ephesus, Philippi, Athen, Lasaia. 
Apgsch. 16, 12 erfahren wir nebenbei etwas Näheres über die 
staatsrechtliche Stellung der Stadt Philippi, die als Ko~wvia. 

bezeichnet wird, weil sie von Augustus. in eine Militärkolonie 

24 In H. Cremers Biblisch-Theologischem Wörterbuch des neutesta
mentlichen Griechisch, 11. Aufl., 1923, hrsg. von J. Kögel, ist die ganze 
Wörtergruppe nicht behandelt. Ob und wie es sich dennoch um biblisch· 
theologisch wichtige Begriffe handelt, muß sich aus der vorliegenden 
Untersuchung selbst ergeben. 
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umgewandelt worden war 25 • Der Apostel Paulus hat seine 
Wirksamkeit auf die größeren Orte und damit auf die Städte 
beschränkt. Jesus von Nazareth hat gepredigt und gehandelt 
in den Städten und auf dem flachen Lande und hat dem
entsprechend seine Jünger angewiesen. Das Nebeneinander 
von «Stadt» und «Dorf» wird ausdrücklich betont. Matth. 9, 35: 
T<xc; TIOhEtc; micrac; Kai Tac; KW/lac; (= Mark. 6, 6: nur Tac; KW/lac;) 
= Luk. 8, 1: KaTa TIOhtV Kai KW/ll']V. Dazu Matth. 10, 11: TIOhtV 11 
KW/ll']V. Luk. 13, 22: KaTa TIOhEtc; Kai KW/lac;. Ferner Mark. 6, 56: 
Eie; KW/lac; 11 Eie; TIOhEtc; 11 Eie; a"fpouc; (Höfe, Gehöfte). Im Zu
sammenhang solcher Unterscheidung zwischen Stadt und Dorf 
wird das einmal, Mark. 1, 38, vorkommende Wort KW/lO'ItOhtc; 

von Bedeutung. Es handelt sich hier offenbar um das, was 
wir heute «(Markt-)Fleckem> nennen, d. h. nach damaligem 
Recht um eine Stadt, die verfassungsmäßig nur die Stellung 
einer KW/lll hat 26• Matth. 4, 25 wird erzählt, daß zu Jesus die 
Massen nicht nur aus dem iüdischen Lande, sondern auch aus 
der .6. E K a 1t 0 h t c; gekommen sind, und Mark. 5, 20; 7, 31, daß 
er selbst sich auch dort aufgehalten hat. Das ist der Name eines 
urs.prünglich aus zehn Städten bestehenden Verbandes östlich 
vom Jordan (Skythopolis ausgenommen, das, im Westio'rdan
land liegt und einbezogen ist) 27• Es bedarf keiner Erörterung, 
daß bei der Nennung dieses Städteverbandes keine Verfassungs
fragen die evangelische Berichterstattung interessieren, son
dern allein die Tatsache, daß und wie J esus nicht nur im 
Juden-, sondern auch im Heidenlande gewirkt hat. Unter den 
vielen Städten im iüdischen Lande, mit denen es Jesus zu tun 
gehabt hat, fehlt bezeichnenderweise eine nicht unwichtige: 
Tiberias, die Residenz des Herodes Antipas; dort ist die Vor-

25 Näheres darüber in den Kommentaren. 
26 Vgl. E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 

Christi, 3. u. 4. Aufl., 1901 ff., Bd. II, S. 227. Die Parallelstelle Luk. 4, 43 
nennt nur die ETEpat noXEt~. Und Mark. 1, 38 lesen für Ei~ Tu~ EXOf.!EVct~ KWfW
noXEt~ D it syr : Ei~ Tu~ €nu~ KWf.!a~ Kai d~ Tu~ noXEt~. womit das offenbar 
auffällige Unicum durch eine erleichternde Lesart beseitigt ist. 

27 Vgl. Josephus, Bellum Judaicum 3, 446, und Schürer, a. a. 0., 
s. 148 ff. 
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geschichte zur Hinrichtung des Täufers J ohannes zu denken 
(Mark. 6, 17ff. = Matth. 14, 3ff.); Jesus selbst hat diese Stadt 
nie betreten und hält sich demgegenüber an das benachbarte 
Kapernaum als die ibia rr6At<;, Matth. 9, 1. Betont ist hier nur 
und gerade das Attribut ibia. Ebenso ist es an anderen Stellen, 
wo alles auf den Zusatz ankommt, ohne daß über die rr6At<;
Bezeichnung als solche in einem staatsrechtlichen oder in 
irgendeinem noch darüber hinausgehenden, etwa gar theolo
gischen Sinne nachgedacht wäre. Das gilt für die rr6At<; .6-auib 
Luk. 2, 4. 11, vor allem aber für Jerusalem als die aria rr6At<;, 

die Stadt des. großen Königs, bei Matth. und in der Apk. In de·r
selben Apk. ist dann auch von Babel (=Rom) als der f..lE"fUA11 
rr6At<; und wie im Hehr. von dem Widerspiel, der himmlischen, 
der kommenden Stadt J erusalem die Rede. Die Erörterung 
über das irdische tmd das hirnmUsehe Jerusalem als die heilige 
Stadt Gottes wird uns nachher besonders zu beschäftigen 
haben. 

Vorher gehen wir weiter den von rr6At<; abgeleiteten Be
griffen auf die . Frage hin nach, ob wörtlicher oder über
tragener Sprachgebrauch vorliegt. 

Das nur an einer Stelle Apgsch. 17, 6. 8 zweimal vor
kommende TI 0 A 1 Ta p X 11 <; bedeutet «Stadtpräfekt». Eine Mehr
zahl solcher Politarchen bildete die oberste Behörde maze
donischer, vereinzelt auch anderer Städte. 

Es ist wohl nicht zufällig, daß TI o Ai T 11 <; nur in der höheren 
Koine des Neuen Testaments vorkommt. Ganz schlicht, jeden
falls ohne Betonung wird Luk. 15, 15 von dem verlorenen 
Sohne erzählt, er habe sich an einen der Bürger, Bewohner 
jenes Landes (E.vi TWV TtOAlTWV Tf\<; xwpac; EKElV11<;) gehängt. Luk. 
19, 14 bedeutet rroA'iTctt dem Zusammenhang nach Mitbürger. 
Gewichtiger gibt sich Apgsch. 21, 39 die Aussage des Paulus 
vor dem ihn vernehmenden römischen Offizier über seine 
Qualität als Bürger einer nicht unberühmten Stadt : E.rw 
cMl-pwrroc; f..lEV Elf..ll 'louba1oc;, T ctpO"EU<;, Tf\<; KtAlKlct<; OUK aO"{jf..lOU TtOAEW<; 

rroAiT11<;. Ganz unergiebig dagegen im Hinblick auf die staats
rechtliche Frage nach dem «Bürger»-Sein ist Hehr. 8, 11 ein 
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LXX-Zitat, wo rro:\h11<;; wiederum Mitbürger ist und dem &bE:\cp6c;; 

als dem Mitbruder entspricht 28 • 

Das nur· Eph. 2, 19 vorkommende er u I!IT o A 1 T 11 <;; eröffnet 
dem Bisherigen gegenüber einigermaßen umfassende Aus
blicke: apa oüv OUKETt E.cYTE EEVOl Kai rrapotKOl, UAAa (ECJTE) (JU1!1TOAlTa1 

TlUV ariwv Kai OtKElOl TOU -&EOO. Dem Zusammenhang 2, 11 ff. 
zufolge sind die Heiligen, deren Mitbürger die hier angeredeten 
Heidenchristen sein sollen, die Judenchris.ten als die:\enigen, 
die den Ansp·ruch des wahren Israels a1s des Gottesvolkes 
erheben, sich aber nunmehr gefallen lassen müssen, daß auch 
und gerade die Heidenchristen als solches Gottesvolk betrach
tet werden, als Hausgenossen Gottes 29 • Auf das Bürger-Sein, 
das rro:\h11v Eivat, kommt es dabei insofern nicht an, als das 
Entscheidende durch das Genetiv-Attribut und die durch Kai 
angehängte Erläuterung gesagt ist. Es könnte also crullrro:\hll<;; 

in einem übertragenen Sinne verwendet sein und durch ein 
«unpolitisches» Wort wie etwa ( cruv )&bE:\cp6c;; ersetzt werden. 
Jedenfalls ist nicht von einem üblichen Erdenbürger die Rede, 
sondern jenseits davon von einem Mitbürger in einem höheren 
Sinne. Diese in solcher Weise übertragene Ausdrucksweise 
hängt aber doch wohl mit dem «politischen» Wo'rt (cru~J.)rro:\hll<;; 

zusammen, das sich deutlich abhebt von den ausgesprochen 
staats- und verfassungsrechtlichen, also politischen Bezeich
nungen EEVO<;; und rrapotKO<;; 30. Das Sein, das Bürger-Sein des 
Christenmenschen auf Erden ist das des Fremdlings und Bei
sassen. Sein eigentliches Sein, Bürger-Sein hängt nicht ab von 
dieser Erde und ihren Mächten, zu denen auch und gerade die 
irdische rr6:\t<;; gehört, sondern von Gott, der Sein Volk ge
schaffen hat, es erhält und Seinem Reiche zuführt. So viel 
kann und muß aus Eph. 2, 19 herausgel~sen werden. Und 
sicherlich kann das hier Gesagte durch den voraufgegangenen 

28 Die hier wiedergegebene hebräische Stelle Jer. 31, 34 hat Hebr. 
8, 11 für rro~hl']~ j).,, und entsprechend ist im griechischen Text Jer. 38, 34 
statt rro~hl']v auch- .;;~l']<Jiov überliefert. 

29 Die Kirche ist der o!Ko~ {}EQi) (Haus Gottes). 
30 Die Kirche ist die rrapolKia (Beisassenschaft). 
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Hinweis auf die rroAm.ia ToD 'l<rpaftA, 2, 12, welche Stelle noch 
zu besprechen sein wird, nur unterstrichen werden. 

Sollte von dem Gesagten aus nicht auch der Gebrauch des 
V erbums rr o A t T Eu o ll a t zu verstehen sein? A p gsch. 23, 1 be
kennt Paulus vor dem Synedrium in Jerusalem, das ihn auf 
Veranlassung der römischen Behörde vernimmt: E.rw mim;~ 

O"UVEtbft<YEt U"fa-&fj TrE'T!OAlTEU)lat T0 -&E:4J. So gut wie alle Ueber
setzungen von der Vulgata an, die hier <<conversatus sum» 
bringt, über die Luthe~sche und andere reformatorische Bibeln 
( z. B. die Zürcher), die «ich habe gewandelt, ich bin gewan
delt» sagen, bis hin zu den neueren Uebersetzungen, die sich 
dem anschließen (vgl. auch: j'ai vecu; I have lived), beachten 
damit das «Politische» nicht. Ebenso ist es in den Kommen
taren von alters her. Man wird aber doch fragen dürfen, ob 
nicht gerade im Hinblick auf die große Szene (der Apostel 
Jesu Christi vo'r der jüdischen Behörde auf Veranlassung der 
heidnischen Behörde!) das mitzudenken ist, was soeben über 
das <ru)lrroAhf)v Etvat Twv a"fiwv ausgeführt ist. Jedenfalls würde 
das Ganze dadurch eine besondere Farbe gewinnen, wenn als 
Uebersetzung vorgeschlagen werden könnte: «Mit allem guten 
Gewissen bin ich für (vor) Gott Bürger gewesen.» Aehnlich 
liegt es Phil. 1, 27, wo Paulus mahnt: &Eiwc; ToD EvanEAiou ToD 

Xpt<rTou rroAmuE<Y-&E. Auch hier wirkt sich die Uebersetzung in 
der Vulgata, die «conversamini» hat, aus. Dazu kommt die 
gesamte patristische Exegese, die bezeichnenderweise allge
mein ethische Begriffe heranzieht. Der sogenannte Ambro
siaster, ein wichtiges Zeugnis des voraugustinischen Paulus
verständnisses, versteht die Mahnung des Apostels dahin, daß 
den Philippern ein «dignam c.onversationem ... exhibere disci
plinae Dominicae» auferlegt wird 31• In dem auf Hieronymus 
zurückgeführten Pauluskommentar, der in Wirklichkeit aus 
dem des Pelagius zusammengearbeitet ist, werden die Ver
kündiger des EvangeliumS< als Vorbilder hingestellt: « ... omnia 
eius praecepta servantes sive digne evangelii praedicatoribus 
conser:vare debetis. 32.» Theodoret im 5. Jahrhundert ( antioche-

31 Migne, Patrologia, Series Latina (MPL) 17, 407. 
32 MPL 30, 844. 
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nische Exegetenschule) betont die wohlgefällige Lebensfüh
rung, zu der Paulus ermahne: «rrapaKaXw Tolvuv &~-tat;; &p~-t6bwv Tl\) 
EUCX"f"fEAl4J ßlov a<Jmi<Ja{}m 33.» Johannes. Damaszenus im 8. Jahr
hundert stellt Erwägungen über den sittlichen Fortschritt 
(rrpoKorr~) an 34• Theophylakt im 11. Jahrhundert, dessen Kom
mentar.e sich durchweg auf Vorarbeiten stützen, sieht die 
apostolische Bitte in «einzig diesem» (hoc solum = ~-t6vov), «ut 
crescatis in virtute 35». Thomas von Aquino hält die constantia 
für wesentlich 36 • Erasmus übersetzt das rroXnEuE<J{}E mit con~ 
versemini 37• Bei Oalvin heißt es: « ... ut nihilominus pergate in 
recto cursu 38.» Abraham Oalov bezieht sich ausdrücklich auf 
den genannten Theophylakt: « ... ut virtute enixius studeatis 39 .» 
Während in derselben Richtung Luther «wandelt» sagt (vgl. 
auch: conduisez-vous; let your manner of life, do lead a life), 
bringen einige neuere Uebersetzer, offenbar an das «Poli
tische» denkend, dies.: «führt euer Gemeinschaftsleben» (0. 
Weizsäcker), «führt euer Gemeinde leben» ( 0. Stage), oder 
man empfindet jedenfalls eine gewisse, sozusagen amtliche 
Feierlichkeit des Ausdruckes und übersetzt: «waltet» (0. Holtz
mann). Und vollends in neueren Kommentaren wird die Frage 
nach dem «Politischen» gestellt, um dann allerdings verschie
den beantwortet zu werden 40• Manche 41 verstehen rroXtTEuE<J{}at 

33 Migne, Patrologia, Series Graeca (MPG), 82, 558 ff. 
34 MPG 95, 855 ff. 
35 MPG 124, 1139 ff. 
36 Opera omnia, 1876, Vol. 21, 352. 
37 Novum Testamentum, 1508. 
38 Kommentar zum Neuen Testament, Ausgabe von A. Tholuck, 1834. 
39 Biblia illustrata, 1672 ff. 
40 Ueber die ältere Auslegung teilt B. Weiß, Der Philipperbrief aus

gelegt und die Geschichte seiner Auslegung kritisch dargestellt, 1859, 
mit: «Die Ermahnung selbst bezogen die Aelteren auf den 
Lebenswand e 1 im allgemeinen, so die Väter, Luther, Calvin und 
einzelne Neuere ... Dagegen haben seit Benedict Aretius, Johann Pis
cator, die meisten die Herkunft des W·ortes von nol\hEul.la urgirt, und, 
wo nicht gar auf das römische Bürgerrecht der Philipper . . . oder ihr 
bürgerliches Leben auf Erden ... , so doch eine Anspielung auf das 
Gottesreich auf Erden darin gefunden, dessen Bürger die Christen und 
dessen Herrscher Christus· sei ... , oder doch wenigstens an eine be
stimmte Art des rechten Gemeindelebens gedacht ... » Näher mitgeteilt 
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= rrEpnraTEtV, indem sie hinweisen auf Eph. 4, 1 (€v KupitV &Eiwc;; 

rrEptrr<iTfj<Jm Tfjc;; KA~<J'Ewc;; ... ), Kol. 1, 10 (rrEptrraTfj<Jat &Eiwc;; ToO 
Kupiou) und 1. Thess. 2, 12 (rrEpmaTE'lv &Eiwc;; ToO -l}EoO). Auch an 
Phil. 3, 17 f. mag erinnert werden, wo trotz der dann folgenden 
noch zu besprechenden Aussage über das himmlische rroAiTEU).la 
der Christen der Begriff des rrEptrraTE'lv angewendet wird. An" 
dere 42 dagegen finden, wenn nun einmal hier statt rrEptrraTE'lv ein 

sei hier die Auslegung von H. A. W. Meyer, 1874, der an sich die nicht
politische U ebersetzung vertritt, dann aber hinzufügt: <G e w ä h 1 t aber 
ist das sonst von Paulus in dem Briefe nicht gebrauchte Wort von der 
Lebensführung, weil er das dem Inhalte ·des Evangeliums entsprechende, 
innerliche und äußerliche sittliche Gemeinde 1 e b e n (rro/\t-reuE<J{}at, 
B ü r g er im Staate s ein, a 1 s B ü r g er 1 eben) im Auge hat ... 
Gewählt ist es auch Apg. 23, 1, wo die Vorstellung des a m t 1 ich e n 
Dienstverhältnisses zugrunde liegt (rro/\t-reuea{}at, ein ·Amt im Staate 
ver w a 1 t e n).> 

41 Schon Thomas von Aquino (s. Anm. 36) erinnert an 1. Thess. 2, 12; 
Kol. 1, 10; 3. Joh. 4. Vgl. ferner M. Dibelius, a. a. 0., und E. Lohmeyer, 
a. a. 0. Ferner P. Ewald, Kommentar zu den Gefangenschaftsbriefen, 
2. Aufl., 1910, zu Phil. 1, 27: <Wenn irgendwo, so ist Eph. 4, 1 ff. das 
Gemeindeleben Gegenstand der apostolischen Mahnungen. Und doch hat 
der Apostel sich nicht veranlaßt gesehen, statt von rrepma-re!v (V. 1) von 
rro/\t-reuea{}m zu reden. Will man durchaus den Begriff einer rro/\1~ oder 
eines rro/\i't"eulla durchschlagen lassen, so wäre an die Pflichterfüllung des 
H im m e 1 reichsbürge r s zu denken, wofür man sich etwa auf 3, 20 
berufen möchte. Auch zeigt 1. Thess. 2, 12, wo die Bezugnahme auf diE) 
ßacrt/\eia {}eou ausdrücklich hervorgehoben wird, daß der Apostel deswegen 
noch nicht sich getrieben sah, das angeblich dem entsprechende Verbuni 
zu bevorzugen. Man wird das Wort in einem abgeschliffenen Sinne zu 
nehmen haben, indem es von dem ,seine Bürgerpflicht erfüllen' nach .dem 
allgemeineren ,das Seine tun', von dem ,als Bürger leben' zu einem allge
meineren ,seine Lebensführung gestalten' hinüberlenkt: ein Gebrauch, 
der unter Beziehung auf Gott, dem gegenüber der Apostel das Seine tat, 
auch Apg. 23, 1 sich findet und wie in der hellenistischen so in der patri• 
stischen Literatur nicht fehlt ( vgl. auch den späten Gebrauch von rrohreia 
für Lebensweise). Daß dabei irgendwie doch noch ein ,Bezug auf gege
bene Gesetze und Sitten oder eine bestimmte Lebensgemeinschaft' . . . im 
Ausdruck nachwirkt, soll darum nicht bestritten werden.> Wie die obigen 
Ausführungen über rroh-reuo1.1at zeigen dürften, erklärt hier der genannte 
Kommentator Fragliches durch Fragliches. 

42 Bezeichnend der Jurist und Theologe H. Grotius, der in seinen 
Annotationes ad Novum Testamentum, 1641, einerseits betont: «TTo/\t-reu€a{}at 
loquutione bene Graeca significat vivendi rationeiil>, aber anderseits 
unter Einbeziehung von rro/\t-reia hinzufügt: <Est traitslatio, ducta a civi" 

2 
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rroA.muw-3-m steht, den Z u s a m m e ri h an g mit der rr 6 A. t <;; 
beachtlich. Und da.s dürfte richtig sein. Selbst wenn rroA.muw-3-m, 
wofür die rrEpmaTE'iv-Parallelen immerhin sprechen, ein allge
m-einerer, abgeschliffener Ausdruck geworden sein sollte, so ist 
die Erinnerung an die rr6A.t<;; und alles, was mit dieser zusam
menhängt, wohl doch noch nicht erloschen. Vielleicht darf und 
muß man noch ein Stück weitergehen. Die obigen Ausfüh
rungen über die griechischen Wörter und ihre Bedeutung 
haben gezeigt, daß es sich bei rr6A.t<;; und ,s.einen Ableitung,en, 
ohne daß wir bis jetzt die noch zu besprechende griechische 

bus, qui secundum civitatis suae leges vivunt.» In den Kommentaren der 
Folgezeit, insbesondere des 19. Jahrhunderts, wirkt diese Bezugnahme auf 
das Politische nach, wobei es sich aber im wesentlichen nur um eine 
Spezialisierung des Ethischen handelt, so daß die eschatologische Zu
spitzung verkannt wird. Nicht verkannt ist diese bei F. Horn, Die Schei
dung der Geister, der Brief des Jakobus und der Brief des Paulus an die 
Philipper · (o. J., etwa 1910 geschrieben), S. 141 :f., der so übersetzt: 
< ... verhaltet euch in einer des Evangeliums des Gesalbten würdigen 
Weise als Reichsgenossen» und so umschreibt: <Seid Bürger, :frei geborene 
Kinder des Hauses» und schließlich so auslegt: <Das tut Gott in Christo. 
Und auf dieser Grundlage baut sich auf sein Reichsgesetz und alle Ord
nungen seines Reiches. Gottes Recht ist Gnade ... Selbst von Gnade leben 
und dem Nächsten die Gnade zurechnen, das heißt Bürger sein im Reiche 
Gottes ... Gottes Reichsgesetz ist unmißverständlich :für alle.» Auf Horn 
beruft sich K. Barth, Erklärung des Philipperbriefes, 1928, S. 39: dn 
einer V e r f a s s u n g , einem noll.vrEuE<r{}m w ü r d i g d e s E v a n g e -
I i ums des Christus müßt ihr euch befinden. Das Wort noll.tTEuw{}m, 
das Paulus hier verwendet statt nEpmaTE'iv ••• , erinnert an das im Himmel 
aufgerichtete Reich, dessen Bürger die Christen auf Erden, in der 
Anarchie dieses Aeons, in der es keine Heimat gibt, heimlich jetzt schon 
sind 3, 20. In Verfassung, ,in Form', in Haltung müssen sie darum, von 
dorther unsichtbar diszipliniert, jetzt und hier schon sich bewegen, und 
zwar entsprechend der ,Verfassung', die sich darin widerspiegeln 
soll ... » Aehnlich vor F. Horn und K. Barth ein Anglikaner und ein 
römischer Katholik, die aber beide in der Nachfolge Augustins ( civitas 
dei -:- ßd<rtli.Eia {}EoD = EKKAl']<ria !) das Eschatologische der Paulusaussage 
nicht genug erkennen oder gar verkennen: J. B. Light:foot, Saint Paul's 
Epistle to the Philippians, 1890, z. St.: « ... under all circumstances do 
your duty as good citizens of a heavenly kingdom ... perform your duties 
as citizens '. . It was natural that, dwelling in the metropolis of the 
empire, St. Paul should use this illustration. . . Though the word 
nöll.tTEUE<T{}at · is used very loosely at a later date, at this time it seems 
always refer to public duties devolving on a man as a m e m b er o f 
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TIOAtc;-Lehre in ihrem ganzen Ausmaß kennen gelernt hätten, 
um einen für die antike Welt ungemein wichtigen Begriff 
bandelt. Diese TIOAtc; mit ihren TIOAhat, bzw. <Jufmo;\hm, die 
in ihr Tio;\muovmt, ist für Paulus das Gegenstück j e n e r TIOAtc; 
mit ihren TIOA!Tat als den <JUf.lTIOAhat Twv ariwv ( = "'lapa~;\") Kai 
olKE'iot ToO -3-EOO, die dort und nicht hier TIOAtTEuovmt. 

Nach alledem ist über die noch aus,gtehenden zwei TI o ;\ t· 
T E i a - Stellen und die eine TI o ;\ i T E u f.l a - Stelle nicht mehr viel 
zu sagen. Es kann sich da nur um Unterstreichung, Verstär
kung und Erläuterung des Gesagten handeln. Der neutesta
mentliche Gebrauch des Wortes TI o ;\ 1 TE i a ist so: Einerseits 
betont Paulus. in einer ihm aufgezwungenen Verteidigun~slage 
im Kampf um seine persönliche Ehre 43 Apgsch. 22, 28, er sei als 
Inhaber der römischen TIOA\TEia, des Bürgerrechtes, geboren, das 
sich der ihn vernehmende römische Offizier durch Geld hatte 

a b o d y ... » J. Knabenbauer, S. J., Commentarii in S. Pauli epistolas ad 
Ephesios, Philippenses et Colossenses, 1912, z. St.: <Bene dicitur 'ITOÄlTEUEO"~e, 
quod apud scriptores significat utrumque: cives estote, rem publicam 
administrate; quare optime transfertur ad civitatem Dei seu regnum 
Christi, cuius cives esse et cuius res ac negotia, uti decet et dignum est 
tanto honore, administrare debent; vide 3, 20.» Der katholische Konvertit 
E. Peterson, Auslegung des Philipperbriefes, in: «Der katholische Ge
danke>, 1938, verwendet in der U ebersetzung wiederum das blasse dühret 
euren Wandel», betont aber in der Erklärung: < ... verliert auch der 
Lebenswandel der Christen für die Ungläubigen seinen privaten Charak
ter und wird zu einem Gegenstande ihres öffentlichen Interesses. Es ist 
daher sinnvoll, wenn der also in die Stadt-Oeffentlichkeit gerückte 
Wandel der ,Gläubigen' von dem Apostel unter den Kanon der Polis, 
d. h. den Kanon der ,Würdigen' gestellt, resp. dem erhöhten Kanon eines 
,des Evangeliums Christi Würdigen' verpflichtet wird.> Schließlich sei 
noch eine griechisch-orthodoxe Stimme mitgeteilt: TTav. N. Tpef.I'ITEÄa~, 

'Ym\f.!Vi']f.!U e{~ Ta~ €mcr-roM~ Toü TTauÄou, 1937, z. St. übersetzt das 'ITOÄt-reuE<J~e 
mit den Worten: "va <JUf.!<pEpEa~E (=benehmt euch) Kai va Z:fj-re" und kom
mentiert: "w~ IToA1Tm Tfj~ ßwn:\eia~ Twv oupavwv, ITÄl']poüTe Ta Ka~f]Kov-ra Uf.!WV 
W~ 'ITOÄl't"WV." 

43 V gl. dazu K. L. Schmidt, Der Jude und Christ Paulus als Mensch 
und Apostel, Schweizer Monatshefte 16 (1936), S. 204-213, besonders 
S. 211: <Wo Kompro m i ß und Tarnung nicht drohen, ist Paulus, 
dieser Apostel mit einem unerhörten Ausschließlichkeitsanspruch, welt
männisch aufgeschlossen. . . Apgsch. 19, 31 ist zu lesen, daß einige der 
Asi.archen mit Paulus befreundet waren ... > 

2* 
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erkaufen müssen u. Anderseits spricht Paulus ohne jegliche 
Vermischung mit dieser weltlichen und der Welt überlasseneil 
Sache von der TIOAtTEia in einem ganz andern Sinne, wenn er 
Eph. 2, 12 die Christen, soweit sie ehemals Heiden waren, so 
anredet: aTII']AAOTptWf.lEVOl T~c; noAmiac; ToD 'lcrpa~A. Während die 
Vulgata noAmia Apgsch. 22, 28, wie nicht anders möglich, mit 
civilitas übersetzt, gebraucht sie hier Eph. 2, 12, entsprechend 
der vorausgesetzten Gleichung noAtTEuw-&m = conversari, das 
Substantiv conversatio. Von dieser an sich nicht völlig unmög
lichen allgemeinen, ~unpolitischen» Fassung der noAtTEia-Aus
sage sehen indes. fast alle neueren Ausleger, auch die katho
lischen, ab und verwenden eine der ~politischen» Bedeutungen 
dieses Wortes: Bürgerschaft (so Luther), Bürgerrecht (so 
die Zürcher Bibel und die meisten neueren deutschen U eber
setzungen) oder auch Staat, Staatswesen, Gemeinde, Gemeinde
wesen (politia, etat, commonwealth) 45• Das rechte Verständnis 
von Eph. 2, 12 hängt dabei nicht von dem Worte TIOA.lTEia ab, 
sondern von seinem Attribut und Kontext. Der attributive Zu
satz ToD 'I crpa~A ist h eil s g e s c h i c h t li c h zu verstehen, d. h. 
aus dem Entstehen, Sein und Werden des Gottesvolkes Israel 
abzuleiten, das a1s das wahre Israel mit der Kirche 46 gleich-

44 Zum Erwerb und Besitz des römischen Bürgerrechtes (bei Pau
lus) vgl. die Kommentare, zuletzt A. Steinmann, Die Apostelgeschichte, 
1934, zu 16, · 21 und 22, 28. 

45 Es seien hier einige Proben aus einer großen Fülle mitgeteilt. 
Thomas von Aquino (opera omnia, 1876, vol. 21, Lect. IV d. 2. Kap.) über
setzt mit <Conversatione Israel», erklärt dies aber mit «societatem sanc
torum». Erasmus (Novum Testamentum, 1508) übersetzt mit <abalienati a 
republica Israelis»; ebenso Calvin, wenn er nicht einfach transkribiert: 
<politia Israelis». Für Abraham Calov (s. Anm. 39) ist die -rroA.tTEia ToD 'lcrpm'JA. 
cecclesiastica, qua Deus populum illum sibi peculiariter foedere consocia
verat ... > J. Knabenbauer, a. a. 0., folgt möglichst der Vulgata, deren conversa
tio Israel er mit religiosum institutum (quatenus idololatria per se est aliena 
a vera religione eique inimica) wiedergibt. M. Meinertz und F. Tillmann, 
Die Gefangenschaftsbriefe des hl. Paulus, 4. Aufl., 1931, geben die übliche 
katholische Uebersetzung auf und sprechen vom (theokratischen) Gemein
wesen Israels. Tiav. N. TpEI-l'ITEA.a~, a. a. 0., übersetzt; <<a-rrö TÖ .aEoKpanKÖv 
-rroA.iTEUI-la ToD 'lcrpa~b und erklärt: c ... ouxi b Tp6-rro~ Ti)~ Z:wf)~ Kai Ti)~ 

&vacrTpoq>f)~ ToD 'lcrpa~A.. &A.M To -rroA.tTtKov Ka{}wTw~, To .aEoKpaTtKov -rroA.iTEul-la». 
46 Gut sagt J. A. Bengel, Gnomon Novi Testamenti, editio tertia 1773, 



zusetzen ist und damit auf das Reich Gottes hinweist. Auf 
diesen und keinen anderen Hinweis zielt der Kontext ab: die 
Christen in ihrem Zusammenhang mit der noXtTEia Israels' sind 
keine Heiden mehr. Und Heiden sind EAniba 11~ EXOVTE<;, was in 
demselben V.12 betont wird. Keine Hoffnung_ haben, das heißt: 
nicht an die Auferstehung Jesu Ohri<sti als des Erstlings 
unserer Auferstehung glauben (vgl. 1. Thess. 4, 13: oi Xomoi 

[ = die Heiden] oi 11~ EXOVTE<; EAniba)47• 

Wie entscheidend alles Gesagte und noch zu Sagende auf die 
Zukunft, das ECJXaTov der Parusie J esu Christi am Ende der Tage, 
ausgerichtet ist, zeigt vollends Phil. 3, 20: ~IJ.WV rap To n o X i

TE u ll a EV oupavot<; UTIUPXEI, EE ou Kat O"WTfjpa cl7TEKÖEXOIJ.E-&a KUptOV 
'ITJ<roOv Xpt<rT6v. Die Uebersetzungen und Erklärungen sind von 
alters her nicht einig 48 • Die Frage ist zunächst, ob die allge
meinere, «unpolit'ische» Bedeutung «Lebensweise», «Wandel» 
vorliegt oder die besondere, «politische»: «Staat», «Bürger
tum», «Bürgerrecht». Es fragt sich ferner, ob bei Bejahung 
des «poiitischem> Sinnes die Spezialbedeutung «Kolonie», 
«Landsmannschaft» anzunehmen ist. Im Anschluß an Luthers 
letzte Uebersetzung, die sich an den Vulgata-Text «conversatiO>-> 
hält, is't der Satz: «Unser Wandel aber ist im Himmel» ge
läufig und beliebt geworden. Das könnte so verstanden werden 
und ist. tatsächlich auch so verstanden worden, daß unser 
Wandel hier auf Erden als ein himmlischer begriffen werden 
soll 49 • Dieses Verständnis, das ein Mißverständnis' ist, weil 

zur Stelle: «politia Israel] Tota res publica Israelis spectabat Christum.> 
V gl. dazu K. L. Schmidt, Artikel EKKA1']<1ia im Theologischen Wörterbuch 
zum Neuen Testament, Bd. III, 1938, S. 521. 

47 Nicht nur katholische, sondern auch protestantische Ausleger von 
Eph. 2, 12 betonen vielfach zu stark das Gegenwärtig-Theokratische der 
Kirche und damit zu schwach das Zukünftig-Theokratische des Reiches 
Gottes. 

48 Ueber die ältere Auslegung gibt wiederum am besten B. Weiß, 
a. a. 0., Auskunft. 

49 « ... der in dem steten coelestia cogitare, curare, desiderare, agere 
besteht. So nehmen es alle Lateiner, Luther nach 1545, Calvin ... Die 
sprachliche Berechtigung zu dieser subjektiven Fassung des 1roA.iTEu1-1a 
ist mindestens sehr zweifelhaft, die dabei notwendige Umschreibung des 
Ev oüpuvotc; ist ganz willkürlich, und die Vorstellung eines Wandels im 
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hier eine durchaus eschatologische Aussage ethisiert und 
geradezu psychologisiert wird, kann am sichersten abgeriegelt 
werden, wenn das rroXhEuf.ta nicht als ein allgemeiner, «un
politischer», sondern als ein besonderer, «politiseher» Aus
druck verstanden wird 50• Ob man «Bürgertum» im Sinne von 
«Staat» oder «Bürgerrecht» faßt, ist gleichgültig. Die Haupt
sache ist der Hinweis auf den Himmel, das heißt, auf den 
Gott des Himmels und der Erde, mit dem u n s e r e christ
liche (das vorangestellte ~f.lWV hat einen starken Ton) 
Staatsordnung als eine besondere Rechtsordnung vom Reiche 
Gottes her steht und fällt 51• Die so ausgerichteten Chri
sten werden von dort her beherrscht, empfangen von dort her 
ihre Impulse, gerrau wie die Heiden, die nach dem Irdischen 
trachten (V.19: nx E.rri"(Eta <ppovoDvTE~), von der Erde her. Dabei 
sitzen diese «Heiden» als Irrlehrer mitten in der Gemeinde. 
Und dem Zusammenhang von Phil. 3 zufolge sind es Judaisten, 
die offenbar dem im Irdischen bleibenden Staatswesen, einer 
auf dieser Erde heimischen Theokratie verhaftet sind und 
damit das rroXiTEuf.ta E.v oupavo't~ verkennen. Eine besondere Farbe 
mag das alles noch dann gewinnen, wenn auf Grund des 
ganzen Philipperbriefes nicht nur der Apostel, sondern auch 
die Philipper in der Märtyrersituation gesehen werden 52 : die 
nur «an das Irdische Denkenden» sind dann diejenigen, die aus 
dieser Gesinnung heraus das Martyrium verschmähen. Bekannt-

Himmel dem folgenden widersprechend, wonach Christus v o m Himmel 
zu uns herabkommt» - sagt richtig B. Weiß, a. a. 0. 

50 So in seiner früheren Zeit auch Luther: «Bürgerschaft.» H. Gro
tius (s. Anm. 42) teilt mit, daß Tertullian das Wort 1tol\heu,ua mit munici
patus übersetzt habe. Und manche neueren katholischen Ausleger halten 
sich nicht mehr an das conversatio der Vulgata. Vgl. K. Pieper, Urkirche 
und Staat, 1935, S. 57: «Die Uebersetzung der Vulgata: nostra conversatio 
in caelis est = unser Wandel ist im Himmel, trifft nicht den Sinn· des 
Urtextes.» Lange vorher hat der konfessionelle Lutheraner A. F. Chr. 
Vilmar, Collegium biblicum, Neue Ausgabe, 1891, zu Phil. 3, 20 betont: 
«,Wandel' reicht lange nicht aus.» 

51 Nähere Ausführungen darüber vor allem bei F. Horn, a. a. 0., der 
dieses Thema der eschatologisch zu verstehenden Rechtfertigung sehr 
eingehend behandelt, und bei K. Barth, a. a. 0. 

52 Das ist die These von E. Lohmeyer in seinem Kommentar zu Phil. 
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lieh führte das christliche Martyrium in eine entscheidende 
staatsrechtliche Verwicklung hinein. Verfolgungen um des 
Glaubens willenwaren nach römischem Recht Strafen für das 
crimen laesae maiestatis. Juden und wohl auch J udaisten in 
ihrer Angst um die Anerkennung des Judentums als einer 
religio licita standen zum Martyrium anders als. die rechten 
Christen. Und gerade von mazedonischen Juden (Thessalonich) 
berichtet Apgsch. 17, 7, daß s~ie vor den Stadtbehörden gegen 
Paulus und seine Gefährten die Anklage erhoben: diese alle 
handeln wider die Erlasse des Kaisers. Darnach wäre in ·der 
Situation von Phil. 3, 20 der spätere weltgeschichtliche Gegen
satz von civitas dei und civitas terrena (imperium Romanum) 
vorgebildet. Solche Betonung des. himmlischen rroXiTEu~.ta wäre 
noch besonders unterstrichen, wenn das Verbum urrapXEtV, das 
in der Koine allerdings Ers:atz von Etvm ist, in einem ursprüng
licheren Sinne als «urständen, sein Wesen haben, seinem 
\Vesen nach dort sein» verstanden werden dürfte 53• Es. wäre 
dann ein lokaler wie qualitativer Unterschied zwischen den 
E.rrirEta und den oupavoi hervorgehoben. Eine meistens nicht be
achtete Schwierigkeit macht übrigens das E.E oü (V. 20 b) im 
Anschluß an oupavolc;. Fast allenthalben wird das. so verstan
den, als wenn E.E wv dastände - wohl nicht unmöglich als 
constructio ad sensum, da oupavoi ja ein Pluraletantum ist -
oder als Ersatz für eine Konjunktion: von wo, woher, von 
dannen (so schon die Vulgata: unde) 54• Trotzdem muß bei 
einer auch so entstehenden sprachlichenHärte des griechischen 
Textes die Beziehung des E.E oü auf rroXiTEu~.ta erwogen werden, 
so daß zu übersetzen wäre: «Was uns anlangt, so ist im Him
mel unser Staatswesen, aus dem wir ... erwarten ... » Wie von 
se~hst ergibt sich dann eine mehr lokale Bedeutung: Staats-

53 S. dazu P. Ewald, a. a. 0., zur Stelle und auch zu Phil. 2, 6. 
54 Eine Ausnahme macht J. A. Bengel, a. a. 0.: «To 1\'oA.iTEuf..!a] res com

munis, patria, civitas . . . huc etiam refertur €E' oo, ex qua.» Ihm folgen 
einige wenige neuere Ausleger, unter ihnen F. Horn, a. a. 0.: <Denn unser 
Reich besteht in den Himmeln, aus welchem wir auch ... abwarten» und 
E.Lohmeyer, a. a. 0.: das €E' oo <kann sich nicht auf oupavoi~ beziehen, 
noch hier die Funktion einer Konjunktion übernehmen, sondern weist auf 
1TOAlTEUf..lU zurück und sichert so diesem eine gleichsam lokale Bedeutung.» 
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wesen, Reich. Man möchte damit rroAin.u~-ta Phil. 3, 20 lexikalisch 
und exegetisch zur Genüge verstanden haben. Es. bedarf aber 
schließlich noch einer Erwägung darüber, ob nicht auch die 
oben entwickelte Spezialbedeutung «Kolonie», «Landsmann
schaft» in Betracht kommt. Das ist in der Tat der Fall. Es 
wäre dann in einem einzelnen Wort zusammengefaßt, was 
ohnehin der ganze Textzusammenhang will: die Christen ver
stehen sich als ein rro;\hEu~-ta auf Erden, auf der sie ja ihr Leben 
zu führen haben, d. h. als eine Kolonie, eine Landsmannschaft, 
deren besonderes Privileg die himmlische Verfassung ist 55 • 

Jedenfalls wird auf diese Weise ein Gedanke festgehalten, der 
sich älteren und neueren Aus,legern ohne Kenntnis und Ver
wertung der genannten Spezialbedeutung aufgedrängt hat: im 
Himmel ist die Heimat, das, Vaterland der Christen 56• 

55 So übersetzt M. Dibelius, a. a. 0.: <Wir (aber) sind im Himmel zu 
Hause» .und fängt den komplexen Gedanken so ein: «Wir haben unsere 
Heimat im Himmel und sind hier auf Erden eine Kolonie von Himmels
bürgern.» J. Moffat, The New Testament (o. J.) übersetzt unmittelbar: 
<a eolony of heaven.» K. Barth, a. a. 0., wendet ein: <Aber wenn Paulus 
dae Wort in dieser Spezialbedeutung gebraucht hätte, so hätte er offen
bar gerade das Leben der Christen jetzt und hier ein Tioll.iTEU~-ta nennen, 
ihre Tioll.tTeia aber in den Himmel verlegen müssen. So wird es geraten 
sein, hier (wie bei dem 1, 27 vorkommenden entsprechenden Verbum 
Tioll.tTeum{}m ,in Verfassung sein') bei der nächstliegenden Bedeutung 
stehen zu bleiben.» Ebenso E. Peterson, Das Buch von den Engeln, 1935, 
S.102: «Die ... Vermutung, daß Tioll.heu~-ta in Phil. 3, 20 soviel wie ,Frem
denviertel' heiße, scheint mir unrichtig zu sein, denn die Christen sind 
nicht im Himmel, sondern auf der Erde Fremde (1. Petr. 2, 11 und 1, 1; 
Hebr. 11, 13.).» M. E. sind diese Einwände nicht stichhaltig. Wir können 
natürlich nicht bestimmt sagen, ob Paulus die zur Rede stehende Spezial
bedeutung gekannt hat. Es ist aber mit einer solchen Möglichkeit zu 
rechnen, die dann sozusagen durchgerechnet werden muß, wie das oben 
versucht worden ist. Daß und wie in der Auffassung des Paulus die 
Christen jetzt und hier ein Tioll.heu~-ta als Fremdenkolonie sind und es 
dann auch wieder nicht sind, weil ihr Tioll.heuf.tct im Himmel ist, betrifft 
eine Doppelheit, die genau . so bei den Christenbezeichnungen TidpotKot, 
Tiapm.H'n]~-tot, E€vot vorliegt. 

56 V gl. B. Weiß, a. a. 0.: «Bei den Griechen herrscht eine gewisse 
Unklarheit über die Art, wie sie das Tioll.heu~-ta fassen; doch scheinen 
Chrysostomus, Oecumenius, Theophylact den Himmel als den Ort, die 
'ltctTpi~ zu denken, wo wir als Bürger leben.» Auch J. A. Bengel, wie schon 
mitgeteilt, nennt die patria. W. Hächler, Der Philipperbrief, 1923: «Un-
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C. Das irdische und das himmlische Jerusalem 
als die heilige Stadt Gottes. 

Mit den letzten Ausführungen über das TIOAlTEUf..tU EV oupavo'ic; 

Phil. 3, 20 werden wir in die Nähe von Hebr. 13, 14 geführt: 
ou "fUP €xof..tEv wbE f..tEvou<Yav rr6Atv, a}.M T~v ~-t€nou<Yav E.mz:11ToOf..tEv. 

Die Vorstellung von der bleibenden Zukunftsstadt gegen
über allen anderen Städten ist im Hebräerbrief selbst, aber 
auch sonst im Neuen Testament näher entwickelt, bzw. auch 
ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt. Die biblische Heils
geschichte ist seit dem Beginn des Gottesvolkes darauf ein
gestellt. Innerhalb des großen 11. Kapitels über die Glaubens
zeugen des Alten Bundes ist V. 10 der Stammhalter Abraham 
der Typus des gläubigen Menschen deshalb, weil er erwartete 57 

T~V Touc; -&Ef..tEAiouc; €xou<Yav TIOAtV, ~<; TEXVhTJ<; Kai bTjf..ttOUP"fÜ<; o -&E6<;, 

wozu V. 16 zu vergleichen ist: f]Totf..tUO"Ev 58 "fUP auTo'lc; (d. h. den 
Gläubigen, die eine Vaterstadt, ein Vaterland suchen, rraTplba 

E.mZ:TJToO<Ytv, V. 14) rr6J\w. Das Bessere, nach dem es zu streben 

sere Heimat ist im Himmel ... unser Vaterland ist im Himmel.:J> G. Hein
zelmann in: <Das Neue Testament Deutsch:J>: ebenso. M. Meinertz, a. a. 0.: 
«Gehören die Christen auch, rein äußerlich betrachtet, noch der Erde an, 
das Gemeinwesen, dessen Bürger sie sind, ihre wahre Heimat ist im 
Himmel.:J> Tiav. N. TpEfl'ltEAa<;, a. a. 0.: «f] 'ltaTpi<; Kai To TioA.heufld f!U<; etve ei<; 
TOI)<; oüpavou<;.• Die pointierteste Uebersetzung gibt E. Peterson, Aus
legung des Philipperbriefes (s. Anm. 42): «Denn unsere Stadtgemeinde 
ist im Himmeb und fügt eine Erläuterung hinzu, die im Rahmen des 
folgenden Abschnittes zu beachten ist. V gl. auch E. Peterson, Das Buch 
von den Engeln, 1935, S. 14 f., 102: «Der Ausdruck 'ltoA.heuf!a ist vieler 
Auslegungen fähig ... Tertullian, Advers. Mareionern 3, 24 und Hierony
mus, In Hieremiam, p. 213, 21 (Wiener Ausgabe) haben 'ltoA.heufla in 
Phil. 3, 20 mit municipatum wiedergegeben.:J> Schon H. Grotius hat diese 
Feststellung gemacht (s. Anm. 50). 

57 Das hier stehende EKhEXE<J{}m ist ein auch bei Paulus wesentlicher 
Ausdruck des eschatologischen W'artens. Und formell ähnlich, sachlich 
identisch ist Phil. 3, 20 ll'lteK1l€xw{}m, womit die besondere Nähe dieser 
Stelle zu der hier erörterten noch einmal deutlich wird. 

58 Wie die Wörter {}eflEA10<; und bYJfl10UP'fÜ<; V. 10 bezieht sich auch 
das Wort ETOtfldZ:ew V.16 auf das Bauen der Stadt, zugleich aber damit 
auf das ganze Heilsgeschehen: das ganze Weltgeschehen ist der Ort gött
lichen Bauens, Schaffens. 
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gilt, ist das Himmlische, To E.noupavwv, V. 16. Den in dieser 
Weise gläubigen Christen ruft der Verfasser 12, 22 zu: npoO"E
ATJAU-&a.TE :ru.Uv opE1 (Kai) 1TOAE1 -3-EOU Z:wVToc;;, 'IEpOUO"a.A~).l E.noupa.vlt.p. 
Damit stoßen wir auf den Gedanken vom h im m l i s c h e n 
J e r u s a 1 e m 59, das auch genannt wird das obere ( avw) 60 

Gal. 4, 26, das neue (Kaw~) 61 Apk. 3, 12; 21, 2 oder auch das 
heilige (aria.) 62 Apk. 21, 2. 10; vgl. 22, 19. Diese Stadt wird dann 
auch die n6Atc;; ToD -3-Eoil genannt, Apk. 3, 12, oder die n6Atc;; i]ra-
1TTJ).lEVTJ63 (scil. von Gott), Apk. 20, 9. Da wo zum erstenmal im 
Neuen Testament diese ganze Vorstellung auftaucht, tritt sie 
als bekannt und keiner Erläuterung bedürftig auf. 

Man sprach im damaligen J u d e n tu m viel von . diesem 
oberen Jerusalem, das von ewigen Zeiten her im Himmel bei 
Gott aufbewahrt sei, um einmal von dort herabzukommen. -
Apk. 3, 12: ~ Kamßaivoucra. E:K TOU oupavoD U1TO TOU -3-EOU ).lOU -

und so das unvollkommene, irdische J erusalem zu ersetzen. 
Am Schluß der Apk. (21 f.) wird diese Stadt in ausführlichen 
Farben geschildert. Es handelt sich um die neue von Gott den 
Menschen gegebene Welt, das wiederhergestellte Paradies, das 
Reich Gottes. Die jüdischen Belege aus dem Bereich der 
Apo ka 1 yp t ik und des Rabbinats für diese Vo·rstellung 
sind zahlreich. Besonders anschaulich und einigermaßen er
schöpfend ist aus dem Bereich der Apo k a 1 y p t i k Syr. 
Baruch 4, 1-6: «Und es sagte zu mir der Herr: ,Diese Stadt 

59 S. dazu die neuere Literatur: R. Knopf, Die Himmelsstadt, in: 
Neutestamentliche Studien für G. Heinrici, 1914, S. 213-219; F. Dijkema, 
Het hemlesch J erusalem, Nieuw Theologisch Tijdschrift 15/16 (1926/27), 
S. 25-43; H. L. Strack und P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testa
ment aus Talmud und Midrasch, 1922 ff., Bd. III, S. 573; E. Lohmeyer, Die 
Offenbarung des J ohannes, 1928, zu Apk. 22, 5; W·. Hadorn, Die Offenbarung 
des Johannes, 1928, passim; H. Lietzmann, An die Galater, 3. Aufl., 1932, 
zu Gal. 4, 26; H. Windisch, Die katholischen Briefe, 2. Aufl., 1930, zu 
Hebr. 12, 22; M. Dibelius, Der Hirt des Hermas, 1923, S. 459 f. 

60 Genauere Ausführungen darüber bei C. Sieffert, Der Galaterbrief, 
6. Aufl., 1880, S. 273 f. ' 

61 In der Sprache der Apokalyptik bedeutet Katv6~ das Neue, ganz 
Andere, Wunderbare, eben Endzeitliche. 

62 Vgl. R. Asting, Die HeiligkeW im Urchristentum, 1930, S. 288. 
63 Wohl im Blick auf LXX-Ps. 77, 68; LXX-Ps. 86, 29. 
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(Jerusalem) wird eine Zeitlang preisgegeben ... , aber die Welt 
vergeht nicht. Oder meinst du etwa, daß die s die Stadt ist, 
von der ich gesagt habe: »Auf meine Handflächen habe ich 
dich hingezeichnetk (= Jes. 49, 16). Nicht diese Stadt, deren 
Gebäude jetzt vor euch stehen, ist die [künftige], die bei mir 
[schon jetzt] geoffenbart ist, die hier (d. h. im Himmel als dem 
Wohnsitz Gottes) im voraus bereitet ist, seit der Zeit, wo ich 
den Entschluß gefaßt habe, das Paradies zu schaffen. Und ich 
zeigte sie dem Adam, bevor er sündigte; und als er das Gebot 
übertreten hatte, ward sie ihm entzogen, ebenso wie auch das 
Paradies. Und darnach zeigte ich sie meinem Knechte, dem 
Abraham, in der Nacht zwischen den Opferhälften. Und weiter 
zeigte ich sie auch Mose auf dem Berge Sinai, als ich ihm das 
Abbild des Zeltes und aller seiner Geräte zeigte. Und so ist sie 
schon jetzt bei mir bereit gehalten, ebenso wie auch das Para
dies.'» Dazu 32, 2: « ... Der Bau von Zion wird erschüttert 
werden, um wieder aufgebaut zu werden 61.» Ferner 4. Esra 
7, 26: «Denn siehe, Tage kommen, wann die Zeichen, die ich 
dir früher gesagt, eintreffen, da wird die ,uns-ichtbare' Stadt 
erscheinen und das verborgene Land sich zeigen.» Von dieser 
Zionsstadt heißt es, 13, 26, daß sie sei «vollkommen erbaut ... 
ohne Menschenhände 65». Daß und wie das neue präexistente 
himmlische J erusalem an die Stelle des alten tritt, wird in der 
Henoch-Apokalypse 90, 28 ff. mit eigentümlichen Bildern ge
schildert: «<ch stand auf, um zu sehen, bis daß er jenes alte 
Haus ,entwickelte' ... Ich sah, bis daß der Herr der Schafe ein 
neues Haus brachte, größer und höher als jenes erste und es 
an dem Orte des ersten aufstellte, das eingewickelt worden 
war ... 66» Im Buche Tobit 13, 15 wird die Kostbarkeit der 
neuen · Stadt so beschrieben: «Denn J erusalem wird gebaut 
werden mit· Saphir, Smaragd und Edelsteinen, deine Mauern 
und Türme und Befestigungen mit laute'rem Gold. Und die 
Straßen Jerusalems werden gepflastert sein mit Beryll und 

64 S. E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten 
Testaments, 1900, Bd. li, S. 413 f. und 423 (H. Gunkel). 

65 S. ebenda, Bd. li, S. 370. 
66 S. ebenda, Bd. li, S. 297 (G. Beer}. 
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Karfunkel und Steinen aus Ophir. Und alle ihre Straßen wer
de;n sprechen: Hallelujah!. und lobpreisen mit den Worten: 
Gepriesen sei Gott, der [dich] erhöht hat für alle Ewigkeit 67!» 

Mannigfache Spekulationen dieser Art finden sich auch 
bei den Rabbinen, die sich dabei unmittelbar an apokalyp
tische Aussagen anschließen. So verwendet Tanchuma (ein 
Homilien-Midrasch zum Pentateuch) 125 b die genannte Ba
ruch-Stelle folgendermaßen: «Du findest, daß ein J erusalem 
oben errichtet ist wie das. untere Jerusalem. Aus großer Liebe 
zu dem unteren machte er ein anderes oben, wie es heißt: 
Siehe, auf die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern 
sind vor mir immerdar ... Ebenso hat David gesagt: Jerusalem, 
das erbaut ist wie die Stadt, die seine Genossin (ihm gleich) 
ist Ps. 122, 3, das will sagen: wie die Stadt, die Jahve erbaut 
hat (im Himmel); und der Targum (zu Ps .. 122, 3) ·lautet: 
Jerusalem, das im Himmel erbaut ist wie eine Stadt, um (als 
Genossin) sich zu dem auf Erden zu ges.ellen. Und (Gott) 
schwur, daß seine Schekhina nicht in das' obere eingehen solle, 
bis das untere (wieder) erbaut sei. Wie geliebt sind doch die 
Is[['aeliten vor Gott 68 !» U eber den Gegensatz zwischen dem 
jetzigen Jerusalem (Gal. 4, 25), dem Jerusalem dieser Welt 
oder dieses Aeons und dem J erus,alem der zukünftigen Welt 
oder des zukünftigen Aeons, äußert sich der Mischna-Traktat 
Baba Bathra 75 b: « ... Nicht ist wie das J erusalem dieser 
Welt das J e:rusalem der zukünftigen Welt: zu dem J erusalem 
dieser Welt zieht jeder hinauf, der hinaufziehen will; zu dem 
der zukünftigen Welt ziehen nur die dazu Eingeladenen hin
auf69.» 

Als die biblische Wurzel dieser in der jüdischen Apoka
lyptik und im Rabbinat entfalteten Vorstellung erscheint die 
J es. 54, 10-13 im Rahmen der d e u t e r o j e s a j an i s c h e n 
Zionslieder geschilderte Stadt, die eschatologisch zu denken 

67 S. ebenda, Bd. I, 8.146 (M. Löhr). 
68 S. Strack-Billerbeck (s. Anm. 59), Bd. III, S. 573. 
68 S. ebenda, S. 22; 796 f. Vgl. ferner: J. Chr. Schöttgen, Horae hebrai

cae et talmudicae in universum Novum Testamentum, 1733, mit einem · 
Exkurs über das «himmlische Jerusalem». 
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und im Ta:rgum als Jerusalem gedeutet is-t: «Denn die Berge 
mögen wohl weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade 
soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wan
ken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du Gebeugte, über die 
alle Wetter gehen, du Ungetröstete, siehe, ich will deine Grund
festen aus Malachit bilden und deine Fundamente aus Saphiren. 
Ich will deine Zinnen von Rubinen machen und deine Tore 
aus Ka:rfunkeln und deinen ganzen Wall aus köstlichem Ge
stein, und alle deine Söhne werden Jünger des Herrn. Groß 
wird sein die Wohlfahrt deiner Kinder, und auf Heil wirst du 
dich gründen. Ferne wirst du sein von Drangsal, denn du hast 
nichts zu fürchten, und fern von Sch:recken, denn er wird dir 
nicht nahen.» Auch Tri t o j es a j a schlägt diese Töne an. 
Das. «Trostbüchlein» J es. 60-62 gilt dem Preis der wieder
erstehenden Gottesstadt, die 60, 1 in der LXX-Bibel ausdrück
lich als J erusalem eingeführt wird. Eine umfassende, packende 
Dichtung verwendet so kraftvoll die aus Deuterojesaja bekann
ten Fa:rben, daß man immer wieder geneigt ist, an diesen Pro
pheten selbst als den Dichter zu denken. Man müßte alle Verse 
hierher setzen, um einen rechten Begriff von der glühenden 
Hoffnung auf das. kommende Zion zu vermitteln. Es seien hier 
nur die Grundgedanken kurz wiedergegeben: Wie die Morgen
sonne, die hinter den Zinnen der Stadt aufsteigt, so ist über 
Jerusalem in dunkler Gegenwart ein Licht aufgegangen. Dieses 
Licht ist Jahve selbst, der sich in seiner Stadt niedergelassen 
hat. Alle Welt wird sich diesem Licht entgegenstrecken. Da
neben verblassen alle natürlichen Leuchten. Der Himmel und 
seine Gestirne we:rden überflüssig. Das bedeutet das Ende allen 
Unheils für das Gottesvolk Die so geschaute Endzeit bringt 
nicht nur den Zusammenbruch des Bestehenden in der Men
schen- und Völkerwelt, sondern die vollkommene Neuschöp
fung auch und gerade der Natur. Die allen Exulanten teure 
Hoffnung, daß die Mauern Zions wieder errichtet werden 
(Jes. 54, 11), weitet sich zu dem Zukunftsbild, daß Zion der 
Mittelpunkt der Völker wird, in dem die Israeliten als hoch
geeh:tter Priesterstamm den Dienst im Heiligtum versehen und 
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sich vom Reichtum der Völker nähren. Und am Schlusse heißt 
es Jes. 62, 12: «Und man wird sie (die Israeliten) nennen 
,Heiliges Volk', ,Erlöste des Herrn', und dich wird man nennen 
,ersehnte, nimmerverlassene Stadt' ( ... EmZ:rrrou~-tEVll TI6Xt~ Ka.l ouK 
fTKctTUAEA11lllEV!1)." 

An Jes. 60-62, insbesondere 60, 5 («Der Reichtum des 
Meeres wird sich dir - Zion - zuwenden, und die Schätze 
der Völke'r werden zu dir kommen») - vgl. auch E z e c h i e 1 
40 ff. : die Weissagung von dem neuen Tempel, der heiligen 
Stadt und dem heiligen Lande - erinnert die Prophetie «im 
zweiten Jahre des Königs Darius» Hag g a i 2, 1-9, insbeson
dere V. 7. 9 («Ich erschüttere alle Völker, und dann werden die 
Kostbarkeiten aller Völker kommen, und ich werde dieses 
Haus - den neuen Tempel- mit Pracht erfüllen, spricht der 
Herr der Heerscharen . . . und an dieser Stätte will ich Heil 
geben, spricht der Herr der Heerscharen») : eine kosmische 
Katastrophe zieht herauf; die Völker, die diese überstehen, 
huldigen der heiligen Stadt mit ihrem heiligen Tempel. Aus der 
kanonischen Literatur des Alten Testaments gehören schließ
lich hierher die Gesichte des Propheten S a c h a r! a, die eben
falls «im zweiten Jahre des Darius» (1, 1. 7) angesetzt sind: 
die dringliche Frage an Gott: «Wie lange noch willst du Jeru
salem und den Städten Judas dein Erbarmen entziehen?» (1, 12), 
wird so beantwortet: «So spricht der Herr der Heerscharen: 
Ich bin voll glühenden Eifers für J erusalem und für Zion 
(1, 13) ... Ich wende mich in Erbarmen Jerusalem wieder zu: 
mein Haus soll darin wieder gebaut und die Meßschnur über 
J erusalem ausgespannt werden» (1, 16). Im 2. Kapitel wird 
dies näher ausgeführt und die Heidenwelt einbezogen, die nach 
vergeblichem Kampf gegen die heilige Stadt sich nun dieser 
beugen muß: «Und viele Völker werden dem Herrn anhangen 
an jenem Tage und werden sein Volk werden; und er wird 
Wohnung nehmen in deiner Mitte» (2, 11). Der Prophet kann 
sich nicht genug tun, in immer neuen Bildern die Herrlichkeit 
des neuen Zion als der Gottesstadt zu veranschaulichen: «So 
spricht der Herr: Ich kehre zurück nach Zion und will in-
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mitten· Jerus.alems wohnen, und Jerusalem soll heißen ,die 
treue Sta;dt' (n611.t~ ~ a11.1']{}tv~) und der Berg des Herrn der Heer
scharen ,der heilige Berg'» (8, 3). Im zweiten Teil des Sachar!a
Buches, Kap. 9-14 (Deuterosachar!a), wird dieses es
chatologische Bild unter Benutzung von mancherlei Einzel
zügen aus früheren Prophetenbüchern weiter ausgemalt: 
Jerusalem wird bedrängt und erlöst; der !üngste Tag bedeutet 
Kampf, Not und Sieg in Jerusalem, das «hochragen und an 
seiner Stätte bleiben wird» (14, 10). 

Die meis.ten genannten Stellen aus alttestamentlichen Pro
phetien beziehen sich auf das i r d i s c h e J erusalem. Und doch 
geht es um die himmlische heilige Stadt. Was in den oben 
behandelten !üdisch-apokalyptischen Aussagen als himmlische 
Größe ganz deutlich ist, schimmert auch schon Jes. 54 durch. 
Aber wichtiger ist noch ein anderes. So oder so, ob nun an 
Irdisches oder· an Himmlisches gedacht ist, immer ist es das 
neue, das zukünftige Jerusalem, das geschaut wird. 
Wahrscheinlich sind dabei alte Vorstellungen über eine «ewige 
Stadt», die sich in den meisten antiken Religionen finden, um
geprägt (Aegypten, Persien, Rom) 70 • Es geheint sich damit die 
babylonische, stark a s t r o n o misch bestimmte Anschauung 
von dem himmlischen Babel verbunden zu haben, in der sich 
mancherlei Vorstellungen kreuzen. Diese Himmelsstadt ist 
zunächst das Abbild der irdischen Welthaupts.tadt, der Stadt 
des Welt- und Himmelsgottes Marduk. Viel die Rede ist auch 
vom. Tempelturm dieses Marduk als einem Zeichen und Ab

. bilde dieser Stadt, wobei zu beachten ist, daß dieser Tempel
turm seinerseits Zeichen und Abbild des Kosmos sein will. Zur 
Vorstellung von der zukünftigen, neuen, irdi,s.ch-himmlischen 
Stadt tritt schließlich die vom P a r a d i e s , das wiederum eine 
irdisch-himmlische Angelegenheit ist. An der obengenannten 
Stelle aus der Baruch-Apokalypse findet noch eine gewisse 
Scheidung zwischen dem irdischen und dem himmlischen 
Paradies statt. An anderen Stellen werden beide miteinander 

70 V gl. R. Reitzenstein, Das iranische Erlösungsmysterium, 1921, 
s. 188 ff. 
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gleichgesetzt, so 4. Esra 3, 6: «Dann führtest du ihn ins Para
dies, das deine Rechte gepflanzt hat, ehe die Erde ward» ( vgl. 
auch 7, 36 ff. } 71• 

Nicht nur in der bilderreichen Johannes-Apokalypse, son
dern auch sonst im N euen Testament ist an dem R e a 1 i s m u s 
der A p o k a l y p t i k fest gehalten. Hebr. 12, 23 ist die Hirn
ineisstadt eine Millionenstadt, deren Bewohner Engel und 
fromme Menschen sind 12• Bei alledem aber ist auch gerade das, 
was den Sinn des Tio>..in.u~-ta 'f.v oupavo'ic;; ausmacht 73, stark be
tont. Das zeigt sich besonders eindrücklich in der Rede vom 
Buch e d e s L e b e n s, in das Gott die Seinen längst ein
getragen hat und das füglieh die h im m 1 i s c h e n B ü r g e r -
li s t e n darstellt. Apk. 3, 12 erhalten die Gläubigen drei 
Namensaufschriften: 1. den Namen Gottes, 2. den Namen des 
neuen Jerusalem, 3. den neuen Namen. So werden sie heimat
berechtigt in der himmlischen Stadt. Diese Betonung solcher 
Gottzugehörigkeit geht durch die ganze Bibel von Exod. 32, 32 f. 
(Moses, sagte: «Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wo 
nicht, so tilge mich aus deinem Buche, das du geschrieben hast. 
Der Herr aber sprach zu Mose: Wer sich an mir versündigt, 

71 S. Kautzsch (s. Anm. 64), Bd. II, S. 353, 371. 
72 Gegenüber diesem Realismus in der Apokalyptik, der dem bibli

schen Anthropomorphismus im Rahmen der Gottesvorstellung entspricht, 
hat es mit den Aussagen Philos über Jerusalem als die Stadt Gottes und 
mit den entsprechenden griechischen Vorstellungen über die Gottesstadt 
eine besondere Bewandtnis, worüber an anderer Stelle zu handeln sein 
wird: dort fehlt wie der Anthropomorphismus auch der apokalyptische 
Realismus. 

73 V gl. dazu G. Dehn, Gesetz oder Evangelium?, eine Einführung in 
den Galaterbrief, 1934, S.159: <Sicher galt damals die christliche Ge
meinde als ein Volk unfruchtbarer Menschen, die sich an eine Stadt aus 
den Wolken hingen und sich törichterweise auf Glauben und Hoffen ver
ließen.» Ferner H. Strathmann zu IIebr. 11, 10, in: Das Neue Testament 
Deutsch, 1932 ff.: <Er (Abraham) wartete -'- nicht auf eine Stadt mit 
Grundmauern, auf eine feste Ansiedlung im Gegensatz zu der bisherigen 
nomadisierenden Lebensweise, sondern auf die Stadt mit den Grund
mauern - auf die einzige, die in Betracht kommt, mit Grundmauern, die 
allein den Namen verdienen. Die irdischen Städte, und wären sie noch so 
fest, sind im Grunde nur Zeltlager. Anders ist es mit dem himmlischen 
J erusalem, der künftigen, der bleibenden Stadt.» 
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den tilge ich aus meinem Buche»), Ps. 69, 29 («Sie sollen ge
tilgt werden aus dem Buche der Lebenden») und Mal. 3, 16 
(«Und es ward vor ihm- Gott - ein Gedenkbuch geschrie
ben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen 
achten 74») an über Luk. 10, 20 («Freuet euch, daß eu:re Namen 
im Himmel aufgeschrieben sind»), Phil. 4, 3 («mit meinen ... 
Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens stehen») und 
Hebr. 12, 23 («Die Gemeinde, die Kirche der Erstgeborenen, 
die im Himmel aufgeschrieben sind 75») bis zum letzten Buch 

. der Bibel. So schließt sich der Ring, in dem Stellen wie Gal. 
4, 26 (das obere Jerusalem), Phil. 3, 20 (das himmlische Bür
gertum), Phil. 4, 3 (das Buch des Lebens = die himmlische 
Bürgerliste) mit den Aussagen von Hehr. und Apk. zusammen
gefaßt sind. Die Gesamtvorstellung ist alttestamentlich-jüdisch. 
Vom Judentum scheidet sich indes die n e u t e s t a m e n t -
l i c h e Ho f f nun g nur und gerade durch ihre Akt u a li
s i e r u n g ; d. h. die Erwartung der Himmelsstadt ist Gewiß
heit geworden, freilich kein mystisches ·Genießen, sondern 
immer wieder Hoffnung mit Zittern und Zagen im Sinne des 
&ppaßwv ToD rrvEu)..laToc;;. 

Damit is,t noch einmal auf das Thema der heiligen Stadt 
hingewiesen. Wie schon · angedeutet, wird d i e i r d i s c h e 
heilige Stadt Jerusalem durch die himmlische 
h eil i g e S t a d t J er u s a 1 e m abgelöst. An sich haftet das 
Attribut ürwc;; zunächst an dem irdischen J erusalem. Diese alt
testamentlich-jüdische Redeweise eignet im Neuen Testament 
nur zwei Schriften: Matth. und Apk. Matth. 4, 5 nimmt der 
Versucher den Christus Eie;; T~v ariav rr6Xw und stellt ihn auf 
die Zinne des Heiligtums, des Tempels. Weil J erusalem den 

74 Mit dem hier vorliegenden prädestinatianischen Gedanken kreuzt 
sich ein anderer schlichterer Gedanke, daß es eine Bürgerliste gäbe, die 
in dem zeitlichen oder in dem endzeitliehen Gemeinwesen geführt werde; 
so Jes. 4, 3: <Alsdann wird heilig heißen, wer noch lebt in Zion und wer 
übrigbleibt in Jerusalem, alle, die in Jerusalem zum Leben aufgeschrie
ben sind.» 

75 V gl. E. Peterson, Das Buch von den Engeln, 1935, S. 103: dn 
Hebr. 12, 23 scheint das &rrorpdq>w{}cn das Eintragen in die Bürgerlisten 
des Himmels zu bedeuten.» 

3 



34 

Tempel Gottes hat, ist es die heilige Stadt 76• 27, 53 gehen die 
bei Jesu Tod Auferstandenen Ei~ T~v ariav rr6Aw. Ebenso ist der 
Sprachgebrauch Apk. 11, 2: hier heißt das irdische J erusalem 
noch die heilige Stadt, weil es durch den Tempel der Ort der 
Gnadengegenwart Gottes war. Im übrigen ist aber in der Apk. 
nur das himmlische Jerusalem die heilige Stadt genannt. Im
merhin zeigen Stellen wie 21, 2. 10, auch 22, 19, daß so im An
schluß an die alttestamentliche Rede gesprochen wird. 21, 10 
ist durch den Hinweis auf die b6Ea TaO -&mO im Zusammenhang 
mit der heiligen Stadt offenba·r auf Jes. 52, 1 angespielt 
(€vbuam T~V b6Eav aou, 'IEpouaaMil. 7TOA1~ ~ aria). Auch Jes. 48, 2; 
66, 20 wird J erusalem die heilige Stadt genannt. V gl. ferner 
Neh. 11, 1; Dan. 3, 28; Dan. 9, 24; 1. Makk. 2, 7; 2. Makk. 1, 12; 
3, 1; 9, 14; 15, 14; 3. Makk. 6, 5. Hierher gehören auch Tobit 
13,9 (rr6At~ ariov); Sir. 36, 18 (rr6At~ U"fUlO"~iUTO~); 49, 6 (ebs.). Als 
das hebräische Korrelat ist der Stamm tD1v belegt, bzw., soweit 
die zuletzt genannten Stellen nur griechisch überliefert sind, 
vorauszusetzen. Mit alledem dürfte der alttestamentlich
jüdische Sprachgebrauch: J erusalem = die heilige Stadt, zur 
Genüge belegt sein. Wenn Matth. 5, 35 J erusalem die rr6At~ TaO 
llE"faAov ßaO"tAEW~ genannt wird, so ist LXX-Ps. 47, 3, Tobit 13, 
15 zitiert. Auch auf jüdischen Münzen wird Jerusalem die 
heilige Stadt genannt, ebenso auf der Karte von Madeba, und 
arabisch heißt heute noch J erusalem el-Kuds ( = die Heilige 77 ). 

Auch die hellenistischen Juden J o s e p h u s und P h i l o 
kennen die Redeweise von J erusalem . als der heiligen Stadt, 
sagen aber nicht aria, sondern IEpa rr6At~ : Philo, De Somniis 
2, 246; Legatio ad Gajum 36 (~ IEp6rroAt~); Josephus, Antiqui
tates 4, 70; 4, 200; 20, 118; Bellum Judaicum 7, 328 (T~v IEpwTciTTJV 
mhoD rr6Atv ). Wie ist dieser deutliche Gegensatz zur Sept u a
g in t a zu erklären? Daß ein Unterschied zwischen ärw~ und 

76 Die Parallelstelle Luk. 4, 9 sagt einfach 'IEpoucraAftf.l· Die Peters
burger Minuskel der Evangelien Nr. 566 bemerkt zu Matth. 4, 5: «To 
'louhai:Kov ( = das jüdische Exemplar, worunter das Hebräerevangelium zu 
verstehen ist) OUK iiXEt' El~ Tl'jv ariav 'ITOAlV, Ö.AA' EV 'IEpOU<fUAftf.l.• 

77 Vgl. Strack-Billerbeck (s. Anm. 59), Bd. I, 8.150; R. Asting (s. Anm. 
62), S. 110; A. Schlatter, Die Theologie des Judentums nach dem Bericht 
des Josefus, 1932, S. 80. 
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1Ep6~ besteht, ergibt sich u. a. daraus, daß die heiligen Städte des 
Griechentums 1Epai rr6XEt~ genannt werden. Der neutestament
liche Sprachgebrauch ist also innerbiblisch bestimmt, und zwar 
dieses Mal imAnschluß an die LXX, so sehr sonst diese Ueber
setzung weithin eine sachliche Gräzisierung bedeutet. Hier 
aber ist es so, daß tD1p nachwirkt. Und das gilt auch für Esra 
und die Makkabäe·rbücher in bezugauf die heilige Stadt, wäh
rend diese Schriften im übrigen das hellenisch-hellenistische 
1Ep6~ bevorzugen. Für die Fragestellung im Rahmen der vor
liegenden Polis-Betrachtung hat das alles eine erhebliche Trag
weite: das Neue Testament knüpft nicht an die 
griechische Rede von der 1Epa rr6X1~ an, sondern 
an d i e b i b I i s c h e R e d e v o n d er & r i a rr 6 X 1 ~· Damit ist 
schon eine gewisse Grundlage für die uns weiter beschäfti
gende Frage nach dem Verhältnis von biblischem und grie
chischem rr6Xu;-Verständnis gegeben. 

Diese heilige Stadt Jerusalem ist aber nichts Endgül
tiges. Und ihre Ablösung durch die himmlische Stadt spitzt 
sich in der Johannes-Apokalypse dahin zu, daß der Name 
J erusalem für diese neue Stadt reserviert wird. Es handelt sich 
ja nicht mehr um das alte Jerusalem. Und damit ergibt sich 
ein wesentlicher Unterschied zur älteren jüdischen Erwartung, 
die von einer Erhebung des irdischen Jerusalem zur Herrlich
keit Gottes träumte 78 • Erst nach dem Katastrophenjahr 70 
n. Ohr. arbeiten die späteren jüdischen Apokalypsen eine Vor
stellung heraus, die bei den Christen schon vor diesem Jahr 
vorhanden war. Damit hängt zusammen, daß Apk. 21, 10 das 
himmlische Jerusalem keinen Tempel hat. Das ist eine bedeut
same Abweichung gegen die dort benützte Stelle Ezechiel 40, 2, 
wo der Tempel zur heiligen Stadt gehört. Dieser Gegensatz 
weitet sich aus und vertieft sich zu einem umfassenderen Ge
danken: A pk. 21, 10 ist das n e u e J er u s a 1 e m , das. vom 
Himmel herabkommt 79, das Gegen t e i I der We 1 t stad t 
B ab e I , von deren Turm aus die Menschen in titanischer 

78 V gl. A. Schlatter, Das Alte Testament in der johanneischen Apo
kalypse, 1912, S. 102. 

79 Vgl. Strack-Billerbeck (s. Anm. 59), Bd. III, S. 796. 
3* 
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Hybris in den Himmel hinaufsteigen wollten. Dieses Babel, 
bzw. Rom wird Apk. 14, 8; 16, 19; 17, 18 die 1-lETUAll n6At~ ge
nannt, im Anschluß an das aramäische ~Tl~, .,:l~ Dan. 4, 27. 

T :- '." 'r 

Apk. 11, 8 wird wie dieses Babel-Rom auch Jerusalem, die 
sonst heilige Stadt, die sich mit Sünden befleckt hat, die «große 
Stadt» genannt und dazu mit Sodom in eins. gesetzt (wie es 
auch in prophetischen Drohreden geschehen war: J es. 1, 9; 
Ezechiel 16, 46. 49) und schließlich mit Aegypten. Ebensolche 
prophetischen Drohreden finden sich auch in der Geschichte 
Jesu von Nazareth als der Geschichte des Messias auf Erden. 
Es vollzieht sich hier ein ganz entsprechendes Geschehen. 
Wohl wird, wie wir oben gesehen haben, das irdische Jeru
salem Matth. 4, 5; 27, 53 die heilige Stadt genannt. Daß aber 
eigen t I ich dieser jüdische Würdename nicht mehr gilt, 
ergibt sich aus der evangelischen Berichterstattung selbst. 
Jesus spricht Matth. 23, 37-39 (= Luk. 13, 34f.) eine Droh
weissagung über J erusalem aus, weil es «seine Propheten tötet 
und die, die zu ihm gesandt sind, steinigt» und damit seine 
gottgewollte Bestimmung als heilige Stadt verleugnet. Die 
Frommen, die «auf Jerusalems Erlösung warten» (Luk. 2, 38), 
müssen ihr Gesicht einem anderen Jerusalem zuwenden. Dahin 
treibt die Geschichte des Messias J esus, der bei der Annähe
rung an die Mauern Jerusalems. über sein Verhältnis zu dieser 
unheilig werdenden heiligen Stadt Bescheid weiß und über 
ihren nicht aufzuhaltenden Untergang weint (Luk. 19, 39-44), 
was in umfassender apokalyptischer Rede genauer beschrieben 
wird (Mark. 13 = Matth. 24 = Luk. 21). Was Gal.4, 25 f. über 
die Ablösung des «jetzigen Jerusalem» durch das «obere Je·ru
salem» knapp behauptet und in der Johannes-Apokalypse 
näher entfaltet ist, hat seinen geschichtlichen Grund in der 
Ges.chichte des Jesus Christus. 

So ist die h im m I i s c h e Stadt J erusalem, die Heimat der 
Christen, bei aller Verbundenheit mit der jüdischen Ausdrucks
weise etwas anderes als die Jerusalem-Stadt der Juden und 
die Babel-Stadt der Heiden. Damit wird apokalyptisch unter
strichen und gesichert, was oben über das eschatologische 
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TIOAtTEUE<J{}at, das TIOAlTEUf.W. Ev oupavol~ der Christen gegenüber 
Juden und Heiden ausgeführt ist. Jedenfalls erhalten die 
apostolischen Mahnungen Phil. 1, 27; 3, 20, daß die Christen 
«würdig des Christusevangeliums ,wandeln', d. h. Bürger sein 
sollen», daß sie darauf achten sollen, ihr TIOAlTEU~-ta EV oupavo\~ 
zu haben, durch die Verkoppelung mit den Aussagen über das 
himmlische J erusalem erst ihr eigentliches Gewicht. Helle 
Töne werden laut. Leuchtende Farben werden sichtbar. Sitt
liche Weisungen bekommen Richtung und Kraft. Das Ziel, 
nach dem sich die Kirche, die EKKAl'JO'ia, das in Christus berufene 
Volk Gottes, ausrichten soll, ist von Gott selbst für die Ewig
keit abgesteckt und damit ein längst von Ewigkeit her gelegtes 
Kraftfeld. Anfang und Ende ruhen bei dem Messias J esus, der 
al,s der Gottgesandte A und 0 ist. Die obere, die neue, die 
heilige, die himmlische Stadt Gottes ist das Ziel, aber auch der 
Grund des ganzen Heilsgeschehens von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Wenn das neutestamentliche Bekenntnis so und nicht anders 
ist, so liegt es sozusagen in der Natur der Sache, daß die diesem 
Bekenntnis geltende theologische Besinnung mit ihren konzen
trischen Kreisen von Christologie, Ekklesiologie und Soterio
logie letztens und d. h. eigentlich erstens einen Hymnus auf die 
Großtaten Gottes ausmacht. 

Warum gilt aber - diese Frage muß abschließend gestellt 
und beantwortet werden - dieser Hymnus nach wie vor der 
Stadt Je r u s a I e m? Die bisherigen Ausführungen könnten 
dahin verstanden werden, daß bei der ges.chichtlichen V er
bindung von Christentum und Judentum ein Residuum frü
herer Zeit als so etwas wie ein Archaismus erhalten geblieben 
sei. Eine solche Sicht wäre aber unzulänglich und würde 
schließlich auf ein Mißverständnis hinauslaufen. Der Name der 
Stadt Jerusalem ist mehr als ein bloßer Name, der in einem 
übertragenen, symbolischen, allegorischen Sinne, wie er sich 
von der Etymologie her aufdrängen könnte, weiter gebraucht 
werden dürfte oder gar müßte. Es ist vielmehr so, daß Gott wie 
dem Volke Israel so auch seiner, d. h. Gottes und des Volkes, 
heiliger Stadt die Treue hält, auch wenn diese Volksgenossen 
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und Stadtbewohner untreu geworden sind. Der in der Ge
schichte des Schwärmertums. oft s.o gefährlich gewordene 
Chiliasmus (Hoffnung auf ein tausendjähriges, Reich am Ende 
der Tage noch auf dieser Erde!) hat davon etwas. entscheidend 
Richtiges und Wichtiges fest gehalten, daß a 11 e von Gott ein
mal gedachten und damit getanen Dinge durch die Menschen 
wohl verkannt, verwischt und geradezu wie vernichtet werden, 
aber als Gottes Gedanken und Taten eben doch nicht ver
nichtet, sondern wieder sichtbar gemacht, wieder hergestellt 
werden. Der Apk. 20 deutlich entwickelte Chiliasmus. liegt ver• 
deckt bei Paulus 1. Kor. 15, 23-28 vor, d. h. an der Stelle, die 
man von alters her mit Recht mit der Lehre von der «Wieder
herstellung aBer Dinge» (chroKanicrmcrtc;; mivTwv, Apgsch. 3, 21) 
zusammengebracht hat. Hierher gehört auch und gerade die 
Rede von J erusalem als der Stadt, die heilig war und unheilig 
wurde und doch wieder heilig sein wird, die stirbt und doch 
nicht stirbt, die tot ist und doch wieder leben wird, die ihren 
Gott verlassen hat, aber nicht von ihrem Gott verlassen s.ein 
wird. Es ist nicht so, daß an die Stelle des irdischen J erusalem 
ein himmlisches J erusalem träte, das als zweites mit dem ersten 
gar nichts mehr zu tun hätte. Es ist vielmehr so, daß das 
eigentliche J erusalem, die heilige Stadt, wie sie eigentlich ist, 
wie sie sein sollte, als unverlierbar bleibt. Das Jerusalem, das 
den wirklichen Messias Israels, Jesus von Nazareth, abgelehnt 
hat, ist überhaupt nicht mehr das Jerusalem Is·raels. Völlig 
aufhellend ist hier Gal. 4, 25 f., wo das «jetzige Jerusalem» in 
seiner jüdischen Verstocktheit mit Hagar, der Nicht-Israelitin, 
gleichgesetzt wird, während das «obere Jerusalem» sich von 
der Sara, der Israelitin, ableitet. Wenn Hebr. 13, 14 von den 
beiden Städten J erusalem als der f..lEvoucra und der f..lEhXoucra 
gesprochen wird, so ist bei dem erstgenannten J erusalem an die 
Hagarstadt gedacht, die zu Ismael, aber nicht zu Israel 
gehört und die als 8olche nicht «bleiben» kann, weil auf ihr 
nicht die Verheißung des wirklichen Bleibens, des dauernden 
Seins, des f..lEAAElV ruht 80 • An der anderen Stelle des Hebräer-

80 V gl. E. Peterson, Das Buch von den Engeln, 1935, S. 101: <Der 
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briefes, die dem himmlischen Jerusalem gilt, 12, 22-24, ist 
dieser Sachverhalt christologisch-sakramental ausgedrückt: die 
Stadt des le-bendigen Gottes umfaßt den «Berg Zion», zu dem 
zu kommen ein Kommen bedeutet «zu dem Mittler des Neuen 
Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das mäch
tiger redet als (das des) Abel». Auf diesem «Berg Zion» steht 
Apk. 14, 1 das Lamm, das in der Johannes-Apokalypse das 
geschlachtete Lamm ist. Diesem Positivum des Berges. Zion in 
der heiligen Stadt entspricht im Hebräerbrief als Negativum, 
daß Christus «gelitten hat außerhalb des Tores» (Hebr.13, 12) 
der Stadt Jerusalem 81• Das will heißen: die wirkliche, heilige 
Stadt J erusalem liegt außerhalb der unwirklich, unheilig ge
wordenen Stadt Jerusalem. 

In welchem Sinne sollte d i e s e heilige Stadt, die doch 
sonst ausdrücklich als die himmlische, die z u k ü n f t i g e , die 
von oben kommende gekennzeichnet wird, schon j e t z t da 
sein? Sollte hier nicht aus einem eschatologischen Geschehen 
ein kultischer Vorgang geworden sein? Die rechte Antwort 
auf diese Frage nach dem Gegenwarts- und (oder) Zukunfts
charakter des Reiches Gottes, dessen Gleichsetzung mit dem 
himmlischen Jerusalem aus den bisherigen Ausführungen 
deutlich geworden sein dürfte, kann nur so ausfallen: das 
hereinbrechende Gottesreich ist in der messianischen Person 
Jesu von Nazareth in die Zeit und in die Welt gekommen. Was 
für die Christen Zukunft ist und bleibt, deren sie harren, ist 
in J esus Christus, nur in ihm, ein «Heute» ( vgl. Luk. 4, 21: 
O'Tli-!EPOV). Es drängt sich hier die von Origenes 82 gebrauchte 

Ausdruck 1\'0A\<; ~o.u!voucra in Hehr. 13, 14 ist dahin zu verstehen, daß darin 
der Anspruch der irdischen Polis auf ,Dauer' zum Ausdruck kommt. Der 
antike Mensch betet für die blctf..Lovl'] der Herrschaft.» 

81 Vgl. A. F. Chr. Vilmar, Collegium biblicum, Neue Ausgabe, 1891, 
zu Hehr. 13,14: «Christus hat Sein Opfer außerhalb der Stadt vollzogen; 
so laßt uns denn auch das Lager des Judentums, die äußerliche, ver
gängliche Stadt verlassen, und die zukünftige, ewige Stadt. des leben
digen Gottes, das neue Jerusalem, suchen. Ein großes Trostwort für die 
kommenden Tage der Verfolgung, Verweisung, Verjagung, Beschimp
fung usw.» 

82 In Matthaeum, tom. XIV, 7, zu Matth. 18, 23. 
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:Formel von dem «Selhstreich» (al.rroßaO"tAEia} auf, wie sie von 
dem Vertreter des «Panchristismus» Mareion 83 vorgebildet ist: 
«<n evangelio · est dei regnum Christus ipse 84.» 

D. Christliches und Griechisches : 
1. A p o s t o l i s c h e V ä t er ; 2. F r ü h c h r i s t l i c h e 

A p o l o g e t e n ; 3. A l e x a n d r in i s c h e T h e o l o g e n. 

Die in den neutestamentlichen Schriften einhellig ver
kündigte Hoffnung auf das himmlische Bürgertum des Christen 
ist durch den Hinweis. auf das himmlische Jerusalem alttesta
mentlich-eschatologisch und jüdisch-apokalyptisch bestimmt. 
Wie sehr sich die hierher gehörenden urchristlichen Aussagen 
von ähnlich aussehenden und klingenden griechischen Aus
sagen unterscheiden, wie wenig Christliches und Griechisches 

83 Bei Tertullian, Ad versus Marcionem, IV, 33. 
84 V gl. dazu K. L. Schmidt, Artikel ßacrtA.eia im Theologischen Wörter

buch zum Neuen Testament, Bd. I, 1933, S. 591. --'- Die oben im Text ge
gebenen Ausführungen sollen zugleich eine Auseinandersetzung mit der 
einige Male bereits zitierten Arbeit von E. Peterson, Das Buch von den 
Engeln, 1935, sein. Es konnte das im wesentlichen weniger explicite als 
implicite geschehen. Petersons reiche Stoffdarbietung und seine oft be
stechende Sicht können m. E. nicht darüber hinwegtäuschen, daß von ihm 
die himmlische Polis als das Reich Gottes nicht so gesehen ist, wie das 
von dem biblischen Gesamtzeugnis her geschehen muß. Peterson eröffnet 
seine Darlegungen mit -folge!lden Sätzen: <Der Weg der Kirche führt aus 
dem irdischen Jerusalem in das himmlische, aus der Stadt der Juden in 
die_ Stadt der Engel und der Heiligen. Daß die Kirche zwischen der 
irdischen und der himmlischen Polis ihre Existenz hat, das macht ihr 
Wesen aus. Der Charakter der Kirche ist dadurch bedingt, daß die 
Christen das irdische Jerusalem verlassen haben und, da sie auf Erden 
keine Polis kennen, die Bestand hat ... , die künftige Polis suchen ... > 
(S. 13). Mit diesen schönen- Sätzen ist einerseits zu viel und anderseits 
zii wenig· gesagt. Wenn mehr, als das bei Peterson der Fall ist, die a I t -
t e s t a m e n t I i c h e n Polisaussagen beachtet werden, so ergibt sich 
eben doch eine etwas andere Sicht: einerseits steht es mit dem irdischen 
J eriisalem nicht anders als mit der heidnischen Polis, so wie der mora
lische Jude von Röm. 2 nicht besser dran ist als der unmoralische Heide 
von Röm. 1; anderseits hat aber gerade das irdische Jerusalem in Gottes 
Verheißung einen vornehmeren Platz als die heidnische Polis, so wie es 
Röm. 1, 16; 2, 9 f. heißt: <Jude zu: erst und Grieche.:> 
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miteinander zu tun haben, ergibt sich indirekt aus den alt
christlichen Schriften in der Zeit nach dem Urchristentum 
und z. T. auch aus urchristlichen Schriften, soweit diese nicht 
im neutestamentlichen Kanon stehen. Bei den Apostolischen 
Vätern, den frühchristlichen Apologeten und den alexandri
nischen Theologen wächst trotz des Gebrauchs der überkom
menen neutestamentlichen Formeln Christliches und Grie
chisches. mehr und mehr zusammen, und zwar so, daß schließ
lich die griechische Einstellung vorherrscht. 

1. Der Gedanke von der himmlischen Stadt als der Heimat 
des Christen ist beim Hirten des Her m a s (Pastor Her
mae s•) am Anfang seiner «Gleichnisse» ( similitudines) 1, 1 
festgehalten: «Wenn ihr nun, sagt er, eure Stadt, in der ihr 
wohnen sollt, kennt, was erwerbt ihr hier Aecker und kost
bare Einrichtungen und Häuser und hinfällige Wohnungen?» 
(Et OUV o\baTE, <p110"l, T~V TtOAtV Uf..lWV EV fj f..lEAAETE KUTOtKElV, Tl wbE 

Uf..lEir;; ETOtf.,lUZ:ETE arpour;; Kai TtapaTaEEtr;; TtOAUTEAE'ir;; Kai OtKObOf.,lUr;; Kai 

olK~f..laTU f..lUTata ;) , V. 1. Diese rechte Stadt, in der die Christen 
wohnen sollen, wird die «eigene Stadt» (lMa Tto).tr;;) genannt, 
V.2. Ihr Herr ist Gott, der diese seine Stadt durch Gebote und 
Verheißungen (E.vToAai Kai E.Tta"f"fEAiat) beherrscht; diesem Herr
scher muß man glauben ( m<YTEUEtV), d. h. gehorchen, V. 7. Bei 
solcher Gesetzgebung lebt man ungekränkt fröhlich (avußpi<YTwr;; 

araAXtwf..lEvor;;), V. 6. In dieser Stadt ist man beheimatet (E.mbl'lf..lEiv), 

V. 9. Und eingangs heißt es von der rechten Heimatstadt: «Denn 
eure Stadt ist weit von dieser Stadt entfernt» (~ rap TtOAtr;; Uf..lWV 

f..laKpav E.crnv aTto T~r;; TtOAEwr;; muT11r;;), V. 1. Auch diese andere 
Stadt hat ihren Herrn, der Gehorsam gegenüber Gesetz und 
Gesetzen (v6f.,lor;;, v6f..lot) verlangt, widrigenfalls er den Ungehor
samen zur Auswanderung zwingt, V. 3 ff. Es ist strittig, was 
unter «dieser Stadt» gerrau zu verstehen ist 86• Die in den «Ge
sichten» (visiones) 2, 4, 3 erwähnte Stadt ist sicherlich Rom, 
wo der Verfasser lebte. Aber in dem ganzen umfassenden 

85 Zum Ganzen und zum Einzelnen siehe M. Dibelius, Der Hirt des 
Hermas, 1923, vor allem zu Sim. 1, 1, 1 ff. 

86 Zu dieser Streitfrage vgl. E. Hennecke, Handbuch zu den neu, 
testamentliehen Apokryphen, 1904, S. 306 f. (H. Weinel). 
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Abschnitt in den «Gleichnissen» 1, 1 ist mit rr6At<; wahrschein
lich im übertragenen Sinne die W e 1 t gemeint. Wenn an Rom 
gedacht wäre, so müßte die Verbannung (V. 4) buchstäblich 
verstanden werden. Nun wäre man aber durch eine V erban
nung aus Rom nicht gezwungen, in die himmlische Heimat zu 
wandern. Oder sollte die «eigene Stadt», in die der Christ 
wandern soll, ihrerseits etwas Irdisches,, nämlich die Stadt 
Jerusalem in Palästina sein? Selbst wenn beim Hirten des 
Hermas eine jüdische Grundlage anzunehmen wäre, auch dann 
wäre diese Deutung falsch. Worauf es in dem jetzt vorliegen
den Text ankommt, ist dies.: der Christ, der durch seine Ver
bannung aus der Stadt in die himmlische Heimat versetzt wird, 
wird damit aus der Welt verbannt. Wir haben dabei an Mär
tyrertum durch Hinrichtung zu denken. Die jüdisch-christliche 
Vorstellung von der himmlischen Gottesstadt ist beim Hirten 
des Hermas zudem durch die Allegorie vom Turmbau in den 
«Gesichten» 3, 2, 3 ff. gesichert, die sich mit der Vorstellung 
von der Himmelsstadt verbunden hat, wobei der Turm der 
Kirche entspricht wie die mythische Himmelsstadt der geist
lichen Gottesstadt Die dagegen stehende irdische Stadt hat, wie 
schon mitgeteilt, einen Herrn. Dieser dürfte mit dem Teufel als 
dem «Herrscher dieser Welt» (s .. Joh. 12, 31: 0 apxwv TOU KOO"
I.lOU T01hou) gleichzusetzen sein, aber auch mit dem Kaiser, dem 
Herrn Roms und der Welt. Kaiser und Teufel verhalten sich 
wie Wirkung und Ursache zueinander: die Herrscher dieser 
Welt ( oi apxovn:c; ToO alwvoc; To1hou) haben Christus ans, Kreuz 
gebracht, 1. Kor. 2, 8; der Teufel hat dem Tier aus dem Ab
grund (=Rom) die Macht gegeben, Apk. 13, 4 87 • Es ist aber 
auch ein allgemeineres Verständnis möglich, daß bei dem 
Herrn der Stadt als der Welt an die irdische Lebensordnung 
überhaupt gedacht ist 88• Es kommt ganz darauf an, ob und 

87 So Hennecke, a. a. 0.: «Deshalb fließen hier und im folgenden die 
Bilder des Kaisers und des Teufels ineinander über.> 

88 So Dibelius, a. a. 0., S. 551: «Aber freilich gibt es zu denken, daß 
dann nicht ol apxovTE<;; oder ein anderer Plural steht, und man mag das 
damit erklären, daß dem Verf. vielleicht die stoische Redeweise, ohne daß 
er es wußte, vorschwebte, die in solchem Fall von der <ptl!H<;; sprach, die 
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inwieweit für die Gemeinde des Hirten des Hermas eine spezi
fische Märtyrersituation vorlag. Wenn nicht, dann handelt es 
sich um den Kampf der Christen überhaupt in der Welt und 
gegen die Welt. 

Soweit es dabei auffällig bleibt, daß diese Welt als eine 
TI6h; betrachtet wird - in solcher Unmittelbarkeit findet sich 
diese Ausdrucksweise im Neuen Testament nicht -, mag an 
stoischen Einfluß gedacht werden. Die ganze Ausfüh
rung in den «Gleichnissen» 1, 1 erinnert jedenfalls an die 
stoische Unterscheidung von «Eigenem» (ibwv) und «Frem
dem» (&XA6Tptov) : alle irdischen Güter wie alles andere, was 
nicht «bei uns» (Eq>' ~r-liv) steht, sind ein «Fremdes». Epiktet 
betont in seinen Dissertationen 3, 22, 38, der Mensch solle das 
Fremde nicht wie Eigenes suchen (Z:1'JTE'iv Ta aAJ\.6Tpta wc;; ibta). 
Ebenda 4, 1, 159 wird Sokrates wegen seiner Uninteressiertheit 
an der Ehe als Vorbild hingestellt: «Nimm den Sokrates und 
sieh, wie er Weib und Kinder als Fremdes hat» (MßE I:wKpaTl'] 
Kal. {}€acrat ruva'iKa Kal. Tiatbia EXOVTa wc;; UAAOTpla 89 ). Dieser Gedanke 
vom «Fremden» konnte um so eher mit der Polis-Vorstellung 
verbunden werden, als auch und gerade in der Stoa wie dann 
auch bei Philo 90 der Himmel ( oupav6c;;) als die wahre Stadt, das 
wahre Vaterland und demgegenüber die Welt als die «Groß
stadt» (llE'faAOTIOAtc;;) und dabei als die fremde Stadt ( E€v1'] TIOAtc;;) 
angesehen wurden. Darnach hätten wir es, beim Hirten des 
Hermas mit einer Verbindung der jüdisch-christlichen An
schauung von der Himmelsstadt und philos.ophischen Gedanken 
von der Fremdheit des Frommen (des Weisen) auf Erden zu 
tun. Das nur einmal beim Hirten des Hermas in den «Gleich
nissen» 5, 6, 6 vorkommende Verbum TIOAtTEuEcr{}m würde sich in 
diesen Vorstellungskreis gut einordnen: «Weil nun er (der 

den schuldigen Tribut einfordert s. Philo de Abr. 257, p. 37 ... Daß sach
lich der irdische Gegenspieler Gottes für ihn der Teufel (und nicht der 
Kaiser) ist, ergibt sich aus Mand.12.» Zu der Verwahrung mnd nicht der 
Kaisen dürfte ein Fragezeichen zu setzen sein. 

89 Vgl. dazu K. L. Schmidt, Der Apostel Paulus und die antike Welt, 
in: Vorträge der Bibliothek Warburg 1924-25, 1927, S. 61. 

00 Zu Philo im einzelnen s. u. 
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Fleischesleib Christi) einen guten und ehrbaren Wandel ge
führt, mit dem Geist zusammengearbeitet und in jeglicher Ver
richtung fest und männlich mit ihm zusammengewirkt hatte, 
so nahm er (Gott) ihn zum Genossen des Heiligen Geistes 
an; denn Gott gefiel der Wandel dieses Fleischesleibes ... » 
(noAtTEUO"<lf..lEVI'lV ouv a'lm1v KaAw~ Kctl. arvw~ Kal. O"U"fKomaO"aO"av T0 
'ITVEtlJ.l<lTl K<ll O"UVEP"f~O"aO"av EV 'IT<lVTl 1TpU"ff..l<lT1 tO"XUPW~ K<ll avbpEtW~ 
avaO"Tpaq>EtO"av, f..lETCX TOU 'ITVEUf..l<lTO~ TOU U"flOU EtA<lTO KOlVWV6v" ~pEO"E 

rap [T0 {l-E0] f] nopEia Tfj~ crapKo~ T<lUTfJ~ ... ).91 Die Gleichsetzung 
von noA1TEuw{l-m mit avaO"TpEq>EO"{l-at und nopEia spricht dafür, 
daß das ~rstgenannte Wort hier im abgeschliffenen Sinne 
(<<wandeln») gebraucht ist. Dennoch mag auch hier de·r «poli
tische» Sinn mitschwingen. 

Dieselbe Frage erhebt sich bei einer ganzen Anzahl von 
noAtTEuw{l-m-Stellen im er s t e n C 1 e m e n s b rief. So 3, 4: «Des~ 
wegen ist Gerechtigkeit und Friede in weiter Ferne, weil jeder 
... auch nicht mehr in den Satzungen seiner (Gottes) Gebote 
wandelt und ein Christi würdiges Leben führt, sondern weil jeder 
nach den Begierden seines schlechten Herzens. dahingeht ... » 
(bta To0To n6ppw anEO"TfJ f] btKatOO"UVfJ Kal. Etp~VI'J E.v T0 EKaO"Tov .. . 
f..lfJbE E.v TOt~ VOf..ltf..LOt~ Twv npoO"T<l"ff..lUTWV mhoO nopEuEO"{l-at f..lfJbE 
noAtTEUEO"{l-at KaTa TO Ka{l-fjKov T0 Xp10"T0, &XM EK<XO"Tov ßab!Z:Etv KaTa 
Ta~ €m{l-uf.1ia~ Tfj~ Kapbia~ mhoO Tfj~ novl'jpa~ ... ) ; 6, 1: «Zu diesen 
Männern, die einen heiligen Lebenswandel geführt haben, wurde 
eine große Menge von Auserwählten versammelt~ (TouTot~ Tot~ 

dvbpacrw ocriw~ noXmuO"allEVOI~ cruvfJ{l-poicr{l-11 noXu nXfj{l-o~ EKAEKTwv); 
21, 1: «Wenn wir nicht seiner (Christi) würdig wandeln ... » 

(!l~ &Eiw~ mhoO noXmu6!-1EVOI ... ) ; 44, 6: «Wir sehen nämlich, 
daß ihr einige, obwohl sie einen guten Wandel führen, vom ... 
Amte entfernt habt» (opwllEV rap ön E.viou~ u1-1E'i~ llETfJ"fU"fETE KaAw~ 
noAtTEUO!lEVou~ EK Tfj~ ... Xmouprla~); 51, 2: «Die in Furcht und 
Liebe wandeln ... >> (oi llETa cp6ßou Kal. aranfJ~ noXmu6!-1EVOt ... ) ; 
54, 4: «Diejenigen, die in dem keine Reue zulassenden Wandel 
Gottes wandeln ... » (oi noAtTEUO!lEVOt T~V rl!-IET<l!lEAllTOV noAtTEiav 
ToO {1-EOO). An diesen Stellen wird der allgemeinere, abgegriffene 

91 Ueber den nicht ganz sicheren Text s. Dibelius, a. a. 0., S. 572. 
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Sinn «wandeln» durch die Parallelwörter rropEuE<J{}m und ßablZ:Etv 
nahegelegt. Anderseits aber sprechen die hier vorkommenden 
mehr oder weniger juristischen, amtlichen Begriffe wie v6r-ttl.loc;, 
rrp60'Tct"((-lct, XEtToupria doch für einen «politischen» Sinn des V er

bums. Vor allem jedoch ist beachtlich, daß an der letztgenann
ten Stelle auch das Substantiv rroXmia vorkommt. Man möchte 
hier doch lieber übersetzen: «Diejenigen, die als Bürger des 
Gottesreiches. leben, was nicht reut ... 92» Das Substantiv findet 
sich außerdem 2, 8: «Mit ganz tugendhaftem und verehrungs
würdigem Wandel geschmückt, tatet ihr alles in der Furcht 
Gottes; die Gebote und Forderungen des Herrn waren auf die 
Tafeln eures Herzens geschrieben» ( TiJ rravapETIJ,l Kctl O'Eßa<J'r-til{l 
rroXtTEi~ KEKOO'IlTJilEVm mivTa E.v TtV <p6ßl{l mhoO f.rrETEAE'iTE' Ta rrpoO'nir-
1-!ctTct Kctl Ta btKmw~-taTct TOO Kupiou E.rrl Ta rrMTTJ Tijc; Kapbiac; ur-twv 
E'fE'fpctmo). Es könnte auch hier die Uebersetzung «Wandel» 
genügen. Aber die Nähe der Begriffe rrp60'Tct'fllct und btKctiw~-tct 

ist wiederum zu beachten; Daß das eigentliche Bürgersein des 
Christen ein Fremdlingsein in der Welt bedeutet, erscheint 
festgehalten, wenn 2, 1 die Christen als solche angeredet wer
den, die «mit der Wegzehrung Christi zufrieden sind» ( Tolc; 
E<poblmc; TOU XplO'TOU apKOUr-tEVOl), d. h. sich an dem genügen las
sen, was Christus für die Pilgerreise darbietet. Hierher gehört 
auch, daß Clemens Romanus die korinthische Gemeinde als 

92 So R. Knopf, Die zwei Clemensbriefe, 1920, S.l32, und E. Hennecke, 
Neutestamentliche Apokryphen, 2. Auf!., 1924, S. 499 (R. Knopf und G. Krü
ger). Anders A. v. Harnack, Einführung in die alte Kirchengeschichte, 
da~ Schreiben der römischen Kirche an die korinthische aus · der Zeit 
Domitians (I. Clemensbrief), 1929, S.43: « ... die nach der keine Sinnes
änderung zulassenden Lebensordnung Gottes gewandelt sind.> Aehnlich 
W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen 
Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 3. Auf!., 1937, zu 
TI.ohTEia: «die, welche den Wandel Gottes wandeln, der nicht reut>; Bauer 
beruft sich dafür auf dieselbe Wendung 7!'0AlTEuE<Y{}m 7l'OAtTeiav in der Syna
gogeninschrift von Stobi (ca. 100 n. Chr.); vgl. dazu H. Lietzmann in der 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 32 (1933), S. 94: <Wenn 
er aber betont, er sei ein 7!'0AtTeucrd~.tevo<; mxcrav TIOAtTeiav KaTa Tov 
'louba'icr~.t6v, so heißt das doch, ,er hat seine ganze Lebensführung nach 
jüdischer Weise eingerichtet', ist ein strenger Jude gewesen, wie Paulus 
von seiner &vacrTpo<pl') 7!'0TE f.v T~ 'louba'icr~.t~ redet ... >> 
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dn Korinth als Beisassin wohnend» ( n) EKKAllO"iq. ToD -&wO T~ Tta.pOt
KouO"fJ K6pw-&ov) bezeichnet, so wie seine eigene Gemeinde «in 
Rom als Beisassin wohnt» (~ EKKAllO"ia ToD -3-EoO ~ rrapo1Ko0<Ja. 

'PwtJ.'lV93). Bei alledem läßt sich eine ausgesprochene E t h i sie
r u n g der ganzen Vorstellung nicht verkennen. In der Aus
sage 2, 8 zeigt sich das besonders. eindeutig in den Attributen 
ZU 'TtOAlTEta: das verhältnismäßig seltene 'TtUVUpETO~ (ganz tugend
haft) kommt noch einige Male im ersten Giemensbrief vor, das 
ebenfalls seltene O"EßaO"tJ.lO~ (verehrungswürdig) findet sich im 
urchristlichen Schrifttum nur hier. Und das alles entspricht 
der Tatsache, daß der erste Giemensbrief die Rede vom 
himmlischen Bürgertum unmittelbar nicht kennt 94• 

Ebenso ist es im M a r t y r i um des P o 1 y k a r p. Von 
dem Märtyrerbischof wird 13, 2 erzählt: «Mit allem Schönen 
war er um seines guten Wandels, willen auch vor seinem Mar
tyrium geschmückt» ( rravTi KUAtfl <ha.-3-~~ EVEKEV rroAmia~ Kai rrpo T~~ 

tJ.apTupia~ EKEKOO"IJ.llTo). In ähnlicher Weise ist 17, 1 von der 
«Größe seines Martyriums und seinem tadellosen Wandel von 
Anfang an» ( To IJ.E"fE-3-o~ mhoO T~~ tJ.apTupia~ Kai T~v &rr' &px~~ 

&vmiA'lmov rroAnEiav) die Rede. 
Es eh at o I ogisch er in Form und Inhalt schreibt 

P o 1 y k a r p in seinem Brief an die Philipper 5, 2: « ... daß 
wir, wenn wir seiner würdig unseren Wandel führen, auch mit 
ihm herrschen werden, so wir nur glauben» (ön, €av rroAITEu<Jw

tJ.E-3-a &Eiw~ mhoO, Kai O"UIJ.ßa0"1AEUOIJ.EV mhtf!, El"fE mO"TEUOIJ.EV). 
Noch ergiebiger ist schließlich der D i o g n e t b rief, in 

93 V gl. Anm. 30. 
94 Knopf, a. a. 0., zu 2, 8 sagt: <Beachte wieder den Moralismus.> 

Aehnlich v. Harnack, a. a. 0., S. 106, der 2, 5-8 einen <moralistisch rüh
menden Ausklang» nennt; im übrigen macht v. Harnack in seinem Exkurs 
über die politische Haltung von 1. Clem. energisch auf die hier sich auf 
Kosten der Eschatologie vollziehende Ethisierung aufmerksam, wenn er 
S. 86 ausführt: < ... man muß auch urteilen, daß Clemens in der welt" 
liehen Obrigkeit eine göttliche Einrichtung anschaute, die eine Parallele 
zur Regierung Gottes im Himmel bildet» und abschließend auf S. 87 
urteilt: «Damit aber stellt sich die Ekklesia Gottes neben der heiligen 
Schrift auch auf den Boden der Reichskultur als einer gottgewollten 
Einrichtung. Diese Voraussetzung aber enthielt implicite das Todesurteil 
über die gesamte Apokalyptik, sofern diese jenen Boden negierte.> 
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dem sich rroXm:um{}m, rroXnEia und auch rroXiTTt~ in betonter Weise 
finden. 5, 9 f. heißt es von den Christen: «Auf Erden verweilen 
sie, aber im Himmel wandeln sie, haben sie ihr Bürgertum 95• 

Sie gehorchen den festgesetzten Gesetzen und besiegen die Ge
setze durch ihre Lebensweise» (Erri "f~~ btaTpißouow, aAX' EV oupavl{l 
TtOAlTEUOVTal. rrEi{}ovTat TOt~ wptO"!-lt~VOl~ VOilOl~ Kai TOt~ lbim~ ßiot~ 

vtKWO"t Tou~ v611ou~). Das erscheint schön und stark gesagt. 
Aehnlich heißt es schon vorher 5, 4: «Sie bewohnen hellenische 
und ausländis.che Städte, wie es einem jeden beschieden ist, ... 
aber in ihrem ganzen Lebenswandel zeigen sie ein bewunderns
wertes und anerkanntermaßen ganz ungewöhnliches Wesen» 
(KaTOlKOUVTE~ TtOAEl~ 'EAAl')Vtba~ TE Kai ßapßapou~ wc;; EKUO"TO~ EKAl')pW
{}1'], • • • {}au~-taO"T~v Kai 6~-toXorou~-t€vw~ rrapaboEov EVbEiKvuvTat T~V 

KaTacrmcrw T~~ €auTwv rroAtTEia~). Diese sich so sicher gebende 
B a g a t e 11 i s i e r u n g d er i r d i s c h e n S t ä dt e ist fast zu 
schön ausgesprochen, jedenfalls sehr plerophorisch- r h e t o
r i s c h. Ebenso gibt sich 5, 5: «Sie bewohnen jeder sein eigenes 
Vaterland, aber wie Beisassen, sie nehmen an allem gleich den 
Bürgern teil, und sie erdulden alles wie Fremde. Jede Fremde 
ist ihr Vate'dand und jedes Vaterland Fremde» (rraTpiba~ olKoOcrtv 
lbia~, aXX' w~ rrapotKot" llETEXOUO"l TtUVTWV w~ rroX'iTm Kal. rrav{}' UTtOilE
VOUO"lV w~ E€vot" rraO"a EEV'YJ rraTpi~ EO"TtV aUTWV, Kai rraO"a rraTpi~ EEV'YJ). 
Pa thetisch wird das alles 10, 7 dahin zugespitzt, daß bei 
solchem rroXtTEUEO"{}m des Christenmenschen Gott selbst der "Bür
ger", der rroXhl']~, ist: "Dann wirst du noch auf Erden Gott im 
Himmel wandeln, walten, als Bürger sehen" (TOTE {}EaO"IJ Turxa
vwv Errl. "f~~ ön {}Eo~ EV oupavot~ rroXmuETat). Es darf nicht ver
schwiegen werden, daß der umstrittene Diognetbrief trotz 
solcher schönen «christlichen» Aussagen sich sonst in durch
aus philosophischen Geleisen bewegt und eigentlich in den 
Bereich der Apologien gehört 96 • Gerade in dem Zusammen-

95 Bei Rennecke (s. Anm. 92) übersetzt J. Geffcken etwas frei, aber 
durchaus richtig: < •.. ihre Stadt aber liegt im Himmel>, indem er auf 
Phi!. 3, 20 verweist. 

96 V gl. 0. Stählin, Die altchristliche griechische Literatur, 1924, 
S. 1295 (Seitenzahl im Rahmen von W. v. Christ, Geschichte der griechi
schen Literatur, 6. Aufl., II, 2) : <Freilich darf die glänzende und geist-
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hang, dem die mitgeteilten Stellen entnommen sind, werden in 
p 1 a t o n i sierender Weise die Christen, «um es einfach zu 
sagen», als solche hingestellt, die «in der Welt das sind, was 
die Seele im Körper ist» ( 6, 1) . Hier schaut der g r i e c h i s c h e 
metaphysische Dualismus heraus, der dabei johanne
isch verbrämt ist: «Christen wohnen in der Welt, sind aber 
nicht von der Welt» ( 6, 3) . D i e E s c h a t o 1 o g i e w e i .c h t 
h i e r e i n er A n t h r o p o 1 o g i e , deren Grundlage die Lehre 
von der Unsterblichkeit der Seele ist: «Unsterblich wohnt die 
Seele in sterblicher Behausung» (6, 8). Zu diesem Satz gibt es 
im Neuen Testament keine sachentsprechende Parallele 97• 

reiche Sprache nicht darüber täuschen, daß die Gedanken nicht sehr in 
die Tiefe gehen ... » Noch schärfer A. v. Harnack, Die Mission und Aus
breitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4. Aufl., 1924, 
Bd. I, S. 269, Anm. 2: «Die vielgepriesene Darstellung in dem Brief an den 
Diognet (c. 5. 6) ist eine schöne rhetorische Leistung, aber auch nicht 
mehr. Der Verfasser hat es fertig gebracht, drei Gesichtspunkte in einem 
Atem gleichmäßig zum Ausdruck zu bringen, die christliche Politie als 
die höchste Moral, die Weltferne des Christentums und - die Innerlich
keit, die es dieser Religion gestattet, mitten in der Welt zu stehen und 
sich unbefleckt allem Aeußern anzuschmiegen. Wer diese Gedanken so 
vollkommen in ein Gewebe zu spinnen vermag, der steht entweder auf 
der Höhe des 4. Evangeliums - aber den Verfasser dorthin zu versetzen, 
ist nicht wohl möglich - oder verfällt dem Verdachte, daß es ihm mit 
keinem der Gesichtspunkte völlig ernst ist.> Es mag in diesem Votum 
v. Harnacks, das einerseits von A. Ritschl her bestimmt ist und ander
seits von - Marcion, nicht alles geklärt sein, jedenfalls ist es geeignet 
(daher in extenso hier mitgeteilt), die Größe, aber auch die Gefährlich
keit der altchristlichen apologetischen Rede von der 'ITOAl'rEia des Christen 
zu erkennen: groß, ja großartig ist das Festhalten an der eschatolo
gischen Gewißheit vom himmlischen Bürgertum, gefährlich ihre p h i 1 o
so p h i s c h- p s y c h o 1 o g i s c h e Unterbau u n g, von der aus 
schließlich die E s c h a t o 1 o g i e in der Tat n i c h t mehr e r n s t g e -
n o m m e n wird. 

97 U.v. Wilamowitz-Möllendorff, der den Diognetbrief in sein «Grie
chisches Lesebuch> aufgenommen hat, sagt im 2. Halbband des Textes, 
1902, S. 356, mit Recht: «Der Verfasser scheint zu der von der Kirche 
übernommenen jüdischen Bibel kein inneres Verhältnis zu haben.» Inter
essant E. Molland, Die literatur- und dogmengeschichtliche Stellung des 
Diognetbriefes, in der Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 
33 (1934), S. 310 f.: «Er (der Diognetbrief) verhält sich ... zu dem Pau
linismus, wie die lutherischen kirchlichen Pietisten sich zu der luthe
rischen Kirchenlehre verhalten ... Eins von den schönsten und besonders 
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2. Bei den früh c h r ist li c h e n A p o 1 o g e t e n spielen 
die Begriffe rr6Xt~, rroXtTEuea-8-at, rroXtTEia und rroXiTEuMa eine betonte 
Rolle ; das Wort rroAiTTJ~ fehlt. 

Mit dem bei Justin us Martyr, Apologie 65, 1, vor
kommenden rr o X t T Eu T t1 ~ hat es eine besondere Bewandtnis. 
Justin bestimmt dort den Sinn der Taufe dahin, «daß wir, nach
dem wir die Wahrheit erkannt haben, gewürdigt werden, auch 
durch Werke als gute Bürger, bzw. Staatsmänner, und Hüter 
der Gebote Gottes erfunden zu werden, und daß wir so die ewige 
Rettung erlangen» (örrw~ KaTaEtw-8-WMEV Ta &X11-&fl Ma-8-0vTE~ Kai bt' 

€prwv (ha-&oi rroXtTEumi (statt der beiden letzten Wörter auch die 
Lesart: &ra-8-wv rroXtTEu€0'-&at 98) Kai <puXaKE~ Twv EVTETaXM€vwv evpe

-&fjvat, örrw~ Tf}v alwvtov O'WTTJpiav aw-&WMEV). Nach der üblichen 
Auslegung 99 soll hier rroXtTEUTai mit rroX1Tat (Bürger) synonym 
sein, wofür die in Klammern mitgeteilte andere Lesart spre
chen könnte 100• Nun hat aber rroXtTEUTtl~. ein von den Attizisten 
verworfenes Wo'rt 101, den besonderen Sinn: «der sich mit der 
Verwaltung der Staatsangelegenheiten beschäftigt, der Staats
mann» und entspricht dem attischen bTJMcrrwr6~, dem noch ein
geschränkteren lateinischen decurio, Y,erwalter. Das würde 
sich von den· folgenden <puXaKE~ als den Hütern einel"Seits gut 

charakteristischen Kirchenliedern des deutschen Pietismus, Christian 
Friedrich Richters ,Es glänzet der Christen inwendiges Leben', berührt 
sich stark mit dem Diognetbrief in Stimmung, Gedanken und einzelnen 
Formulierungen.» Für die uns hier beschäftigende Frage nach dem 
himmlischen Bürgertum vgl. die 5. Strophe des genannten Liedes mit 
ihrer Anfangs- und ihrer Schlußzeile: «Sie wandeln auf Erden und leben 
im Himmel - und führen das Leben des Glaubens von innen.» Es ist 
begreiflich, daß die Meinung aufgekommen ist, das Lied sei nach dem 
5. Kapitel des Diognetbriefes gedichtet: s. R. Günther im <Handbuch der 
Kirchengeschichte» (hrsg. von G. Krüger), Bd. IV, 2. Aufl., 1931, S. 70. 

98 S. die Ausgabe von E. Goodspeed, Die ältesten Apologeten, 1914. 
99 Vgl. die Uebersetzung von G. Rauschen in der Kemptener Biblio

thek der Kirchenväter: <tüchtige Mitglieder der Gemeinde und Beobachter 
der Gebote». 

100 In der lateinischen Uebersetzung von J. C. Th. Otto, Corpus apolo
getarum christianorum saeculi secundi, 1847-1872, heißt es für !n' l!p"fWV 
u"fa{}oi rroAtTEUTai: rectam operibus vitam agentes. G. Rauschen, Florilegium 
patristicum, fase. II, 2. Aufl., 1911, hat: bona operantes. 

101 S. die Lexica. 

4 
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abheben und zugleich mit diesem zusammenschließen, wobei 
TWV €vTETCXAf.1EVwv (Gebote) Genetivus objectivus zu beiden Aus
drücken wäre. Und entsprechend dem Zusammenhang wird die 
Verwaltung und Hutung der «Gebote» am besten auf die Taufe, 
bzw. die Sakramente überhaupt bezogen werden 102• Diese 
eucharistische Gegenwart ist dabei verbunden mit der Zukunft 
des ewigen Lebens. Und dieser ganze Gedankenkomplex ge
winnt dadurch besondere Farbe, daß staatsrechtliche Aus
drücke aus dem Bereich der antiken Polis verwendet sind. 

Liegen solche auch sonst bei den Apologeten vor? Jus t i
nu s M a r t y r , T a t i a n und A t h e n a g o r a s gebrauchen 
das Wort rr 6 A t~ö; öfters ohne sonderliche Betonung des Staats
rechtlichen. Wenn etwas betont ist, so ist es im Sinne des Alten 
Testaments die heilige Stadt Jerusalem. ·so heißt es bei Ju
stin in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon 25, 5: «Die 
Stadt deines Heiligtums ist Wüste geworden, Zion wurde gleich 
der Wüste, Jerusalem wurde zum Fluch» (~ n6At~ö; ToD a:riou croti 
E"fEV~&Il ~PI1f.10~ö;, I:twv W~ö; ~Pilf.lOiö; E"(Ev~&ll, 'IEpou<raA~f.l Ei~ö; KaTapav). 
U:rid ebenda 26, 3 heißt es unter Wiedergabe des Trostspruches 
Jes. 62, 12: «Du wirst genannt werden eine gesuchte und keine 
verlassene Stadt» (cru KAil&~<rlJ €mZ:I1TOUf.lEV11 n6At~ö; Kai ou K<XT<XAEAEtf.1· 
f.1Ev11). Diese Stellen zeigen .immerhin ein gewisses Nachsinnen 
über das Thema der heiligen Stadt, wie wir es im Hebräerbrief 
und in der Johannes-Apokalypse gefunden haben 103• Gegeh 
dieses recht zu verstehende Jerusalem stehen in Justins Apo
logie 53, 8 - wiederum wie in der Apk. - Sodom und Gomorra 
als die «Städte gottloser Menschen» (n6AEt~ö; a<rEßwv avbpwv) und 
dann vor allem Ninive als die «große Stadt» ( urbs magna, 
f.1E"faAI1 TtOAt~ö;) Dial. 107, 3 (zitiert nach Jona 4, 11). Während 

· 102 Diese Auslegung ist gut begründet von C. C. Richardson, The 
meaning of 'I!O;\.tTEU'rat in Justin, 1. Apol. 65, 1, Harvard Theological Review 
29 (1936), S. 89-91, wo u. a. auf eine Stelle bei Gregor von Nazianz 
(Migne, MPG 37, 241 B) hingewiesen ist: 1tdVTa~ 'l!o;\.i't'a~ TE Kai 'l!ohrEuTu~ 
Kai u~twr..ianKou~ (also: 'l!o;\.iTf]~ und 'l!o;\.tTEUT~~ sind zweierlei) und die Justin
Stelle so übersetzt ist: <that, now we have learned the truth, we may be 
coU:nted worthy even through our deeds to be good administrators and 
good observers of the commandments.> 

103 s. o. s. 25 f. 
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aber in der Apk. auch und gerade Babel-Rom diese «große 
Stadt» ist, wird Apol. 26, 2 Rom die «königliche Stadt» (urbs 
regia, TIOAtc;; ßa.<J'IAit;) genannt, was allerdings als durchaus neu
trale Bezeichnung mit «Kaiserstadt» (König= Kaiser 104) zu 
übersetzen ist. Bezeichnender für Justin ist, daß er, der als 
erster christlicher Theologe P l a t o zitiert, bzw. deutlich auf 
ihn anspielt, das. zweimal auch in Verbindung mit einer Polis
Aussage tut. Die eine Stelle ist Apol. 3, 3: «Denn es sagte 
irgendwo auch einer der Alten: ,Wenn nicht die Herrscher und 
die Beherrschten Philosophen sind, so dürften die Städte, die 
Staaten wohl nicht gedeihen'» (EQJll rap Tiou Kai nt; Twv na.Amwv· 

av fJ~ Ol apxovTE.t; qJIAO<JOqJ~<JW<Jl Kal Ol dpXOfJEVOI, OUK av Elll Tat; TIOAE\t; 

EubatfJOVi\<Ja.t). Damit wird Plato, Respublica 5, 4 73 D E zitiert 105, 

nur daß Justin die Worte «und die Beherrschten» hinzugefügt 
und das Ganze in eine durchaus rationale Erörterung ein
gebettet hat, in der der Logos als die (Instanz der) Vernunft 
vorherrscht. Die andere Stelle ist Epitome (auch 2. Apologie 
genannt) 10, 5, wo unter Berufung auf Plato, Apologie 24 B, 
die Parallele zwischen Sokrates und den Christen durchgeführt 
wird, weil gegen den Philosophen dieselbe Anklage erhoben 
worden sei wie nun gegen die Christen: «Sokrates wurde der
selben Vergehen wie wir angeklagt; denn man sagte, er führe 
neue Gottheiten ein und verwerfe die Götter, die die Stadt, der 
Staat anerkenne» (I:wKpaTllt; Ta a.uTa ~f.!iv EVEKA~-&11· Ka.lrap EQJa.<Jav 

UUTOV Ka.tva ba.tfJOVJa. Et<Jq>EpEtv, Ka.l out; fJ TIOA\t; VOfJlZ:El -3-EOut; fJ~ 

TJ"fEt0'-3-a.J). Mit solchen Reminiszenzen ist ja nun wohl noch 
nicht die platonische Polis.-Lehre vertreten. Zum mindesten ist 
aber eine Tür aufgestoßen, durch die dann der Apologet selbst 
eingetreten ist, wenn er wohl als erster die p o ] i t i s c h -
s o z i a l e E x i s t e n z d e r C h r i s t e n als die des «neuen 
Volkes», des «dritten Geschlechts» gedeutet hat 106• 

104 .:König» ist nach orientalischem Sprachgebrauch auch der römische 
Kaiser: 1. Tim. 2, 2; 1. Petr. 2, 13. 17; Apk.17, 9 f.; 1. Clem. 37, 3. 

· 105 G. Rauschen macht in der Kemptener Bibliothek der Kirchenväter 
darauf aufmerksam, daß der Kaiser Mark Aurel dieses Wort oft im 
Munde geführt habe. 

106 Vgl. dazu die eingehenden Darlegungen von A. v. Harnack, Die 

4* 
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In diesem Zusammenhang dürften einige TtOAtTEUE<J{}m-Aus
sagen, wie sie auf Christus und die Christen abzielen, von 
Bedeutung sein: «Nach dem Gesetz des Moses wandeln, leben» 
( TtOAtTEuE<J{}m KaTa Tov VOf..lOV Tov MwucrEwc;;), Dial. 45, 3. «Wenn 
ihr den Schriftbeweis für seine (Jesu) Messianität gebt, so 
würdet ihr erklären, er sei wegen seines gesetzgemäßen und 
vollkommenen Lebenswandels gewürdigt worden, zum Christus 
berufen zu werden» (AE"fElV ... ' Mv aTtobEiKVUTE UTtO TlUV rpcupwv 
ÖTt mh6c;; €crnv ö XptcrT6c;;, bta To €vv6f.1w<;; Kai TEXEwc;; mhov KaTTJh~ 

wcr{}m TOU EKAE"ff\Vat Eie;; XplO"Tov), Dial. 67, 2. Im Gegensatz zu 
Christus und den Christen sind die Heiden solche, die «sich 
bekehren sollen von der Bosheit, in der sie umherirrend wan
delten» (f..lETavoE'lv aTto Tfjc;; KaKiac;;, €v ~ TtAaVWf..lEVOt ETtOAtTEuovTo), 
Dial. 109, 1. Dem entspricht es, daß Apol. 4, 2 auch das Sub
stantiv Tt o A 1 T Ei a für den «Wandel», die «Lebensweise» der 
Christen gehraucht wird. Ganz wie bei Paulus ist es aber nicht 
christusgemäß, seinen Wandel als einen «gesetzgemäßen» 
(l!vvof.1o<;; TtoAtTEia) zu verstehen, d. h. von sich aus erfüllen zu 
wollen, was nur Christus selbst und allein tun konnte, vgl. 
Dial. 47, 4. Es gilt, daß die Jünger «den Wandel der Pharisäer 
übertreffen» (umpßaAXEtv T~v <t>aptcraiwv TtoAtTEiav), Dial. 105, 6. 
Gegen Juden und Heiden ist zu sagen; daß nicht mehr gelten 
darf «der alte böse Lebenswandel eines jeden Volkes» ( ~ TtaXma 
KaK~ EKUO"Tov TEvouc;; TtoAmia), Dial. 121, 3. Es läßt sich nicht 
leugnen, daß an all diesen Stellen die TtoXmia als der «Lebens
wandel» gut verstanden werden kann. Und man wird in dieser 
Sicht bestärkt, wenn man feststellt, daß Justin durchaus syno
nym vom «ewigen und reinen Leben, Lebenswandel» (alwvwc;; 
Kai Ka{}apoc;; ßioc;;) spr;icht, Apol. 8, 2. 

Aber gerade Justin kennt nun doch auch den engeren, 
« p o 1 i t i s c h e n » Sinn von TtOAlTEia. Epitome 10, 6 heißt es im 
Anschluß an die oben genannte Stelle 10, 5: «Er (Sokrates) 
verwies den Homer und die anderen Dichter aus dem Staate» 

Mission und. Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhun
derten, 4. Au:fl., 1924, Bd. I, S. 259 :ff.: <Die Botschaft von dem neuen Volk 
und dem dritten Geschlecht (das geschichtliche und politische Bewußtsein 
der Christenheit)>. 
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(EKßa?..wv Tij~ 1TOAlTEla~ Kai "0~-tllPOV J<ai TOU~ ax.Aou~ 1TOl1'JTU~). Hier
her gehört auch die an Hebr. 11, 8 erinnernde Erörterung über 
den «Vorzug, den Christus dem Abraham spendet», Dial. 
119, 5: «Darin, daß er ihn ebenso (wie uns) berufen hat; denn 
er sagte ihm, er s.olle ausziehen aus dem Lande, in dem er 
wohnte. Mit !enem Rufe hat e:r uns aber alle berufen, und nun
mehr sind wir ausgezogen. aus dem Staate 107, in dem wir mit 
den anderen Landesbewohnern ·die bösen Lebensgewohnheiten 
geteilt hatten; und zusammen mit Abraham werden wir das 
heilige Land ererben und werden das Erbe für alle Ewigkeit in 
Besitz nehmen» (ön bta Tij~ 6~-toia~ KA~<JEw~ <pwv~ EKa?..E<JEv mhov 
Etrrwv EEE?..-3-Eiv drro Tij~ yij~ EV ~ ~KEt. Kai ~~-~a~ bf. ärraVTa~ b1 EKEiv11~ 
Tij~ <pwvij~ EKa?..E<JE, Kai EE~X.-&o!XEV ~b11 drro Tij~ rro?..mia~, EV ~ EZ:tu~-tEV 
KaTa Ta Kmva Twv a?..X.wv Tij~ yij~ o1K1'JT6pwv KaKw~ Z:wvTE~· Kai cruv TtV 
'Aßpaa~-t TfJV ay(av KA1'JPOV01!~0"01!EV yijv, Et~ TOV U1TEpaVTOV alwva TfJV 

KA1'Jpovo~-tiav A1'Jt!JOI!EVot). In diesem Aussp·ruch ist eine gewisse 
e s c h a t o l o g i s c h e Schau nicht zu verkennen. Aber im 
wesentlichen will der Apologet die !etzige politisch-soziale 
Existenz der Christen beschreiben. 

Bald nach Justin schrieb sein Schüler Tat i an seine 
«Rede an die Griechen» ( Oratio ad Graecos, A6yo~ rrpo~ "EA?..ll
va~). Man kÖnnte geradezu übersetzen: «Rede an die Heiden»; 
denn «Griechen» bedeutet, wie gleich der Anfang der Schrift 
klar macht, «Bekenner des Griechentums», und «Barbaren» 
sind die Christen, beides ohne Einbeziehung von Abstammung 
und Volkstum. Entgegen dem Justin bestreitet Tatian wie 
später Tertullian !egliche Gemeinschaft der christlichen Lehre 
mit de:r griechischen Philosophie, die er deshalb nicht genug 
herabsetzen kann. Es mag das auch mit seiner syrischen Her
kunft zusammenhängen. Und doch ist auch und gerade er dem 
Griechentum verhaftet, dessen Stil bis hin zu attizistischen 
Allüren er handhabt und dessen Ethik er inhaltlich über
nimmt. Diese Doppelheit zeigt sich folgerichtig auch in seinen 
Polis-Aussagen. Die vom Gei-st e·rfüllten Menschen kenn-

107 Otto (s. Anm. 100) übersetzt hier nicht gut: c:exivimus ex eo vitae 
genere.::> 



zeichnet er als «die gerecht Wandelnden» (btKaiwc; noXtTE.uo~E.vot), 

13, 3. Das könnte an sich dem bloßen Ausdruck nach paulinisch 
sein. Während aber bei Paulus Grund und Ziel einer solchen 
Aussage eschatologisch ist, begründet Tatian das gerechte 
Wandeln durch eine spezifisch griechische Seelenlehre. Dafür 
aus seiner breiten Darlegung in Kap. 13 nur ein Abschnitt: 
«Wenn sie (die Seele) allein für sich lebt, so neigt sie sich 
niederwärts zur Materie und stirbt zugleich mit dem Fleische; 
hat sie aber Gemeinschaft mit dem göttlichen Geiste (der hier 
stehende Ausdruck cruZ:uria ToO -8-E.iou nvE.u~aToc;; verrät gnosti~ 
sehen Einfluß; vgl. auch 20, 2. 4), so ist sie nicht hilflos, son
dern steigt hinaus in jene Lande, zu denen sie der Geist führt; 
denn seine (des Geistes) Wohnung ist in der Höhe, ihr . (der 
Seele) Ursprung dagegen in der Tiefe 108.» Oefters spricht 
Tatian von der noAtTE.ia. 4, 1 werden den Heiden . ihre noXtTE.'icu, 
d. h. ihre Staatsgesetze gegen die Christen vorgehalten, wobei 
es sich offenbar um die Frage des Kaiserkultes handelt. 9, 1 
eignet den Heiden wegen ihres Fatumsglaubens eine aXoroc;; 
noXnEia, eine unvernünftige Lebensweise, gegen die die Christen 
ihre noXtTEia geltend zu machen haben, 27, 2, obwohl diese von 
den Heiden verachtet wird, 34, 3. Dem Apologeten kommt es 
40, 1· darauf an, «die Geschichte unserer Lebensweise und 
unserer Gesetze» (nEpi Tf\<; Ka{}' ~~ac; noXmiac;; 1crTopiac; TE Tf\c;; 
KaTa Touc; ~~E.TEpouc;; v6~ouc;;) klarzustellen. Am Schluß seiner 
Schrift, 42, 1, erklärt er sich gerne bereit, die christlichen 
«Lehrsätze» (Mwam) nachprüfen zu lassen unter dem Vor:
behalt, daß die christliche Lebensweise. ( noXtTEia) nicht ver
leugnet wird. Dabei kennt Tatian deutlich auch die engere 
«politis.che» Bedeutung des Wortes, wenn er 28, 1 betont: «Des
halb verurteilte ich auch eure Gesetzgebung ( vo~o{}E.cria) ; denn 
einheitlich und überall gleicha·rtig müßte die Staatsverfassung 
(noXmia) sein. Nun aber gibt es so viele Gesetzgebungen 
(v6~wv {}€<TE.t<;), als es Arten von Staaten ("fEV11 n6XE.wv) gibt.» 
Auch das seltenere Wort noXiTE.u~a kommt 1mal vor, und zwar 

108 Vgl. dazu die aufschlußreichen Analysen von J. Geffcken, Zwei 
griechische Apologeten, 1907, S. 105 f., und passim. 
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in dem p o 1 i t i s c h- p h i 1 o so p h i s c h e n Satz 19, 2: 
«:Denn der Bau der Welt ist gut, aber die Lebensführung darin 
ist schlecht» (KÜO"f.lou f.lEV orap ~ KctTctO"Keuij Ka.Xf), To bE. E.v a.uT4J 
1TOhlTEUf.lct q>ctUAOV ). 

Ungefähr gleichzeitig mit Tatian schrieb der vom Platonis7 
mus ·herkommende A t h e n a g o r a s seine «Schutzschrift für 
die Christen» (Supplicatio pro Christianis, TTpeaßeia. nepi Xprcrn

avwv). Er denkt wieder ganz wie Justin denkbar positiv von 
Philosophie und Philosophen der Griechen. Eine Hauptauf
gabe sieht er darin, das vielfältige und zugleich verwickelte 
Verhältnis der Polis zum Götterkult zu beschreiben. Der Vo·r
wurf soll entkräftet werden, daß die Christen nicht an die 
Staatsgötter glauben (To f.lll Kctl Touc,; a.uTouc,; Ta1c,; n6Xecrt 
il-eouc,; ll-rew), 13, 1, ebenso 14, 1. Die Wörter noXmueail-at und 
noXmia. fehlen bei Athenagoras; er gebraucht dafür die Bezeich
nung «Leben» (ßioc,;), wie der älteste Apologet, Ar ist i des, 
in seiner Apologie 15, 10 von «fromm (ehrbar) und recht
schaffen leben» (öaiwc,; Kcti btKa.iwc,; Z:f\v} spricht. 

Ein kurzes zusammenfassendes Wort über die bespro~ 
chenen Aussagen christlicher Apologeten! Wenn auch die 
biblisch-eschatologische Erfassung der christlichen noXmia. 
nicht ganz verklungen ist, so is-t es eben doch nur ein Mit
klingen. Vorherrschend ist eine politisch-philosophische, d. h. 
ethische Haltung im Sinne der Philosophie Platos, der von 
Justin zitiert wird, und der Stoa, . deren Terminologie weithin 
übernommen ist. Dem entspricht es, daß der gewichtigste escha
tologische Begriff des Neuen Testaments « R eich G o t
te s » 109, mit der bei Paulus, im Hebräerbrief, in der Johan
nesapokalypse das « h im m 1 i s c h e B ür g e r tu m » , die 
« h i m m li s c h e S t a d t » , das « h i m m I i s c h e J e r u -
s a l e m » gleichzusetzen sind, sehr selten vo·rkommt. Soweit 

109 V gl. zum Ganzen und zum Einzelnen R. Frick, Die Geschichte des 
Reich-Gottes-Gedankens in der alten Kirche bis zu Origenes und Augustin, 
1928. Der Abgrenzung seines Themas entsprechend, geht Frick auf die 
Polis-Frage nicht weiter ein. Es ist aber erfreulicherweise nun so, daß 
seine Ausführungen durch die obigen über die Himmelsstadt usw. be
stätigt werden. 



eine Eschatologie vorliegt, ist sie beherrscht von der Frage 
nach der Vollendung des einzelnen Christen. Der in der V er
kündigung J esu und seiner Apostel vorherrschende Gedanke, 
daß Gott mit seiner ohne unser menschliches Zutun hereinbre
chenden Königsherrschaft einen Herrschaftsanspruch an den 
Menschen geltend macht, liegt den Apologeten fern. Nach ihrer 
Meinung hat der Christ die Aufgabe, Gott nachzuahmen und 
so zu ihm hinzustreben. Das ist seine Hoffnung auf das Reich 
Gottes, das von Justin in seiner Apologie 11, 1 bezeichnender
weise eine ßa<JtAEia ~ETa -&eoO (Reich m i t Gott, regnum c um 
deo) genannt wird. Athenagoras spricht in seiner Schutzschrift 
18, 1. 2 vom «himmlischen Reich» ( Erroupavw~ ßa<JtAEia) als der 
Macht des Schöpfers über alles, was geschieht. Eine solche 
mehr kosmologische als eschatologische Aussage ist bei Athe
nagoras selbst ganz vereinzelt. Wenn Justin in chiliastischer 
Weise das Wort ßa<JtAEia vom tausendjährigen Reich gebraucht, 
so wird keine klare Scheidung vom ewigen Reich vollzogen. 
Das «Reich Ererben» (ßa<JtAEiav KA1']povo~e1v) wird von Justin 
in seinem Dialog 139, 5 gleichgesetzt mit dem «Ererben der 
ewigen und unvergänglichen Dinge» (Ta aiwv!C( Kai a<p-&apTa 
KA1']povo~e1v). Es ist schließlich bezeichnend, daß gegenüber sol
chen vereinzelten und dazu nicht eigentlich eschatologisch ver
standenen Aussagen die Rede vom Reich Gottes sehr häufig 
nur in den Zitaten von Justinus' Apologie und Dialog vor
kommen. Worte des Alten Testaments und der Jesuslogien 
werden zitiert, um das Verhältnis von Verheißung und Erfül
lung zu verdeutlichen und die Forderung Gottes an den Men
schen einzuschärfen. Dieser Anschluß an die Verkündigung 
Jesu und seiner Apostel ist aber mehr formal als sachlich: 
Ausgangs- und Zielpunkt ist nicht die Wirksamkeit der freien 
göttlichen Gnade, sondern die Freiheit zum tugendhaften 
Leben - hier ordnen sich die Aussagen der Apologeten über 
eine christliche rroXmia ein - in Verbindung mit dem An
spruch auf Lohn. So macht die theologisch-philosophische 
Denkarbeit der Apologeten einen zwiespältigen Eindruck: 
einerseits bewahren ja wohl die Worte Jesu und seiner Apo-
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stel, auch wenn sie nur zitiert und nicht voll ausgeschöpft 
we:rden, die christliche Lehre vor einer glatten Umwandlung 
in die Religionsphilosophie; doch anderseits werden immer 
wichtiger als die biblische Hoffnung auf das Reich Gottes, die 
Himmelsstadt, andere Dinge, nämlich die griechischen Begriffe 
der Unsterblichkeit, des (ewigen) Lebens, der Erkenntnis. An 
die Stelle des «Bürgertums im Himmel» (Phil. 3, 20), von dem 
aus das «Wandeln gemäß dem Christusevangelium» (Phil.l, 
27) möglich und nötig wird, ist getreten das «Leben mit V er
nunft» (11mx Mrou ßwDv). Von hier aus ist es durchaus folge
richtig, wenn Justin in seiner Apologie 46, 4 sagt: «Und die
jenigen, die mit Vernunft lebten, sind Christen, wenn sie auch 
für gottlos gehalten wurden, wie bei den Griechen Sokrates, 
Heraklrit und andere ihresgleichen, bei den Nichtgriechen (Bar
baren) aber Abraham, Ananias, Azarias, Misael, Elias und 
viele andere ... 110» 

3. Weiter durchgebildet ist diese Einstellung bei 0 1 e m e n s 
A 1 e x an d :r in u s, der durch seine « Mahnrede an die Grie
chen» ( Cohortatio ad Graecos, IT poTpe.nnKoc; npoc; "EHTJvac;) noch 
zu den Apologeten gehört, und seinen Schüler 0 r i g e n es. 
Bei beiden ist die kirchliche Ueberlieferung vollends zu einer 
Religionsphilosophie umgebildet. Und das Studium dieses Vor
ganges ist auch im Rahmen unseres Spezialthemas besonders. 
aufschlußreich, weil beide Kirchenlehre:r in ganz anderem Aus
maß auch als Exegeten anzusprechen sind, als das bei den 
Apologeten der Fall ist. 

0 1 e m e n s von A~exandrien bietet in seinen verschiede
nen Schriften, vor allem in seinen umfassenden «Teppichen» 

110 Dieses Zitat in Verbindung mit den obigen Einzelausführungen 
stimmt zusammen mit der Gesamtschau von A. v. Harnack, Dogmen
geschichte (im Grundriß der Theologischen Wissenschaften), 6. Aufl.,. 
1922, S. 113: Die Apologeten haben <die moralisch vernünftige Denkweise, 
in die die Heidenchristen das Evangelium von Anfang an hineingezogen 
haben, als die c h r i s t 1 i c h e ausgebildet. Sie haben damit das Christen
tum r a t i o n a 1 gemacht und es auf eine Formel gebracht, die dem 
common sense aller ernst Denkenden und Vernünftigen des Zeitalters 
entsprach.» Die Frage ist nur, ob das hier apostrophierte vernünftige 
Zeitalter so positiv anzusehen ist, wie das bei Harnack geschieht. 
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(l:TPWilaTEtc;;, Stromata) einen geradezu überreichen hierher ge
hörenden Stoff mit den Leitworten n6}..tc;;, nohiTT]c;;, no}..nEuEO"-&at, 
noAtTEia, noAiTEulla, no}..mK6c;;. Daß diese Polis-Lehre philoso
phisch ist, ergibt sich aus den häufigen Bezugnahmen auf die 
griechischen Philosophen; daß sie einen theologischen An
spruch erhebt, ergibt sich aus den eingestreuten Bibel-Zitaten. 

Die gefüllteste und beziehungsreichste Stelle über den In~ 
halt der n 6}.. t c;; steht am Schluß des 4. Buches der Strom~ (172, 
2 f.): «<ch aber möchte darum beten, daß der Geist Christi mich 
beflügle hin nach meinem Jerusalem; denn auch die, Stoiker 
nennen den Himmel im eigentlichen Sinne Staat, das aber, was 
hier auf Erden ist, nicht mehr Staaten; denn die hießen nur so, 
seien es aber nicht; denn eine vortreffliche Sache. ist der Staat 
und das Volk ein feines Gebilde und eine vom Gesetze gere
gelte Menschenmenge wie die Kirche vom Logos, ein unein
nehmbarer, nicht zu unterjochender Staat auf Erden, ein gött
licher Wille auf Erden wie im Himmel. AbbilderdiesesStaates 
gründen auch die Dichter, wenn sie schreiben; denn die Staaten 
der Hyperboreer und der .Arimaspier und die elysischen Ge
filde sind Staaten von Gerechten; wir wissen aber, daß auch 
der Staat Platos als u rbild im Himmel liegt» ( E'fW bE. av EvEaiwJv 
To lt'VEUila ToD XpWToO mEpwcrai llE Eie;; T~v 'IEpoucraX~Il T~v Ell~v· 

hE'fOUO"t rap oi LTWtKoi TOV llEV oupavov Kupiwc;; lt'OAtV, TU bE. Errl rflc;; 
EVTaO-&a OUKETt lt'OAEtc;;· AE'fEO"-&at llEV rap, OUK dvat ()f O"lt'oubcäov 

rap h lt'OAtc;; Kai 0 bflllO~ UO"TElOV Tl O"UO"TYJila Kai lt'Afj-&oc;; av-&pumwv U'ITO 
v611ou btKatoullEvov, Ka-&anEp h EKKAYJO"ia uno }..6rou, ano}..t6plcYJToc;; 
UTUpUVVYJTOc;; lt'OAtc;; EID rflc;;, -&EAYJila {}E'\ov Elt'i rflc;; wc;; EV oupav4J. 
ELK6vac;; TfjO"bE Tfjc;; lt'OAEwc;; Kai oi lt'OlYJTai KTIZ:ou<Jt rpa<pOVTEc;;· ai rap 'YnEp
ß6pEOt Kai 'AptllaO"nEtot n6AEtc;; Kai Ta 'H}..ucru:x nEbla btKaiwv noAtTEu

llUTa· lO"IlEV bE. Kai T~V TIMTwvoc;; lt'OAlV napabEt'fllU EV oupav4J KEIIJEVYJV). 
Es: ist ohne weiteres deutlich, daß hier n6}..tc;; und nohiTEUI-!fx -'

dieses Wort kommt bei Clemens nur noch im «Erzieher» (Pae.:. 
dagogus) 2, 105, 3 vor - die Bedeutung «Staat» haben. Eigen~ 
art und Herkunft d i es er Vorstellung vom sogenannten Him
melsstaat sind völlig klar: der Himmel ist der Staat im eigent
lichen Sinne, nicht sind:däs die irdischen Namensstaaten. l)jese 
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Anschauung wird ausdrücklich alsstoisch bezeichnet. Und 
wenn P I a t o dafür mit in . Anspruch genommen wird, so ist 
offenbar an die Stelle in der Respublica 9, 592 B gedacht; «<m 
Himmel liegt billig ein Urbild für den, der sehen will und sich 
dort wohnen sieht» (E.v oupa:vt{l \crw~ rrapabEt"fl.la avaKmat Tt{l ßou
AOilEVLf! öpav Kai öpwvn EauTov KaTmKiZ:Etv). Dazu treten mytho
logische Vorstellungen wie die von Herodot 4, 13. 27. 32-36 
über die Hyperboreer und die Arimaspier, diese Völker im 
äußersten Norden der Welt, und von Homer, Odyssee 4, 563 bis 
568 über ·das Elysium. Das alles wird mit J e r u s a I e m als 
der himmlischen Stadt gleichgesetzt und mit der K i r c h e , wie 
sie vom Logos geleitet wird, verglichen. Die Betonung des gött
lichen Willens im Himmel und auf Erden soll an die dritte 
Bitte des Vaterunsers, Matth. 6, 10, erinnern. Wir fassen zu
sammen: e i n e a u f H o m e r , H e r o d o t , P 1 a t o u n d 
die Stoiker zurückgeführte mythologisch
philosophische Vorstellung, die mit bibli
s c h e n A u s s a g e n v e r b r ä m t i s t ! Fü~ · Clemens ist 
das Leben in einer irdischen Polis ein Abbild für das Leben 
in der Welt überhaupt, das durch ein anderes, höheres, besseres 
Leben ersetzt werden sollte. So Strom. 7, 77, 3: ~Denn» --,-- so 
meint Clemens unter stillschweigender Berufung auf Hehr. 
11, 13; Ps. 38, 13; Gen. 23, 4; 47, 9 im Blick auf den wahren 
Gnostiker - ~tatsächlich ,ein Fremdling und ein Gast' ist . in 
seinem ganzen Leben jeder, der eine Stadt bewohnt, doch alles 
in ihr, was von anderen bewundert wird, verachtet und in der 
Stadt wohnt, als wäre sie eine Wüste, damit nicht der Ort ihm 
Zwang antue, sondern sein eigener Entschluß ihn als gerecht 
erweise» ( ... aTEXVW~ ,EEvo~ TUP Kai rrapmibrn.w~' E.v Tt{l ßitV rravTi 
mic;; oiho~, o~ rr6Xw o1Kwv TWV KaTa T~v rr6Xw KaTEq>p6vll<YEV rrap' 
aX>..m~ .aau11aZ:ollEVWV, Kai Ka{}arrEp E.v E.plwiq. Tfj rr6XEt ßtü'l, 1va ll~ ö 
TO'lTO~ UUTOV UVUTKUZ:l;J, an' h rrpoaipEO'l~ bEtKVUl;J bfKatov). Ander
seits gibt es aber doch auch heidnische Städte, die ein gutes 
Beispiel darstellen. So ist das salbenfeindliche Sparta Strom. 
1, 48, 1 das Muster für eine strenge, asketische Lebensweise 
(«dem Logos gemäß leben») und gehört Paedag. 2, 65, 1 zu 
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den «Städten, die gute Gesetze, eine gute Verwaltung haben» 
( Euvor.tour.tEVat n6An~}, und ist damit ein Vorbild für die «Stadt 
der Wahrheit» (aAf]-3-Eia~ n6At~), unter der die Kirche zu ver
stehen ist. Wenn ebenda 2, 119, 1 diese Stadt als «die Stadt der 
Heiligen, die geistlich er haut wird» ( Twv ariwv f] n6At~ nvEu
r.taTtKW~ o!Kobor.tour.t€vrl) bezeichnet ist, so ist damit auf die Apk. 
21, 18-21 besungene Stadt, das himmlische Jerusalem angespielt. 

In solchem Sinne ist der Christ ein rechter « B ü r g e r » 
(noAiTll~), d.h. ein «Bürger des Himmels» (oupavoO noAiTfJ~) 

Protrept. 92, 3 als ein tugendhafter Mensch; und Paedag. 
1, 45, 2 werden die Christen «Bürger des Himmels und Mit
tänzer der Engel» (noA'iTat oupavwv Kai O"U"fXOPEUTai U"f"fEAWV) ge
nannt, weil sie genährt werden vom Logos, der Milch, Lebens
quell und Oelstrom ist, wie das obere Jerusalem als der Ort 
gilt, wo Milch und Honig regnen. 

Der Gebrauch des Verbs n o A 1 TE u E a {} a t ordnet sich in 
diesen jetzt abgesteckten Bezirk mit seinen fließenden Grenzen 
ein. Es soll iJ)l Sinne des Clemens immer an den Himmel ge
dacht werden, wenn überhaupt vom rechten «Wandeln» oder 
«Bürger sein» gesprochen werden darf. Ob man dabei die mehr 
allgemein unpolitische oder die mehr spezifisch politische 
WOrtbedeutung annimmt, ist nicht so wichtig. Man kann in 
Uebersetzung und Erklärung schwanken. Entscheidend ist, was 
unter dem «Himmel» wirklich zu verstehen ist. Paedag. 3, 99, 1 
heißt es m i t d e u t li c h e r A n s p i e l u n g a u f P h i l. 
3 , 2 0 vom Christenmenschen: «Er wird geheiligt wie ein 
Kind Gottes und wandelt, ist Bürger im Himmel, auf Erden 
erzogen, empfängt aber dort einen Vater, von dem er auf Erden 
weiß» ( U"fHltETUl w~ -3-EoO Tratbiov Kai TrOA!TEUET<U 1-lEV EV oupavo!~ 

E.ni ril~ natbarwrour.tEvo~, naT€pa bE. EKE'l Aar.tßcivEt, öv E.ni ril~ r..tav-3-avEt). 
Protrept. 1, 3, 1 wird von der Freiheit derer gesprochen, die 
«unter (sie!) dem Himmel gewandelt sind» (Twv un' oupavov 
TrETrOAtTEUr.t€vwv). Wiederum mit A n s p i e l u n g a u f P h i l. 
3, 2 0 und dazu Gal. 2, 20 heißt es Strom. 4, 12, 6: «<ch lebe 
aber, obwohl ich noch im Fleische bin, als wandelte ich schon 
im Himmel» ( ßtw bE. ~bf] EV O"UpKi wv w~ EV oupav~ TrOA!TEUO-
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1-lEvoc:;). Von welchem Subjekt gelten solche Aussagen? Wer 
ist solch ein Christ? Es ist der Fromme, der Strom. 7, 50, 3 
«lebt und wandelt» (Z:f.l Kai TroAmumn}, indem er die Glaubwürdig
digkeit seiner Versicherung in der Fehlerlosigkeit und Festig
keit seines Lebens und Wortes beweist. Wenn das Tor des 
Todes der Anfang sein soH zum wirklichen Leben, so darf 
man nicht «ungerecht . und unzüchtig wandeln» ( ab!Kw<; Kai 
aO"EA"fW<; TrOAlTEUE<J&at), ebenda 4, 44, 1. Das rechte Daß des 
Christenlebens wird durch ein anderes Wie bestimmt: es muß 
sich vollziehen «richtig» ( op{}wc;), «gut» (KaAw<;), «ordentlich, 
würdig» (KoO"Iliwc;), «rein» (Ka&apwc;), «fromm zugleich und groß
mütig» ( EUO"Eßwc; Üf!a Kcti f.lE"faAocpp6vwc;) und mit alledem «in Er
kenntnis, in gnostischer Weise» ( "fVWO"TtKw<;). Diese von Cle
mens gern gebrauchten Adv(jrbien entsprechen nicht dem neu
testamentlichen Sprachgebrauch. Das «richtig» ( op-&wc;) in 
Wendungen wie «er sprach richtig» (Mark. 7, 35), «du urteilst 
'richtig.» (Luk. 7, 43; vgl. 10, 28; 20, 21) ha.t keinen sonderlichen, 
moralischen Akzent. Das «ordentlich, würdig» (Ko<Jf!iwc;) kommt 
nur 1mal im Neuen Testament vor, und zwar 1. Tim. 2, 9 in 
einem FrauentugendspiegeL Das so geläufige Wort «fromm» 
mit seinen Ableitungen ( EUO"Eßt)c; KTA.) ist dem Neuen wie auch 
dem Alten Testament gar nicht so geläufig, weil dort nicht die 
Frömmigkeit als eine Haltung in einem besonderen seelisehen 
Bezirk, sondern der «Glaube» ( Trianc;) als der «Gehorsam» 
(imaKo~) des ganzen Menschen gegenüber Gott vorherrscht. 
Das «in Erkenntnis, in gnostischer Weise» (rvw<JnKw<;) voll
ends fehlt im Neuen Testament. Weniger philosophisch und 
mehr theologisch, weniger ethisch und mehr religiös, weniger 
fromm-heidnisch und mehr gläubig-christlich klingt es, wenn 
Clemens Paedag. 2, 112, 2 von einem «wandeln für Gott» 
(Tro}.muw-&m -&El{l) spricht. Es ist aber nicht zu verkennen, daß 
sich hier Gott als eine - Vokabel einstellt, deren Sinn längst 
du:rch die bereits gemachten Ausführungen festgestellt ist. Das 
wird noch .deutlicher, wenn man sich den letztlich immanent 
gefaßten Gottesbegriff des Clemens vergegenwärtigt, der dem 
Gnostiker eignet. Von diesem gilt etwas anderes als von der 
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Menge, die «für den Leib, aber nicht für den Geist wandelt» 
(crwr.taTt, ou nvEur.tan noAtTEuE<J-&at), Strom. 3, 46, 3. Unter dem 
Zwang der paulinischen Reichsgottesstelle 1. Kor. 6, 9 f. «Wißt 
ihr denn nicht, daß Ungerechte Gottes Reich nicht ererben wer-
den? ... » ( OUK oi'baTE ÖTt abtKOl -&EoO ßaO"tAEiav ou KAJ']pOVOr.t~<Jou-

ow ; ... ) heißt es dann Paedag. 3, 81, 1: «Wenn wir aber zum 
Reich Gottes berufen sind, so wollen wir würdig des Reiches 
wandeln» (Ei bE. Eir;; ßaO"tAEiav -&EOO KEKMr.tE-&a, aEiwr;; T~r;; ßaO"IAEiar;; 

1roAmuwr.tE-&a); das e 'rinne r t zudem an P h il. 1, 2 7 und 
1. Thess. 2, 12. Das alles erhält aber doch seinen unpaulinischen 
Sinn dadurch, daß von Clemens folgerichtigerweise das Reich 
Gottes anders als von Paulus als ein sittlich-immanentes Gut 
verstanden wird und: nicht als die Wundergröße vom Ende der 
Tage, als die himmlische Stadt. 

Besonders zahlreich sind bei Clemens die n o A 1 T E i a -
Stellen. Meistens bietet sich die UebE:lrsetzung «Wandel, 
L 'e b e n s w a n d e l , L e b e n s f o r m » an. Einen breiten 
Raum nehmen Erörterungen über das Verhältnis von Leben 
und Lehre ein, die auseinandergenommen und dann wieder 
addiert werden, während im Neuen Testament, vo·rab bei Pau
lus, Leben und Lehre unter dem Gesichtspunkt des Bekennt=lns 
von vornherein ineinandergefügt sind. «Wie das Reden näm
lich, so soll beim Gläubigen auch der Wandel (noAmia) sein», 
Strom. 7, 100, 3. «Die Dinge des Wandels "\'erraten deutlich 
die, welche die Gebote erkannt haben (Ta Tfjr;; noAmiar;; EAE"fXEl 
Tour;; hvwK6Tar;; Tar;; EVToMr;;), ebenda 3, 44, 1. «Die Unkenntnis 
Gottes ist durch den Wandel des Lebens (ToD ßiou noAmia) ver
anlaßt», ebenda 3, 43, 1. Es geht um die Frucht des «Wandels 
in diesem Leben» ( noAtTEia KaTa T6vbE Tov ßiov), eben da 4, 88, 1. 
Es gehören zusammen «Lehre und Wandel» · (btbaO'KaMa TE Kai 
noAmia), ebenda 4, 43, 1. Der Gnostiker bringt seinen Dank 
dar für die Verbindung von «Erkenntnis und Wandel» (yvwcrtr;; 
Kai noAtTEia), ebenda 7, 35, 3. Es kommt an auf ein «Lernen, 
das zusammen mit rechtem Wandel geübt wird» ( r.ta-&J']O"tr;; r.tETa 
op-&flr;; 1TOA1TEiar;; UO"KJ']-&E'icra), ebenda 2, 5, 3. «Die allein mit bloßem 
Wort erzogen werden (MTLf! r.t6vLf! natbEU6~tEvm), sind nicht so 
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hoch geachtet wie diejenigen, die zu der Lehre noch den rechten 
Wandel (op-&l) rro}..mia) treten lassen, ebenda 3, 99, 1. Wie vor
hin beim V erb die Adverbien, so finden sich auch beim Sub
stantiv die entsprechenden Attribute: «richtiger, gerechter, 

· reiner, unbefleckter Wandel» ( op-&~, btKaia, Ka{}apa, aK11AibwTo~ 

noAtTEia). Wie .in der Bibel ist dieser Zustand vorhanden, wenn 
zugleich die Liebe zum Nächsten und die zu Gott geübt wird. 
Gerechter und gerader Wandel besteht aus frommen Werken 
und gerechtem Gebet, ebenda 7, 34, 2. Bezeichnend ist, daß der
selbe gerade Wandel über die Nächstenliebe hinaus auf das 
Abtöten der Begierden ausgedehnt wird, ebenda 4, 85, 4. Hin 
zum Nächsten, hin zu Gott, aber auch hin zu sich selbst: nicht 
zuletzt kommt es dem offenbar auf die von der Stoa gepriesene 
«Unerschütterlichkeit» abzielenden Denke'r auf einen nach
weislichen Fortschritt mit dem Ziel der VoLlendung an. Eine 
knappe Zusammenfassung dieser seelischen Haltung mag in 
dem Satz ebenda 7, 35, 7 liegen: «Näher aber wird der Gno
stiker mit Gott verwandt, indem er ehrwürdig und heiter zu 
allen Zeiten ist ... » Dieser Vorgang, der im menschlichen 
sittlichen Fortschritt gründet, steht in Wechselwirkung mit der 
Erfüllung der Gebote Christi, der für den Christen Ieibhaftes 
Vorbild ist: in diesem Sinne wird der «Wandel des Herrn» 
(rroAtTEia ToD Kupiou) Paedag. 1, 98, 3 betont, dem «unsere ge
mäß Christus auf die Liebe bezogene Lehre und Wandel» 
( fJ KaTa XpuJ'rov ara1t11T1KfJ f!~-twv btbaO'Ka;\ia TE Kai rro}.mia) Strom. 
4, 113, 5 zur Seite tritt. Nicht zu verkennen ist trotz des Hin
weises auf den Nächsten und auf Gott eine eigentümliche 
ethische Selbstgenügsamkeit, die etwas Zirkelhaftes an sich 
hat. In feiner Zuspitzung hat das Giemens selbst Strom. 7, 38, 2 
so formuliert: «Daher begehrt niemand den Trank, sondern 
das Trinken des Trankes, noch das Erbe, sondern das Erben, 
so aber auch nicht die Erkenntnis, sondern das Erkennen und 
auch nicht den rechten Wandel, sondern das rechte Wandeln» 
( oubEt~ E:rn-&u MEt 1TOA1TEla~ op-&fl~. ana TOU 1TOA1TEUEO'-&at). 

·Ein weiterer Aspekt entsteht, wenn von dem W a n d e 1 
n i c h t , wie sich das aus den bisher behandelten Stellen er-
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gibt, i n d i v i d u e ll , s o n d e r n k o ll e k ti v gesprochen 
wird. Im Blick auf die Germanen, Skythen und Arabe·r sagt 
Clemens Paedag. 3, 25, 3: «Meinen Beifall aber findet die Ein
fachheit der Barbaren; da sie in ihrer Lebensweise (TioAtTEia) 

durch nichts in ihrer Beweglichkeit gehindert sein wollten, 
verzichteten sie auf alle Bequemlichkeit.» Noch prägnanter ist 
die Art, wie der christliche Philosoph Strom. 5, 98, 4 von den 
exemplarischen Lebensweisen der drei exemplarischen «Völ
ker» Juden, Griechen und Christen unter Ausmünzung von 
Plato, Respublica 3, 415 A spricht: «Vielleicht weissagt er 
(Plato) von dieser auserwählten, nach Erkenntnis v·erlangen
den Natur, wenn er nicht etwa, da er drei Naturen zugrunde 
legt, drei Lebensweisen, wie einige vermutet haben, be
schreibt ... » ( TpEI~ nva~ uTion-&€~-tEvo~ <pu<YEt~, TpE'i~ TIOAlTEiac; wc; 
im€;\aß6v TlVE<;, bw"(paq>H ... ) . Da die Lebensweise eines Volkes 
eine festgefügte Lebensform mit ihren Gesetzen und Ordnungen 
ist, gewinnt das in diesem Zusammenhang gebrauchte Wort 
TIOAtTEia wieder seinen «politischen» Sinn und bedeutet 
«Staatsverfassung». So Strom. 1, 165, 1: «Plato, der 
Philosoph, aber zog in bezug auf Gesetzgebung Nutzen von 
Moses und tadelte die Staats.verfassung ( TIOAlTEia) des Minos und 
Lykurgos, daß sie nur auf Tapferkeit gerichtet seien, pries da
gegen als erhabener die, welche immer nur eines verkündige 
und immer nur auf einen Grundsatz gerichtet sei. Denn er 
meint, daß es sich für uns mehr gezieme, mit Kraft, Würde und 
Klugheit zu philosophieren, und das mit dem Blick auf den 
Wert des Himmels ( Tt'poc; TO <WW~-ta TOU oupavou)' indem wir da
bei dieselbe Meinung über dieselben Dinge hätten.» In einem 
Abschnitt kurz darnach 168, 1 heißt es dann von dem Gesetz
geber Moses: «Er ordnete also eine gute Staatsverfassung an; 
diese ist aber eine gute Erziehung von Menschen auf Grund 
von Gemeinschaft» (Tio;\miav "(oOv btllKOVllO"EV a"(a-&~v· ~ bE E.crn 
Tpocp~ av{}pumwv K<XA~ K<XTU KOlVWviav). Offenkundig ist hier 
Plato, Menexenus 238 C zitiert: «In einer guten Staatsverfas
sung wurden unsere Vorfahren erzogen» (E.v Ka;\fj TIOAlTEiq. hpa
<pllO"av o! Tip6cr-&Ev l)wuv) . 
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Daß dem Clemens die politische Sphäre im engeren Sinne 
wichtig und vertraut ist, ergibt sich aus seiner häufigen V er
wendung des Adjektivs, bzw. substantivierten Adjektivs rr o}. 1-

T 1 K 6 c;; «politisch», «Politiker», «Staatsmann». Strom. 1, 158, 1 
wird Moses Prophet, Gesetzgeber, Feldherr, aber auch «Staats
mann» und «Philosoph» genannt. Dieser Zusammenhang wird 
ebenda 1, 166, 2 aus den Schriften Platos, des angeblichen 
Moses-Schülers, dargelegt: «Dann aber - denn das Ziel des 
den Gesetzen entsprechenden Staatsmannes ist, meine ich, die 
Betrachtung, die Kontemplation ( -&Ewpia) - ist es freilich not
wendig, im Staate recht zu leben, das Beste aber ist das Philo
sophieren.» Der metaphysische Hintergrund dafür wird ebenda 
1, 165, 3 in der Tatsache gefunden, daß der Weltschöpfer der 
Staatsmann im eigentlichen Sinne sei, weil durch den Blick auf 
ihn, durch gerechtes Handeln und durch Betrachtung die Men
schen Politiker, Staatsmänner werden könnten. Von Gott her 
un:d in Verbindung mit ihm erfahren die jetzt bestehenden 
Staatsgesetze eine Abwertung. Diese Betrachtung verknüpft 
Olemens Strom. 4, 15,4-6 mit einer allegorischen Auslegung 
von Matth.19, 29: «Wer verläßt Vater, Mutter und Brüder» 
usw. bis «um des Evangeliums und meines Namens willen»: 
«Als Mutter ist demnach allegorisch bezeichnet das Vaterland 
und der ernährende Boden, als Väter aber die Staatsgesetze 
(rraTEpEc;; oi v6).lm o[ rroAmKol). Das alles muß der hochgesinnte 
Gerechte dankbaren Sinnes gering achten, um Gottes Freund 
zu werden und die Stelle zur Rechten im Heiligtum zu erlan
gen, wie auch die Apostel getan haben.» Damit überbietet 
ebenda 6, 67, 1 der Christ als wahrer Gnostiker den griechi
schen Philosophen, der «Furcht hat vor der Todesgefahr, die 
naeh den Staatsgesetzen (Kanx Touc;; rroAmKouc;; v6).louc;; ToD -&av<hou 
Kivbuvov) über dem Gläubigen hängt.» 

Zum Schluß sei noch auf zwei Stellen eingegangen, die 
von der rr o}. 1 TE 1 a in einem spezifisch politischen Sinne, d. h. 
in dem des « B ü r g e r t u m s », des « B ü r g e r r e c h t e s » 
zu handeln scheinen. Strom. 1, 9, 4 heißt es von dem Menschen, 
der dem Willen Gottes dienstbar ist, daß er dafür «als ansehn-

5 
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liehen Lohn das Bürgerrecht selbst empfängt» (r.tw-&ov aEt6Aoyov 

arroAar.tßavEw T~V rroAtTEiav wh~v). Aber es könnte auch hier der 
allgemeinere Sinn ~Wandel», «Lebensweise» für rroAnEia vor
liegen 111• Es würde sich dann um den einem Clemens durch
aus nicht fernliegenden Gedanken handeln, daß man unter 
Verzicht auf !eglichen Lohn das Gute um seiner selbst willen 
tun soll. Dazu kommt, daß für diesen Denker ein besonderes 
Bürgerrecht wie etwa das himmlische Bürgertum schließlich 
mit dem allgemeinen Lebenswandel zusammenfällt. Strom. 7, 
13, 1 heißt es: «Nur das eine will ich noch sagen: !ene gnosti
schen Seelen gelangen durch die Herrlichkeit ihres Schauens 
über das Bürgertum einer jeglichen heiligen Rangordnung hin
aus (als Seelen), nach denen die seligen Wohnungen der Göt
ter eingerichtet und zugeteilt sind . . . ( rrMv EKEivac; qrrJr.ti Ta<; 

yvwCJnKac; \JlUX<lco Tfj r.tE"faAorrpEmiq. Tfjc; -&Ewpiac; urrEpßmvoucrac; EKUCJTfl<ö 

ayiac; TUEEW<; T~V TIOAtTEiav, Ka-&' &c; ai r.taKaptat -&EWV OlK~CJEt<; baw

ptCJr.tEVat btaKEKMpwvmt ... ) • Bei der «heiligen Rangordnung» 
dürfte an den Engelstaat gedacht sein, dem der Gnostiker über
legen ist. Das mag an die paulinische Aussage erinnern, daß 
die Christen einmal die Engel richten werden (1. Kor. 6, 3), 
oder auch an die Ablehnung eines Engelkultes im Kolosser
und im Hebräerbrief. Dazu scheint Clemens an das «Bürger
tum im Himmel» Phi l. 3, 20 gedacht zu haben. Doch auch 
dann kann rroAtTEia wie an anderen Stellen als «Wandel», Le
bensweise» 112 verstanden werden, zumal da wir nicht wissen, 
wie Clemens das rroAiTEur.ta Phil. 3, 20 lexikographisch gefaßt hat. 

:1:1:1 V gl. Titus Flavius Klemens von Alexandria, Die Teppiche 
(Stromateis), Deutscher Text nach der Uebersetzung von F. Overbeck, 
hrsg. und eingeleitet von 0. A. Bernoulli und L. Früchtel, 1936, wo Strom. 
1, 9, 4 so übersetzt ist: -~:Der wird dem Willen Gottes dienstbar sein, der, 
was er umsonst erhielt, umsonst gibt, und als rechten Lohn sein Ver
halten selbst davonträgt.» 0. Stählin in der Kemptener Bibliothek der 
Kirchenväter übersetzt dagegen so: <Das wird aber bei dem der Fall sein, 
der den Willen Gottes zu erfüllen beflissen ist, der umsonst gibt, wie er 
umsonst empfangen hat, und als ansehnlichen Lohn das Bürgerrecht 
selbst empfängt.> 

:1:12 So wiederum Bernoulli und Früchtel, a. a. 0.: <Lebensweise». Da
gegen Stählin, a. a. 0.: <Bürgertum>. Dieses Schwanken liegt in der Natur 
der Sache und betrifft keinen eigentlichen Gegensatz. Wenn 0. Stählin in 
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Jedenfalls folgt dieser christliche Philosoph weniger der 
Substanz der biblischen Aussagen, die er, wenn er auch ein
zelne Stellen nicht zitiert, im Kopf gehabt haben mag, als sei
ner Philosophie. Strom. 2, 75, 1 wtrd von den Menschen gespro
chen, für die Gott sorgt, obwohl sie ihm «von Natur aus ent
fremdet» ( <puO'El &n11XA.oTp1wf..levm) sind. Man kann nicht wissen, 
ob Glemens dabei E p h. 2, 12 im Auge gehabt hat. So oder 
so: Jedenfalls ist der Zusatz «von Natur» wie die Weglassung 
der in der Bibelstelle genannten noX1Tei<i ToO 'lc:rpa.~X für die 
Theologie des Glemens sehr bezeichnend. 

Bei der Darstellung der Polis-Lehre des 0 r i g e n e s 
könnten wir uns kürzer fassen, soweit er offenkundig auf 
den Schultern seines Lehrers Giemens steht und füglieh seine 
Polis-Aussagen denselben Sprach- und Begriffsgebrauch haben. 
Anderseits verlohnt sich aber doch wieder ein genaueres Ein
gehen auf Origenes, weil er im ganzen und einzelnen das oft 
schwer faßbare Gewoge seines Vorgängers in ein klares Sy
stem gebannt und im Zusammenhang mit einer raffinierten alle
gorischen Schriftauslegung da und dort besondere Lichter auf
gesetzt hat. 

Daß die wahre n 6 X 1 c; - in den lateinisch überlieferten 
Texten jeweils die civitas -, die h im m 1 i s c h e S t a d t 
J erusalem, mit der €Kdi10'ia. gleichzusetzen sei, war von den 
Apostolischen Vätern her über die Apologeten bei Giemens zur 
festen Voraussetzung geworden, wie sich besonders deutlich 
aus der oben behandelten Stelle Strom. 4, 172, 2 f. ergeben hat. 
Das ist bei Origenes genau so vorausgesetzt und unter Ein
beziehung e t h i s c h er , p s y c h o 1 o g i s c h ·er und k o s
m o 1 o g i s c h e r Kategorien mannigfach entfaltet. Im J ohan
nes-Kommentar 13, 13 (IV, 238, 7 f.) 113 heißt es zu Joh. 4,19 f.: 

dem umfassenden Register seiner mit diesem Band jetzt abgeschlossenen 
Ausgabe des Clemens Alexandrinus für 1tOAtTeia neben <Bürgerrecht>, 
<Staatsverfassung>, <Staat> am häufigsten <Wandeb, <Lebensweise> ver
merkt, so wird sicherlich öfters, als das durch eine Uebersetzung ein
gefangen werden kann, zum mindesten das Mitschwingen eines <poli
tischen> Untertons nicht verkannt werden dürfen. 

118 Damit die aus dem verzweigten und z. T. fragmentari$chen 
Schrifttum des Origenes mitgeteilten Sätze im griechischen Urtext, bzw. 

5* 
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~Die Stadt des großen Königs, das wahre J erusalem, o d e r 
die Kirche, die aus lebendigen Steinen erbaut ist>> (~ rr6Atc; TO'Q 

1-!E"fUAou ßw11AEwc;, nx aA11-&wa '1Epo<J6Au!-la, 11 ~ EKKA11<Jia EK Ai-&wv 

t!JKobo!-lOU!-1EV11 Z:wvTwv). In der J osua-Homilie 8 (VII, 344, 1 f.) 
wird die «Stadt des Herrn» (civitas Domini) mit der «Kirche 
des lebendigen Gottes» ( ecclesia Dei viventis) gleichgesetzt. 
In der Jeremia-Homilie Fragment 48 zu Jer. 34,4-6 (III, 222, 
7 ff.) ist das näher dargelegt: « J erusalem, wie oft gesagt, wird 
mit ,die Kirche' übersetzt, die eine Stadt Gottes ist, erbaut aus 
lebendigen Steinen» (~ 'IEpou<JaA~!-1, Ka-&a rroAMKtc; d'pllTat, Eie; T~v 

EKKA11<Jiav 1-!ETUAUI-lßavETat, f\nc; E<JTl rr6At<;; ToD {}wD oiKob0!-111-&Et<Ja 

EK Ai-&wv Z:wvTwv). Im Joh.-Komm. 6, 42 (IV, 151, 23 ff.) wird 
unterschieden zwischen dem «wahrnehmbaren, sinnlichen Jeru
salem» und der «untadeligen Kirche Gottes, die auferbaut wird 
auf den Aposteln und Propheten ... » Zitat von Eph. 2, 20 ( ou 

T~V ai<J-&11T~V 'IEpou<JaAfJ!-1 ... , aAM T~V Uf.!Wf.!OV TOD {}w{) EKKA11<Jiav 

oiKobo!-lOU!-1EV11V Erri ... ). In solcher Weise immer wieder das 
wahre J erusalem mit der Kirche gleichzusetzen, darin wird 
Origenes bestärkt durch die vermeintliche E t y m o l o g i e 
d e s W o r t e s J e r u s a l e m , die a ll e g o r i s c h aus
gemünzt wird; so in der Jeremia-Homilie 9 (III, 65, 19ff.), wo 
Jer. 11, 2 gedeutet wird: «,Zu den Männern von Juda' wird 
das Wort gesagt, ,und zu den Bewohnern von Jerusalem'. 
Dieses ist die Kirche; denn die Stadt Gottes ist. die Kirche, das 
Gesicht des Friedens, in ihr wird der Friede, den er uns ge
bracht hat, wenn anders wir Kinder des Friedens sind, gemehrt 
und gesehen» (,rrpoc; avbpac; 'louba' AE"fETUl 0 AO"fü<;; ,J<al rrpoc; TOU<;; 

KUTOlKOUVTac; 'IEpou<JaAf]fl'. aÜTll E<JTtV ~ EKl<All<Jia" E<JTlV rap ~ Tr0Atc; 

ToD -&wD ~ EKKAll<Jia, ~ öpa<Jtc;; Ti)c; Eipf1v11c;, EV auTJ;J ~ Eipf]v11 ~v ll"fU"fEV 

~1-llV, El"fE E0"!-1EV TEKVU EtpfJVll<;;, TrAllMVETUl Kai opamt). Origenes 
hat hier vielleicht Apk. 3, 12 (die oben behandelte Stelle von 

in der lateinischen Uebersetzung durch Rufinus und auch Hieronymus 
schnell und sicher nachgeschlagen werden können, fst jeweils neben der 
üblichen neueren, aber nicht allgemein angenommenen Zählung außerdem 
in Klammern Band, Seite und öfters auch Zeile der von der Berliner 
Akademie veranstalteten Ausgabe (verschiedene Herausgeber seit 1899 
bis jetzt mit 11 Bänden) angegeben. 
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der Stadt Gottes, dem neu~n J erusalem, das vom Himmel herab
steigt} im Auge, dazu Joh. 14, 27 ( 4::den Fried~n las~ ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch»), vielleicht auch Luk. 
10, ·6 («wo ein Kind des Friedens sein wird, da wird euer 
Fri~de auf ihm ruhen»). Daß «Jerusal~m» das «Gesicht des 
Friedens» bedeutet, stammt nicht von Origenes, sondern findet 
sich schon bei P h i 1 o ·, U eber die Träume (De somniis) 2, 38: 
«Die Stadt Gottes aber wird von den Hebräern J erusal~Jil ge
nannt, ein Name, der übersetzt ,Gesicht des Friedens' heißt» 
(Tr bE. ~Eou rr6A.u;; vrro 'Eßpaiwv 'IEpoucraA.iJfJ. KaA.E'iTal, ~~ fJ.ETUA.llq>~E.v 

TOVVOfJ.U öpacri~ ~(fTlV Elp~Vll~) 114• w~nn bei Origenes Fr i e
d e n s s t a d t und Fr i e d e n s k in d e r zusammeng~hören, 

so ergibt sich wie von s~lbst- dem ganzen System des alexan
drinischen Theologen entsprechend- eine ihm genehme Mög
lichkeit, auf das eigentlich zeitlose V erhalten des Gnostikers 
aufmerksam zu machen, der schon und gerad~ j~tzt den Zu
stand des himmlischen J erusalem darstellt. Damit hängt zu
sammen, daß die so verstandene Stadt J erusalem öfters mit 
ihren Bewohnern unmittelbar gl~ichgesetzt wird. Gegenüber 
allem Realismus der Apokalyptik, für die die Himmelsstadt das 
ganz Ander~, das Zukünftige ist, kommt es dabei nicht auf den 
schlichten Gedanken an, daß eine Stadt dasselbe ist wie ihre 
Bewohner, sondern darauf, daß nicht die Steine, sondern die 
Menschen mit ihren Tugenden die echte Polis ausmachen. In 
der Jer.-Hom.19 · (III, 171, 19 ff.) zu Jer. 20, 1 ff. ist das so 
ausgedrückt: «Wenn du aber die Taten prüfst und als Stadt 
siehst nicht die Steine, sondern die Menschen, so wirst du 
sehen, daß auch jenes Jerusalem, die Menschen, ausgeliefert 
wurden ,in die Hände des Königs von Babylon' wegen der Gott
losigkeit und. Sünde gegenüber Christus ... » (Ea.v bE. ~tETa<J'T,)~ 

114 Philo erklärt C;'IV,,' = i"'t't,' «er wird sehen• + C1;'1V = 
•Friede•. P. de Lagarde, Onomastica sacra, 1870, nennt außer llpaOl~ eip{J
Vl'J~ noch öpo~ (Berg); bzw. tepov (Heiligtum) elpfJvl'J~. V gl. auch Origenes, 
Selecta in Psalmos zu Ps. 45, 5 : • die Stadt Gottes oder die Kirche ... • 
(ft rr6kt~ -3eoil l'J-rot ft ~KKAl'JO"{a .•. ) in der Ausgabe von C. H. E. Lommatzsch, 
1831 :ff., Bd.12, S. 331 (in der Berliner Akademie-Ausgabe ist diese Schtift 
noch nicht erschienen). ' 
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TU npar,.u:.mx Kai n6Xtv ßAEm;J~ f.!~ TOU<; hi-&ouc;, &XM TOU<; av-&pwnouc;, 
0\jJEl ön KUKElVTJ ·~ 'lepoucraX~r.t. Ol av-&pwnot, napE.b0-3-TJO"av ,Eie; XEipac; 
ßacrtX€wc; BaßuM)voc;' bta T~v Eni Tl{! XptO"TI{J &cr€ßewv Kai &r.tapTiav .•. ). 

Was von Jerusalem gilt, das gilt auch von Z i o n, das so
wohl Berg als Stadt ist, welches beides nur wie Mutter und 
Tochter unterschieden werden kann, wobei die besondere Funk
tion Zions die einer «Warte», eines «Wachtturms» der Kirche 
ist ( O"Koneu~ptov) : so im Klagelieder-Komm. Frgm. 18 (III, 
242, 14) und in der Jer.-Hom. Frgm. 32 (III, 215, 22). 

Ausdrücklich I eh n t Origenes jegliches a s t r o n o
m i s c h e s V e r s t ä n d n i s von Gottesstadt, bzw. Kirche ab. 
In der Numeri-Horn. 28 (VII, 283, 21 f.) heißt es: «Einigen 
scheint es, daß die Stellung und Versammlung einzelner jed
weder Gestirne die Stadt Gottes im Himmel genannt oder dafür 
gehalten werden könne: dies wage ich wenigstens nicht zu be
stimmen» ( videtur quibusdam quod singulorum quorunque 
siderum positio et coetus civitas dici vel haberi possit in coelo; 
quod ego quidem definire non audeo). Origenes will vielmehr 
unter der Kirche als der «heiligen Stadt» ( civitas sancta) mit 
Christus als der «Pforte» (ostium), ebenda 25 (VII, 242, 19 f.) 
die «himmlische Stadt» ( n6A1c; Enoupavwc;) sehen, De principiis 
4, 3, 8 (V, 335, 3). 

Dieses also auf die Menschen bezogene Thema der Gottes
stadt wird an Hand alttestamentlicher Stellen a 11 e g o ·r i s c h 
erläutert und p s y c h o I o g i s c h unterbaut. Besonders auf
schlußreich für die Verkoppelung beider Momente ist die Aus
sage in der Num.-Hom. 13 (VII, 108, 15 ff.): «,Und es nahm 
ein', ·heißt es, ,Israel alle diese Städte; und es wohnte Israel 
in allen Städten de'r Amoriter' ( = Num. 21, 25), wenn im gan
zen Erdkreis die Gemeinden Christi ausgebreitet werden. Aber 
auch jeder einzelne von uns ist früher die Stadt des Königs 
Seon gewesen, des stolzen Königs; es herrschte nämlich in uns 
Torheit, Hochmut, Ruchlosigkeit und alles, was von der Seite 
des Teufels kommt» ( «Et accepit», inquit, «lstrahel omnes 
civitates istas; et habitavit Istrahe I in omnibus civitatibus 
Amorrhaeorum», cum in omni orbe terrarum Christi ecclesiae 
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propagantur. Sed et unusquisque nostrum prius civitas fuit 
regis Seon, regis elati; regnabat enim in nobis stultitia, super
bia, impietas et omnia, quae. sunt ex parte diaboli.) Seon 
(Sihon) wird also als der Teufel verstanden. Diese Satanologie 
ist jedoch ganz ins Psychologische gewendet. Es liegt auf der 
Hand, daß hier ein m a k r o k o s m i s c h e r W e l t - , bzw. 
K i r c h e n vorgang einem m i k r o k o s m i s c h e n S e e -
l e n vorgang entsprechen soll. Nicht anders ist es - um noch 
einige Beispiele herauszugreifen-, wenn in der Exodus-Rom. 1 
(VI, 152) die ägyptischen Städte Pithon, Ramses und On mit 
dem Lasterkönig Pharao als die Inkarnation von Teufel und 
Lüge hingestellt we·rden und wenn in der Jer.-Hom. 2 (VIII, 
299, 20) Babel die «Stadt der Verwirrung» ( civitas confusionis) 
ist, die im menschlichen Herzen zusammengestürzt sein muß 
( corrnisse), damit Christus einziehen kann. Zusammenfassend 
sagt die J osua-Rom. 18 (VII, 408, 18 f.} von den Städten 
Kanaans, daß sie die «Dogmen der Unfrommen und die Syllo
gismen der Philosophen» (impiorum dogmata et syllogismi 
philosopho·rum) darstellten, denen im Joh.-Komm., Kateneu
bruchstück 45 (IV, 520, 15 ff.) die Kirche entgegensteht als die 
reine Jungfrau «wegen der Richtigkeit ihrer Dogmen und Sit·· 
ten» (b1CX T~V bO"fi.UXTWV KUl ~.ß.WV op.ß.OT1']TU). 

Solchen allegorischen Deutungen kommt entgegen, daß die 
irdische Polis (civitas) die Welt (K6c.r~-to<;, mundus) darstellt, 
woraus sich, wie in der Num.-Hom. 18 (VII, 176, 1 ff.) ausge
führt ist, folgendes ergibt: den Menschen, der Askese übt, der 
um Christi willen seine Seele verliert (Luk. 9, 24), «befreit 
Christus von dieser Welt» (liberat Christus de hoc mundo). 
Dabei geht es nicht nur um eine aufweisbare Lasterhaftigkeit, 
sondern um die niede·re Materie überhaupt, in die der Mensch 
verhaftet ist. Im Hohelied-Komm. 3 (VIII, 230, 1 ff.) betrifft 
das Verlassen der Welt-Stadt «nicht nur das Außerhalb von den 
fleischlichen Lastern, sondern auch das Ap.ßerhalb von allem, 
was auch immer körperlich und sichtbar in der Welt festge
halten wird» (non solum extra carnis vitia ... , sed etiam extra 
omne, quidquid corporeum et visibile continetur in mundo) . Daß 
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in den intensiven Mahnreden des Origenes. diese kosmologische 
Metaphysik einen s e e 1 i s c h e n Vorgang abbilden soll, der 
dann von der evangelischen Botschaft her ein Licht aufgesetzt 
wird, zeigt vollends in der Genesis-Horn. 9 (VI, 92, 12 ff.) die 
Auslegung von Matth. 5, 35. Die dort genannte «Stadt des gro
ßen Königs.» ist die von Christus besetzte Stadt - auch. die 
Vulgata sagt hier «civitas» -;aber es wird hinzugefügt: «Was 
nützt es mir, wenn er die gesamte Welt unterworfen hat und 
die Städte seiner Gegner in Besitz nimmt, wenn er nicht in mir 
seine Gegner besiegt, wenn er nicht zerstört das Gesetz, das in 
meinen Gliedern ist ... » ( quid mihi prodest quod universum 
mundum subiecit et adversariorum civitates possidet, si · non 
et in me adversarios suos vincat, si non destruat Iegern, quae 
est in membris meis ... ) ! Unterscheidung, Entscheidung und 
Ziel sehen bei dieser Konzeption in der J osua-Horn. 13 (VII, 
371, 16) so aus: Auf der einen Seite stehen «unsere Seelen» 
( animae nostrae), soweit sie der königlichen Macht der Sünde 
und damit der irdischen Städte unterworfen ist; auf der anderen 
Seite wird durch den Kampf Christi gegen seine Feinde :der 
Zustand erreicht, <<daß unsere Seele die Stadt Gottes. wird und 
in ihr Gott herrscht und zu uns gesagt wird: siehe, das Reich 
Gottes ist in euch» ( ut fiat anima nostra civitas Dei et regnet 
in ea Deus et dicatur ad nos quia: ecce regnum Dei intra vos 
est}. Dieses «intra vos» versteht Origenes als ein «inwendig in 
euch». In seiner Schrift über das Gebet 25, 1 (Il, 357, 1ff.) 
bittet der Fromme darum, «daß das Reich Gottes in ihm auf
gehen und Frucht schaffen und vollendet werden möge» ( T~v 

E. v a u T q, ßa<Hi\Eiav ToO -&EoO d.vaTE'li\at Kal. Kapnoq>opfjcrm Kal. TEi\Etw

-&fjvat) 115 ; der Christenmensch als Gnostiker hat sich zu ver
stehen als einen, «der sich wie eine wohlverwaltete Stadt selbst 
bewohnt» ( o1ovEl. EuVO!-LOU!-LEVr)V n6i\tv o1Ko0vTo~ E.auT6v) ; christo-

115 Zum ganz andersartigen Begriff des Reiches Gottes im Neuen 
Testament vgl. K. L. Schmidt, Artikel ßacrtXEia im Theol. Wörterbuch zum 
Neuen Testament, Bd. I, 1933, S. 579 ff., vor allem S. 587, wo Luthers 
Uebersetzung des EVTÖ~ u~wv Luk. 17, 21 mit <inwendig in euch> .als 
falsch hingestellt wird, ferner S. 591, wo der von Origenes geprägte 
Ausdruck mhoßct(JlAEia (<Selbstreich») besprochen wird. 
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logisch ist das schließlich so gefaßt, daß Christus «in der voll.: 
endeten Seele» (EV Ti} TETEAE\lUf.lEVt;J lJlUX~) wirkt. Bei alledem will 
der christlich sein wollende Denker die Priorität der Gnade von 
oben betont haben, weil ja die Gnosis den Gnostikern geschenkt 
werde. Es ist aber nun doch fraglich; ob und inwieweit hier 
eigentlich noch von einem Geschenk von oben, d. h. von dem 
himmlischen J erusalem, das auf die Erde herabkommt, geredet 
werden kann, wenn Origenes einen in der Bibel nicht vorkom
menden, weil dort unmöglichen Ausdruck verwendet, nämlich 
in seiner Schrift De principiis 3, 1, 19 (V, 231, 4) von «der 
Stadt in der Seele» ( t1 EV Tfj lJlUXfj rr6>.t~) spricht: Es gilt, diese 
See 1 e n stad t zu bewachen. Es gilt, wie es in der Jer.
Höm. 13 (III, 103, 15 ff.) dargelegt ist, zu verstehen, daß die 
«Seele schon gewürdigt wurde, den Frieden zu sehen; denn 
nach den göttlichen Lehren bist du Jerusalem geworden, das 
vorher Jebus (darunter ist der alte Name für Jetusalern zu ver
stehen) war . . . J ebus . . . bedeutet ,Niedergetretene' . . . die 
von feindlichen Mächten niedergetretene Seele ist verwandelt 
und J erusalem, das Gesicht des Friedens, geworden» ( lJlUX~V 
~b11 aEtw{}E'icrav -roO opav t~v E1p~v11v· f.lETu yup Tu f.!u{}~l-la-ra Tu {}E'ia 

y€yova~ 'IEpoucraA~f.l, -ro rrp6TEpov ovcra 'IEßou~ . . . 'IEßou~ . • • EPilll

\IEUETat TTmaTllf.lEVll •.. f) rrETtUTllf.lEVll urro bovaf.!EWV avnKEtf.lEVWV lJlUX~ 

f.lETUßEßAllT<lt KUt "'(E"'(OVEV 'IEpoucruMf.l, ÖpaO"t~ Elp~VY]~). 

Es ist nicht weiter verwunderlich, sondern zwingend, daß 
bei dieser ausgeprägten und in sich folgerichtigen Polis-Lehre 
des Origenes ·seine Aussagen über rro>.h11~. rro>.nEuw&m, rro>.t-rE.ia 

und no>.hEuf.lu nichts anderes, nichts sachlich Neues bringen 
können, wobei allerdings die neutestamentlichen Zitate beson
de·rs stark hervortreten. 

Wer ist der rechte n o >.i TYJ ~?Er ist natürlich der « H im
in e 1 s b ü r g e r » ( rro>.h11~ -rwv oupavwv) und n i c h t m eh r 
der « B ü r g e r d e r s i c h t b a r e n D i n g e » ( -rwv ß>.mo"" 

f.IE\Iwv rroAhYJ~), er kommt nicht mehr «von den Dingen unten» 
(EK Tw\1 Ka-rw). Eine eigentümliche Spezifizierung erfahren 
diese hin und her vorkommenden Ausdrücke durch die Er
wägung im Joh.-Komm. 6, 41 (IV, 150, 20), daß derr Himmels-
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bürger nicht mehr zu den «Bürgern der Schweine» ( Twv xoipwv 
no;\'iTm) gehört, womit der Allegorist an die Gerasener erinnert 
haben will, in deren Mitte Christus einen Besessenen geheilt 
hat und von denen er dennoch abgelehnt worden ist (Mark. 
5, 1 ff.). Wenn man lieber xopiwv statt xoipwv lesen will, so 
könnte an «Ledermenschen» gedacht sein, weil xopwv «Leder» 
bedeutet im Sinne von der Untilgbarkeit einmal eingewurzelte·r 
Gewöhnungen 116• 

Wer ist der rechtenoAlTEUO!-lEvoc;;?Die Frage, ob es sich 
bei diesem V erb um um einen politisehen oder einen unpoli~ 
tisc:hen Sinn handelt, ist im Verlauf unserer Erörterungen voll
ends unwichtig geworden, nachdem sich mehr und mehr her
ausgestellt hat, daß im Sinne Platos und der Stoa P o l i t i k 
und P h i l o s o p h i e nicht voneinander zu trennen sind. In 
der Jer.-Hom. 9 (III, 68, 4) wird im Anschluß an Matth. 22,32 
(«er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen») 
gefragt, wer der Lebendige sei, und geantwortet: «Wer Bürger 
ist, wer wandelt gemäß Christus und bei ihm bleibt» ( ö no}.mu-
6~-tEvoc;; Kcm1 XptO"Tov Kai ~-tE.vwv ~-tET' mhoD). Damit hebt sich der 
Christ von den Juden ab, die ihr Leben unter dem Gesetz füh
ren, Qontra Celsum 7, 26 (II, 176, 30 ff.), vor allem aber von 
den Heiden, die «irdisch» ( Tllivwc;;) wandeln, während der Name 
der Christen im Himmel eingeschrieben ist, Jer.-Hom. 17 (III, 
14 7, 22) . Christi Errettungstat besteht darin, «die von unten 
und bei denen von unten als Bürger Eingeschriebenen nach 
dem oberen Bereich zu versetzen» (TOuc;; Kchw Kai no)moypaq>ll
-&E.vmc;; EV To'ic;; KCXTW 1-lETaO"TijO"at E.ni Ta avw), J oh.-Komm. 19, 20 (IV, 
322, 8), Christus ist dazu in besonderer Weise befähigt, weil 
von dem Wandeln ('noXtTEuEO"-&at) seines Fleisches gesagt wer
den muß, daß es sich vollzieht «in dem Aether und in den Räu
men, die noch höher sind als dieser» ( E.v. al-&E.pt Kai Tote;; &vwTE.pw 
mhoD T6n01c;;), Contra Celsum 3, 42 (I, 238, 1). Damit kommt es 
Origenes auf den Nachweis der politischen Existenz der 
Kirche auf Erden an. Von Gott, der Jesus gesandt hat, heißt 
es ebenda 3, 29 (I, 227, 1 ff.), daß er überall erstehen ließ «Ge-

116 S. dazu die textkritische Ausgabe (vgl. Anm.113). 
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meinden, die den Gemeinden abergläubischer, zuchtloser und 
ungerechter Menschen entgegenwirken, eigentlich: ihre poli
tischen Gegner sind» ( EKKAllO"ia.c; &vmroXtTEUOfJ.EVa.c; EKKAllO"ia.tc; bEtO"t

ba.tf.l.6vwv Ka.t UKöAcXO"TWV Ka.t UbiKWV), Weil man die Christlichen 
Gemeinden verstehen muß als «Gemeinden Gottes, die Beisassen 
sind bei den bürgerliehen Gemeinden in jeder Stadt» ( EKKA110"ia.c; 
toO -&EoO na.pmKm)cra.c; Twv Ka.{}' EKUO"TTJV n6Xw b~f.l.WV) • Es erscheint 
hier das G e g e n üb e r v o n K i r c h e u n d S t a a t , wie 
es in der neutestamentlichen Gemeinde ausgeprägt ist, festge
halten. Ebenso entspricht es der Haltung etwa von 1. Petr. 2, 12 
(«führet euren Wandel unter den Heiden, damit sie darin, 
worin sie euch als Uebeltäter verleumden, auf Grund eurer 
guten Werke, wenn sie näher zusehen, Gott preisen am Tage 
der Heimsuchung»), wenn Origenes in seiner Ermahnung zum 
Martyrium 43 (I, 40, 20 f.) eine von den Christen der Welt 
gegenüber zu erfüllende Vorbedingung formuliert: «Wenn wir 
uns ferner durch guten Wandel der guten Nachrede würdig 
gemacht und sie erlangt haben» ( E1 Ka.i EUcpTJfJ.ta.c; &Eiwc; E.no~mu
O"UIJ.E{}a. Ka.i Eucp~{}TJfJ.EV). Aber wie bei den Apologeten 117 zeigt sich 
eine. eigentümlich direkte Betonung des politisch-moralischen 
Verhaltens der Christen inmitten der Welt, die sich eigentlich 
dadurch beruhigen lassen müßte. Bei dem «würdig wandelm) 
denkt man an P h i 1. 1 , 2 7 , wo aber nun zu «würdig» als 
Maßstab das «Christus-Evangelium» gestellt ist. Dem ent
spricht es, daß Origenes gegen Celsus 3, 29 f. (I, 227) apolo
getisch verharmlosend das Gegenüber von Kirche und Staat 
darin gipfeln läßt, daß sogar diejenigen christlichen Funk
tionäre, «die weit von der Vollkommenheit entfernt sind und 
im Vergleich zu ihren sittenstrengen Amtsgenossen ein zu 
lässiges Leben führen, trotzdem im allgemeinen auf der Bahn 
der Tugend weiter fortgeschritten sind als die bürget liehen 
Ratsherren und Vorsteher in den Städten». Während in solcher 
\V eise die ethische Lebensführung der Christen gegen die der 
Heiden so ausgespielt wird, daß die Heiden, wenn sie einfach 
ihre Augen aufmachen wollten, sich überzeugen lassen müßten, 

m V gl. oben S. 51 ff. 
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ist für die soeben genannte Parallel-Aussage 1. Petr. 2, 12. de:r 
Zusatz «am Tage der Heimsuchung» bezeichnend~ Nach Jes. 
10, 3 ist das der Gerichtstag Gottes am Ende der Tage. Es mag 
schwierig sein, an das sogenannte iüngste Gericht zu denken, 
weil man sich nicht recht vorstellen kann, wie da die Heiden 
Gelegenheit haben sollten, Gott um der Christen willen zu 
preisen. Dennoch muß aber der Tag der Heimsuchung als der 
Tag Gottes. im Auge behalten werden, weil die Festsetzung des 
Tages, an dem die Heiden von dem guten Wandel der Christen 
überzeugt werden, nicht bei den urteilen wollenden Menschen, 
sondern allein bei dem wirklich urteilenden, richtenden Gott 
liegt us. Diese eschatologische Sicht, die ia nun auch gerade 
Phil. 1, 27 im Zusammenhang mit Phil. 3, 20 auszeichnet, fehlt 
letztlich bei Origenes. 

Welches ist die rechte rr o A t T E i a ? Im Klagelieder-Komm. 
Frgm. 102 (III, 272, 6) heißt es: «Die Auserwählten haben 
(ot €KXEKTol. ~xouow) eine h im m l i s c h e ( oupavwc;) rroAtTEia .» 
Nach dem Zusammenhang bieten sich die verschiedenen mög
lichen Uebersetzungen ·an: Bürgertum, Bürgerrecht, Staatsver
fassung, Staat, Wandel, Lebensweise. In Erinnerung an P h. i l. 
3 , 2 0 möchte man an einen Zustand im Sinne der Himmels
stadt denken, zumal da Origenes, de:r sonst nicht das seltenere 
Wort troXiTEuf..la gebraucht, im Joh.-Komm. 2, 5 (IV, 60, 3) 
die betr. Paulus-Aussage zitiert: «Weil sie das rroXhEuf..la im 
Himmel haben, sind die himmlischen Dinge durch den Schlüssel 
Davids geöffnet, indem sie geschaut werden, wobei der gött
liche Logos sie öffnet» ( ÜTE To rroXhEuf..la ~xouow €v oupavo'it;;, Ta 

oupavta Tl) KXEtbl. TOU Äaßl.b UVE4J"fE {}Ewp01Jf..lEVa, TOU {}Efou AOTOU &voi

TOVToc; auTa). Wie bei Clemens Alexandrinus 119 läßt sich auch 
bei Origenes nicht feststellen, wie er das rroXiTEUf..la von Phil. 
3, 20 lexikographisch verstanden hat. Bei seiner Gesamteinstei
lung zum «Himmel», der für ihn eigentlich eine psychologische 
Kategorie ist, ist diese Frage kaum wichtig. Beachtlich ist 

118 Gut J. A. Bengel in seinem Gnomon zur Stelle: <Dum dies talis 
venit, patientia opus esb (bis solch ein Tag kommt, dazu ist Geduld 
vonnöten). 

119 S. oben S. 66. 
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jedenfalls die in seinen beiden Aussagen stehende Wendung 
~sie hab e n » ( E. x o u 0' t v). Durch solche Betonung eines 
Gegenwartsbesitzes wird die psychologische Einstellung ver
stärkt. Dem entspricht es, daß nicht nur von der himmlischen, 
sondern auch von der heiligen, reinen rroAtTE.ia gesprochen wird, 
die im Gegensatz zu der verfälschten rroAtTE.ia der Häretiker steht. 
Bei diesen Aussagen drängt sich die Uebersetzung «Wandel», 
«Lebensweise» auf. Das Verhalten des Menschen kann und muß 
durch Christus gebessert werden: im Joh.-Komm. 13, 61 (IV, 
293, 31) wird genannt «die Kraft und Unverfälschtheit des 
Wandels derer, die von der Macht des Erretter,s besser gemacht 
WUrden» (TO EPPW1!EVOV Kai TO E.tAtKptVE<; Tij<; 1TOAtTE.iac; TWV urro Tij<; 

buva1-LEW<; ToD O'wTijpoc; ßE.Anw&€vTwv). Bei alledem fehlt aber nicht 
der politische Gesichtspunkt, indem Origenes mancherlei Posi
tives über die P o l i t i e P l a t o n s und einiges Abwertende 
über die der J u d e n zu sagen weiß. Er begrüßt es, worauf er 
einige Male dem Celsus gegenüber hinweist, daß Plato die die 
Jugend verderbenden Dichter aus dem wahren Staat ausge
schlossen hat. Die Juden, die weit über diesen Dichtern und 
überhaupt über der heidnischen Welt stehen, haben eben doch 
eine bessere Staatsverfassung. Es ist ein Hauptanliegen des 
Origenes, das immer wieder gegen den Judenfeind Celsus zu 
verdeutlichen, ohne daß deshalb das V er sagen der Juden ver
kannt werden dürfe. Daher Contra Celsum 5, 43 (II, 4 7) : 
«Wenn sie (die Juden) doch nicht wider das Gesetz gesündigt 
und nicht zuerst die Propheten getötet, später aber auch Jesus 
nach dem Leben getrachtet hätten! Wir (die Christen) würden 
so:nst das Musterbeispiel eines himmlischen Staates ( rrapabE.twa 
rroAEwc; oupaviac;) haben, den auch Plato zu beschreiben ver
sucht hat.» Dem Celsus wird ebenda 6, 80 (II, 152) noch vor
gehalten: «Er übersieht die ganze Fürsorge Gottes für die 
Juden und ihre alte, ehrwürdige Staatsverfassung ( T~v O'E1!V~v 

na;\m rroAtTE.iav), es entgeht ihm, daß ,durch ihren Fehltritt den 
Heiden das Heil zuteil geworden ist', daß ,ihr Fehltritt der 
Reichtum der Welt und ihr Versagen der Reichtum der Heiden 
ist', ,bis die Fülle der Heiden eingegangen ist', damit hieraus 
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,das ganze Israel', das Celsus nicht kennt, ,gerettet werde'.> 
Hier hat der. christliche Alexandriner den Extrakt von Röm.ll 
(die Verse 11, 12, 25 und 26 sind zitiert) festgehalten und folgt 
so dem von Paulus aufgezeigten Heilsplan Gottes mit dem 
fleischlichen Israel, das auch nach seinem Fall noch gerettet 
werden wird. Damit werden wir ganz nahe herangeführt an 
den Gedanken von der Politie I s r a e ls , der die Christen 
als das wahre Israel dauernd verhaftet sind 120• Es ist aber 
wohl bezeichnend, daß Origenes diesen paulinischen Ausdruck 
nicht verwendet, dafür aber um so mehr an der Politie der 
Juden interessiert ist. Daß die Juden trotz ihrer guten 
Staatsverfassung versagt haben, das liegt, wie Contra Celsum 
4, 32 (I, 302) ausgeführt ist, einmal an der göttlichen Vor
sehung, aber dann auch daran - und das wird sogar zuerst 
genannt-, daß «in der menschlichen Natur nichts von Dauer 
ist». Mit diesem Rückzug auf eine allgemeine Wahrheit, die 
man bei allen Menschen, Völkern und Staaten feststellen muß, 
wird. die einzigartige Politie Israels als eine übliche Politie 
der Juden unter die übrigen Politien der Welt eingereiht und 
eingeebnet. Das hat zur Folge, daß nun ganz im Gegensatz zu 
Paulus, in dessen Betrachtung der Heide wegen seiner Laster
Sünde und der Jude wegen seiner Pharisäer-Sünde versagt 
(Röm. 1 u n d 2), die verschiedenen Staatsverfassungen und 
Lehens.formen von Heiden, Juden und Christen in ihrer ethi
schen Substanz gegeneinander . ausgespielt werden. Es gibt 
ja schließlich auch bei den H e i d e n «geordnete Staaten» 
(Ka:&EO"TWO"at rr6AEt~), Contra Celsum 4, 45 (I, 318, 11), was 
nicht geleugnet werden soll, auch wenn man nicht glauben 
darf, «daß man nach den in den weltlichen Staatsverfassungen 
geltenden Gesetzen wahre Frömmigkeit üben könne», ebenda 
4, 65 (I, 336, 6 f.). Das hindert aber ebenda 4, 81 (I, 352, 8} 
nicht daran, sogar dem Bienen- und Ameisenstaat, den Origenes 
allerdings wegen des Unterschiedes zwischen Mens.ch und Tier 
nicht so positiv deuten möchte, wie das Celsus tut, im Rahmen 
der Vorsehung Gottes als ein Musterbeispiel für den «Anteil 

120 S. oben S. 20 f. 
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der Menschen an den notwendigen Staatsgeschäften zum Heil 
der Städte, der Staaten» anzusehen. 

Diese relativ positive Einstellung zu den irdischen· Staaten 
bekommt schließlich dadurch ein erhebliches Gewicht, daß da· 
hinter das ebenso umfassende wie für die alte Kirche brennende 
Thema des Verhältnisses zwischen K i r c h e und Staat sich 
zu der Frage zuspitzt: wie verhält sich die Kirche Gottes als 
das Volk Gottes, als das. «dritte Geschlecht 121» zum r ö m i ,.. 
s c h e n W e l t r e i c h ? Origenes hat trotz aller theoretischen 
Bedenken, die er immerhin haben mochte, und trotz aller prak
tischen Hemmungen, die er sicherlich schon im Blick auf die 
Märtyrersituation hatte, als . Lobredner des vielgerühmten 
«römischen Friedens» (pax Romana) geant
wortet 122• Anders als Hippoly t, der in seinem Daniel
Kommentar 4, 9 die Oekumenizität für satanische Nachäffung 
erklärt, fo~gt Origenes gewissen apologetischen Stimmen, wie 
sie bei J u s t i n , Apologie 12, und vor allem bei M e l it o 
(bei Eusebius, Kirchengeschichte 4, 26) laut geworden waren, 
und kommt gerade in der Polemik gegen Celsus, den die Größe 
und Wichtigkeit desselben Themas beschäftigt, auf eine in ihrer 
Weise großartige Konzeption, für die Ps. 72, 7 die Grundlage 
abgibt: «Denn in seinen (Jesu) Tagen ging die Gerechtigkeit 
auf, und eine Fülle des Friedens entstand, die mit seiner Geburt 
begann. Gott bereitete die Völker auf seine Lehre vor und 
machte, daß sie unter die Herrschaft des einen römischen Kai
sers kamen ... Es ist klar, daß die Geburt Jesu unter der Herr~ 

121 S. oben S. 51. 
122 Wir können uns hier kurz fassen, da zu diesem Thema die 

wesentlichen Texte genannt und erklärt sind von A. v. Harnack, Die 
Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhun
derten, Bd. 1, 4. Aufl., 1923, S. 273-281. Ihm schließt sich an H. Windisch, 
Imperium und Evangelium im Neuen Testament, Kieler Universitätsrede, 
1931. Mit v. Harnack setzt sich auf Grund derselben patristischen Texte 
auseinander E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, 1935, 
S. 59-71, und zieht von Origenes her die Linien weiter aus, S. 71 ff. 
Zuletzt: H. Fuchs, Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken 
Welt, 1938, S. 76 f. (Gegensatz zwischen Melito und Hippolytus). Vgl. dazu 
die frühere Arbeit von H. Fuchs, Augustin und der antike Friedens
gedanke, 1926. 



so 

schaft (ßaO'lXEiav) des Augustus erfolgte, der die große Mehrzahl 
der auf Erden lebenden Menschen durch ein einziges Reich 
(bux r.ua~ ßaO'lAEia~) sozusagen gleich gemacht hatte ( öp.aXiO'av
To~) .» Besonders bezeichnend ist der immer wieder auftau
chende Hinweis auf den Frieden, wenn es weit~r heißt: «Wie 
hätte diese friedliche Lehre, die nicht einmal gestattet, an seinen 
Feinden Vergeltung zu üben, durchdringen können, wenn nicht 
bei der Ankunft Jesu die weltlichen Verhältnisse überall eine 
ruhigere Gestaltung erhalten hätten?!» Das ist der Hymnus des 
Origenes auf die pax Romana Augusti in seiner Schrift gegen 
Celsus 2, 30 (I, 158). Nüchterner, aber noch positiver ist eben
da 4, 22 (I, 292, 14) der Hinweis auf die Christen, die «über die 
lautere und reine Gottesverehrung belehrt worden sind und 
neue Gesetze erhalten haben, die für einen Staat passen, der 
überall besteht» (app.6Z:ouO'l Tfj rravTaxoO Ka-&EO'TWO"!J rroXlTEi<t). De:r 
Abstand solcher Aussagen vom ganzen Neuen Testament, ob 
wir nun an die Jesus-Logien, an die Paulus-Briefe oder an die 
Johannes-Apokalypse denken, ist nicht zu verkennen. Dort ist 
es nicht so, daß die imposante pax Romana letztlich imponiert. 
Wenn Paulus in einer entscheidenden Behandlung der End
dinge 2. Thess. 2, 6 f. von dem, der nieder-, aufhält ( o KaT€xwv), 
oder dem, was nieder-, aufhält ( To KaT€xov) spricht, so mag er, 
wie das in der altkirchlichen Auslegung 123 gesehen worden ist, 
gerade an den römischen Kaiser oder das römische Kaiser-

123 H. Fuchs in seiner neuesten Arbeit, 1938 (s. Anm. 122), S. 22, 
interpretiert 2. Thess. 2, 3 ff. so: -~:Zwar mochte man hoffen, daß gerade 
die festgefügte Macht des Römischen Reiches dem Wüten des Antichrists 
noch eine Weile Einhalt gebieten und den gefürchteten Weltuntergang 
mit all seinen Schrecken verzögern werde, aber das Reich selbst empfing 
durch die Aufgabe, die ihm zugewiesen wurde, keine höhere Würde>; in 
einer umfassenden Anmerkung dazu auf S. 77 f. schließt sich Fuchs aus
drücklich der altkirchlichen Auslegung an, die näher belegt und erläutert 
wird. Zu einem völlig anderen Verständnis des Ka-r€xwv, bzw. Ka-r€xov, die 
0. Cullmann in einem Beitrag zu den -~:Recherches theologiques par les 
professeurs de la Faculte de Theologie protestante de l'UniYersite ·· de 
Strasbourp, Nr. 1, 1936, S. 26-61, unter der Ueberschrift -~:Le caractere 
eschatologique du devoir missionnaire et de la conscience apostolique de 
saint Paub veröffentlicht hat, vgl. K. L. Schmidt, Le Probleme du Chri
stianisme primitif, 1938, S. 99. 
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reich mit seiner auch ihm bekannten und bewußten paiX 
Augusti gedacht hahen, um dann dennoch den. nur vorläu
figen Charakter dieses Friedensreiches zu erkennen. Wenn 
1. Petr. 2, 13 ff. der Gehorsam gegenüber dem römischen Kaiser 
gefordert wird, so darf darüber nicht vergessen werden, daß 
am Schluß (5, 13) dasselbe Rom den abwertenden Decknamen 
Babyion trägt. Während im Neuen Testament die nationalen 
Unterschiede eschatologisch aufgehoben sind, sieht Origenes 
.die Möglichkeit und Notwendigkeit, hier auf Erden in der 
.Anknüpfung an den politischen Zustand des römischen Reiches 
fortschreitend mehr und mehr die Differenzierung der Völker 
aufzuheben und so den Zustand des Friedens zu verwirklichen. 
So schließt sich der Ring unserer Betrachtung: Jerusalem als 
das «Gesicht des Friedens» war uns eingangs begegnet, und 
zwar unter Gleichsetzung dieser «Himmelsstadt» mit der 
Kirche. Als Instrument des Friedens hat diese Kirche ihre 
politiseh-soziale Existenz aufzuzeigen und damit die «Himmels
stadt» darzustellen. Diese zum Schluß deutlich gewordene An~ 
knüpfungs- und Entwicklungsmöglichke\t, daß die Kir c h e in 
der Zukunft der göttliche Weltstaat sein werde; hat 
Origenes gegen Celsus 8, 68 (II, 284 f.), wie sein Gegner von 
dem Gedanken an den «einen Herrscher» (EI~ Kolpavo~, Romer, 
llias 2, 205 f.) gepackt, so gesehen: «Denn wenn alle ebenso 
handelten wie wir, wie Celsus sagt, so würden, worüber kein 
Zweifel bestehen kann, auch die Barbaren, die das Wort Gottes 
annähmen, ganz. gesetzlich und gesittet sein, so würden alle .Re~ 
ligionen ihr Ende finden, die christliche aber allein die Herr
schaft haben; diese wird einst allein herrschen, weil das Wort 
(die christliche Lehre) immer mehr Seelen gewinnt 124.» 

Exkurs zur neueren Origenes-Literatur. 
Der in Anm. 124 zitierte Satz von A. v. Harn a c k wird bestätigt 

und vertieft durch ein Votum, das in einer fesselnden neueren Mono-

124 Zu diesem Ausspruch des Origenes sagt A. v. Harnack, a. a. 0., 
S. 279: ·<Damit ist die urchristliche Hoffnung umgebogen: die Kirche er
scheint als die sittigende und vereinigende Macht, welche einen einheit
lichen Menschheitsstaat schon im Diesseits schaffen wird.» 

6 
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graphieüber Origenes im Anschluß an den Abschnitt <Les choses finales> 
bei E. d e Fa y e, Origtme, sa vie, son amvre, sa pensee, tom. III, 1928, 
S. 249 ff., gegeben worden ist: der Däne Ha l Koch sagt in seinem 
Buch <Pronoia und Paideusis, Studien über Origenes und sein Verhältnis 
zum Platonismus>, 1932, S. 90: dn seinem System kann man in Wirklich
keit nicht von einer ,Eschatologie' oder überhaupt von ,letzten Dingen' 
sprechen. Nicht nur ist es so, daß er eine jede Form des Materialismus 
von den urchristlichen Parusieerwartungen eliminiert hat; er schneidet 
noch tiefer ein. Letzten Endes sind es diese Erwartungen selbst, mit 
denen er bricht. Zwar bewahrt er alle neutestamentlichen Bezeichnungen, 
aber in einem ganz anderen Sinn. Alles ist relativiert, zum Glied einer 
unendlichen Entwicklung gemacht, jener Entwicklung, welche wir im 
Vorstehenden als die Fürsorge Gottes für die mit freiem Willen aus
gerüsteten Vernunftwesen bezeichnet haben.> 

Eine andere Sicht findet sich bei W alther Völker, Das Voll
kommenheitsideal des Origenes, eine Untersuchung zur Geschichte der 
Frömmigkeit und zu den Anfängen christlicher Mystik, 1931. Haupt- und 
Nebentitel dieser Monographie deuten schon an, worum es ihrem Ver
fasser geht; zudem unterstreicht er in seinem Vorwort, daß er <eine erste 
Vorstudie zu-·einer Geschichte des Imitatio-Christi-Gedankens> habe geben 
wollen. Der Kritik, der Hal Koch diese Einstellung am Schluß seines 
Buches unterzogen hat, glaube ich zustimmen zu müssen. Und ich ver
stehe den Stoßseufzer des Kritikers auf S. 330: <Es wirkt unleugbar ein 
wenig deprimierend, daß zwei Menschen dasitzen und denselben Verfasser 
durcharbeiten und zu so entgegengesetzten Ergebnissen kommen können.> 
Um abzuklären, worum es sich im Blick auf die Polis-Lehre des Origenes 
handelt, möchte ich hier zugleich im Anschluß an W. Völkers neuestes 
Buch über <Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien, eine 
Studie zur Geschichte der Frömmigkeit>, 1938, im Auszug einen brief
lichen Austausch mitteilen, den ich vor Jahr und Tag mit dem ebenso 
gelehrten wie scharfsinnigen, von anderen und von mir sehr geschätzten 
Kenner des christlichen und jüdischen Alexandrinismus gehabt habe. 
W. Völker schrieb mir zu den andeutenden Polis-Ausführungen meiner 
in Anm. 123 genannten Arbeit: <Zunächst ist unser Ausgangspunkt ver
schieden. Du kommst vom Neuen Testament her und wunderst Dich, wie 
vieles Du bei den Alexandrinern nicht mehr findest, während ich von 
einer späteren Zeit rückwärts gehe und erstaunt bin, was ich schon bei 
ihnen finde. Dabei ist es nun ein Hauptanliegen meiner Untersuchungen, 
nachzuweisen, daß die christliche Substanz viel größer ist, als man ge
wöhnlich annimmt, und daß der philosophische Einfluß demgegenüber 
zurücktritt. Für Origenes trifft dies m. E. zu und mutatis mutandis auch 
für Philo. Er spricht zwar geläufig platonisch-stoisch; aber, sieht man 
schärfer hin, so gewahrt man doch, daß hinter allem eine andere Grund
haltung sichtbar wird. Man muß genau die Tendenz jeder einzelnen Stelle 
prüfen; oft handelt es sich um Hilfskonstruktionen, die blitzartig auf
tauchen und verschwinden. Es ist interessant, daß sie überhaupt auf
tauchen; aber sie bilden schwerlich das Zentrum Philos, sie gehören 
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sicherlich in das Kapitel: Problem der Anknüpfung. Darin hast Du ja 
zweifelsohne recht, daß ßaoüEia Tou {}Eou nicht mehr als eschatologische 
Größe empfunden wird, und auch die andere Beobachtung deckt sich mit 
meinen Ergebnissen: Ethisierung und Psychologisierung. Dabei darf man 
:freilich nicht übersehen, daß bei Origenes neben dem Psychologischen 
das Kosmologische herläuft, daß er in seinen Predigten des öftern eine 
Stelle doppelt auslegt: innerseelisch und kosmisch. Zum Einzelnen möchte 
ich nur so viel sagen, daß man aus dem origenistischen f] öpa<n~ Tfl~ Eipf]vl')c;; 
kein Charakteristikum für die EKKll.l')cria gewinnen kann, denn dies ist ja 
nur die Uebersetzung von Jerusalem und ist als solche eine Münze, die 
von Hand zu Hand geht.> Aus meiner damaligen Antwort teile ich nur 
kurz folgendes mit: <Es ist richtig, daß Du und ich einen verschiedenen 
Ausgangspunkt haben, was sich dann ausgewirkt hat und weiter aus
wirken wird. Ich glaube aber nun doch buchen zu müssen, daß schließlich 
auch der Kirchen- und Dogmenhistoriker von der Bibel Alten und Neuen 
Testaments ausgehen muß, wenn er, wie es gerade auch Dein Bestreben 
ist, über eine Geistesgeschichte hinaus, die ,christliche Substanz'. erarbeiten 
will. Wie sollte der Maßstab dafür anderswo liegen als in den urchrist
lichen Texten? Trotzdem möchte ich mit Dir von Fall zu Fall die Frage 
prüfen, ob nicht bei einem Origenes die ,christliche Substanz' erheblicher 
ist, als seine platonisch-stoische Ausdrucksweise vermuten läßt. Es fragt 
sich, ob das, was man als Substanz annehmen zu müssen glaubt, konsti
tutiv ist oder nicht. Zugeben muß ich Dir, daß mit der auch von Dir 
gebilligten Beobachtung, daß die Alexandriner eschatologische (wie dann 
auch christologische und ekklesiologische) Aussagen der Bibel ethisieren 
und psychologisieren, noch nicht alles gesagt ist: in der Tat muß auch 
das Kosmologische beachtet werden. Es fragt sich nur, ob etwa innerhalb 
der Stoa mit dem Kosmologischen der Bezirk des Ethischen und Psycho
logischen überhaupt gesprengt ist.>· In meinen obigen Ausführungen 
glaube ich nun zu diesen Fragen Stellung genommen zu haben. Wenn ich 
in der Darstellung der Polis-Lehre des Origenes von seiner Elpf]vl')-Be
trachtung ausgegangen bin und mit ihr geschlossen habe, so handelt es 
sich wohl bei der etymologisch-allegorischen Gleichung c:Jerusalem> = 
<das Gesicht des Friedens> um eine abgegriffene Münze; daß aber 
Origenes diese Münze so gewichtig in die Hand nimmt, hängt sicherlich 
mit seiner Gesamteinstellung zusammen, daß die Himmelsstadt des Frie
dens mit der Kirche des Friedens in Zusammenhang mit der pax Romana 
gleichzusetzen ist. Daß bei Origenes Welt und Seele nicht auseinander 
:fallen, geht so weit, daß er in solcher Sicht letztlich sogar mit seinem 
Todfeinde Celsus einig ist. Es ist reizvoll, darüber Näheres nachzulesen 
in der Monographie von An n a Mi ur a- S t an g e, Celsus und Origenes, 
das Gemeinsame ihrer Weltanschauung nach den acht Büchern des Ori
genes gegen Celsus, eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 
2. und 3. Jahrhunderts, 1926. Auf S. 50 ff. ist geschildert: <Der durch die 
Einordnung Christi in der Theologie des Origenes bedingte Unterschied 
zu Celsus ist nicht so bedeutend, als man erwarten könnte.> Ferner 
S. 84 ff.: <Die U ebereinstimmung des Origenes und Celsus in der Kos-

6* 
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mologie, Psychologie und Anthropologie.» Weiter S. 94 f.: (Die enge Ver• 
bindung seiner (des Origenes) Kosmologie, Anthropologie und Psychoc 
logie» gegenüber dem <kosmischen Beamtenstaat des Celsus> (S. 89). 
Schließlich S.162: <Spezifisch christliche Probleme im engeren Sinne hat 
Origenes dem Celsus nicht entgegengestellt. . . die Auferstehung be
handelt er zurückhaltend, ein Eingehen auf die christliche Eschatologie 
fehlt ... > 

E. Jüdisches und Griechisches: 
1. P h i l o ; 2. J o s e p h u s ; 3. S e p t u a g in t a. 

1. Die Behandlung der neutestamentlichen Aussagen über 
die himmlische Stadt und das himmlische J erusalem durch 
C 1 e m e n s und 0 r i g e n es führt vom Neuen Testament ab, 
aber um so deutlicher hin zu Philo. Wenn sich von den Apo
stolischen Vätern her über die frühchristlichen Apologeten 
vollends bei den alexandrinischen Theologen Christliches und 
Griechisches vermählt haben, so gilt Entsprechendes für den 
hellenistischen Juden Phi 1 o von Alexandrien. 

In seiner Schrift «Ueber die Träume» 2, 50 hängt Philo an 
die Gleichsetzung der rr 6 A 1 ~ Gottes mit J erusalem als der 
Friedensstadt - diese Aussage findet sich dann später bei 
Origenes 125 - eine Mahnung an: «Darum suche die Stadt des 
Seienden (T~v ToO ovTo~ rr6Atv) nicht in den Landstrichen der 
Erde - denn sie ist nicht aus Holz und Stein gebaut -, son
dern in der kampflosen und klarsichtigen Seele, die sich zum 
Ziel das beschauliche und friedliche Leben gesetzt hat.» Wir 

sehen: d e r b i b 1 i s c h e R e a 1 i s m u s d e r j ü d i s c h e n 
Apokalyptik, aus der die Rede vom himm
lischen Jerusalem stammt, ist ins Psycho
logische umgebogen 126• Es kann das bei einem Philo 
nicht verwundern, wenn bei ihm eine so wichtige Sache wie 
die Vorstellung vom Reiche Gottes nirgends eschatologisch, 
sondern als ein Kapitel aus der T u g e n d 1 ehr e behandelt 
wird, wobei .im Sinne der antiken, insbesondere der p 1 a t o-

125 s. o. s. 68 f. 
1211 So richtig H. Windisch, Der Hebräerbrief, 2. Aufl., 1931, S. 113. 
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n i s c h e n und der s t o i s c h e n Philosophie der Weise der 
wahre «König» ist 127• Wie die Bezeichnung «Königreich», 
«Reich» (ßacrtkEia) bei Philo sachlich aus der antiken .Philo~ 
sophie und nur fonneU aus der griechischen Bibel stammt; 
genau so ist es mit der heiligen Stadt, der tEpa (NB.! nicht 
arla! 128) Polis. Eine Fülle von Aussagen über rr6At~; rroktTEUEO'-&mj 

rrokmla, rrokhEU~-ta 129 fügt sich. restlos in dieses Bild ein. Zur 
Verdeutlichung. brauchen nur einige besonders bezeichnende 
Belege genannt zu werden. 

Während da und dort betont wird, daß «jede Stadt aus 
Gebäuden, Einwohnern und Gesetzen besteht» (z. B. «Die 
Nachkommen Kains» 52), kommt es mehr darauf an, nicht die 
gewöhnliche, irdische, sondern die besondere, eigentliche Stadt 
zu betrachten. «Ueher die Träume» 2, 246 bringt eine reiche 
Ausführung dieses Themas: «Das Strömen des Flusses erfreut 
die Stadt Gottes» (Ps. 45, 5). Was für eine Stadt? Denn was 
jetzt die h e i 1 i g e S t a d t (lEpa rr6kt~) ist, in der sich auch der 
heilige Tempel ( ärw~ vEw~) befindet, ist fern von Meer und 
Flüssen gebaut worden; daher ist es klar, daß er etwas anderes 
als das offen Darliegende a 11 e gor i s c h (wörtlich: durch 
versteckte Meinungen, bt' urrovmwv) darlegen wilL» Weiter heißt 
es ebenda 2, 248: «Stadt Gottes nennt er auf der einen Seite die 

127 Näheres darüber bei K. L. Schmidt, Artikel ßct!nA.Eiu im Theol. 
Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. I, 1933, S. 575 f. 

128 Ueber den Gegensatz von iepoc; und ärwc; s.o. S. 34 f. 
129 V gl. das Register mit zahlreichen Stellenangaben in den Indices 

von H. Leisegang, Bd. VII, 1926/30, der Philo-Ausgabe von L. Cohn und 
P. Wendland, 1896 ff. Ueber unser Thema bei Philo findet sich ein um
fassender Abschnitt bei H. Leise gang, Denkformen, 1928, S. 377 ff., der .im 
wesentlichen mit einem früheren Aufsatz desselben Verfassers über den 
<Ursprung der Lehre Augustins von der Civitas Dei>, Archiv für Kultur
geschichte 16, 2 (1926), übereinstimmt: «Für jedes Motiv und für jeden 
Terminus, den Phiion hier braucht, finden wir bei Augustinus einen ent
sprechenden Gedanken und das entsprechende lateinische Wort. Die 
geistige Stadt ( VOYJTfJ noA.l<;) taucht bei ihm auf als spiritalis Hieru
salern ... > (S. 382). Die Uebereinstimmung zwischen Philo und Augustin 
wird so erklärt: «Zwischen beiden steht als Vermittler der Lehrer 
Augustins, Ambrosius, den man mit Recht den ,Philo latinus' genannt 
hat, der Phiion häufig zitiert, ja seitenlang fast wörtlich ausschreibt> 
(S. 392). 
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W e l t (den Kosmos, Tov KO<YIJOV), die den ganzen Mischkrug 
des göttlichen Trankes aufnahm 130 ••• , auf der anderen Seite) 
aber die S e e l e d e s W e i s e n ( \jJUX~v ToD cro<poO) , von der 
gesagt wird, daß Gott auch in ihr einherwandle wie in einer 
Stadt; denn es heißt: ,Ich werde in euch wandeln, ich werde 
euer Gott sein' (Lev. 26, 12) .» Die Deutung der letztgenannten 
Stelle ist recht bezeichnend: die alttestamentliche Aussage nach 
dem hebräischen Urtext bezieht sich auf das Wandeln Gottes 
«unter euch», d. h. «mitten in eurer Mitte» o. ä., während erst 
die griechische Uebersetzung (E.v u~J'iv) «in euch», wie es dann 
bei Philo geschieht, auf die Seele und weiter auf die Polis als 
Seele gedeutet werden kann. Der Repräsentant einer solchen 
SeeLe ist A b r a h a m , der Heimat und Familie verläßt und 
sich in das ihm von Gott angelobte Land begibt (Gen.12, 1), 
das zu verstehen ist als ein <<guter und reiche·r und ganz 
s.eliger Staat» ( rr6:\tc; a"fa{}~ Kai rro:\A~ Kai cr<p6bpa Eubai~Jwv ), 

<<Ueber die Einzelgesetze» 3, 83. Die Bürger dieses Staates -
so ebenda 2, 45 - fußen «nur mit dem Körper unten auf der 
Erde, ihrer Seele aber verleihen sie Flügel, um sich zum Him
mel aufzuschwingen und die dort befindlichen Dinge genau 
ansehen zu können, wie es wahrhaften W e l t b ü r g e r n gec 
ziemt (oia XP~ TOU<; T~ ovn KOO"I-lOTIOAhac; "fEVOI-lEVOU<; 131)' die die 
Welt als ihren Staat, ihre Heimat betrachten und als ihre Mit
bürger die Jünger der Weisheit, weil solchen die Tugend, der 
die Leitung des Gemeinwesens (To Kotv6v) anvertraut ist, das 
Bürgerrecht (To rro:\hEul-la) verliehen hat.» Diejenigen, die durch 
wissenschaftliche Erkenntnis die Vorstellung vom Schöpfer 
und Leiter des Alls zu gewinnen vermochten, haben den Weg 
«von unten nach oben» (K(XTW{}Ev avw) eingeschlagen; denn wie 
in einen wohlgeordneten Staat ( EtJVOI-lOCO rr6:\tc;) sind sie in die 
Welt eingetreten», «Ueber Belohnungen und Strafen» 41. Mit 
einem Baumeister, der sich eine «gedachte Stadt» ( VOllT~ rr6:\t<o) 

ausmalt, ist der genannte Weltschöpfer in der darnach genann-

1"0 V gl. Plato, Timaeus 41 D ff. 
131 Der hier angenommene Text findet sich in L. Cohns Addenda et 

Corrigenda, Bd. V, S. XXX, seiner Ausgabe an Stelle des überlieferten 
Textes: oia XPl'JO"Toi T((l övn KOO"f.lO'IrOAlTat "fEVDf.lEvm. 
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ten Schrift «Ueber die Weltschöpfung» 18 f. zu vergleichen 
und dabei als Gründer der «Großstadt» (llE"faA61ioAt~) zu ver
stehen, womit eine eigentümlich stoische Vorstellung fest
gehalten ist 132• Was es mit dieser «Großstadt» auf sich hat, 
ergibt sich ebenda 142 f., wo uns der erste Mensch (vor dem 
Sündenfall) als der einzige «Weltbürger» ( KOO'IlOTioAiTIJ~) be
gegnet; «denn Haus und Staat (1i6At~) war ihm die Welt, da noch 
kein Gebäude aus Baustoff und Stein und Holz gebaut war: in 
ihr wohnte er wie in der Heimat ( TiaTpi~) • • . Da aber jeder 
Staat mit guter Gesetzgebung eine Verfassung ( TIOAtTEia) hat, 
so mußte natürlich der Weltbürger nach derselben Ver f a s
s u n g leben wie in de't ganzen Welt. Diese Verfassung ist das 
vernünftige N a tu r g e s e t z ( 6 Tfj~ <pu<JEw~ op{}o~ Mro~), das 
man besser (göttliche) Satzung ({}E<JI-16~) nennt, da es· g ö t t-
1 i c h es G e s e t z ( v611o~ {}Eio~) ist, nach dem einem jeden das 
ihm Gebührende zuteil wird. Dieser Staat und diese Verfassung 
(1i6At~ Kal TIOAnEia) mußten aber schon vor den Menschen 
Bürger haben, die mit Recht Großbürger (llE"faAoTioA'imt) 

genannt werden könnten, da sie dazu . bestimmt waren, den 
großen Umkreis zu bewohnen und im größten und vollkom
mensten Staatswesen (1toAiTEu11a) eingeschrieben zu werden.» 
Den «Großbürgern» stehen entgegen die «K 1 einbürge r », 
die « K 1 e i n s t ä d t er » ( ol lltKpoTio>..ITm). Philo verwendet 
diesen Begriff in einer allegorischen Auslegung von Gen. 26, 32, 
«Ueber die Träume» 1, 39: «Nun werden vielleicht einige 
Kleinstädter glauben, daß de't Gesetzgeber eine so lange Er" 
örterung über das Graben von Brunnen anstellt; diejenigen 
aber, die im größeren Vaterland (als Bürger) eingeschrieben 
sind, d. h. in dieser unserer Welt ( ol b€ b~ llEiZ:ovt E.npa<pEVTE~ 

. TiaTpibt, TI{JbE Tl{~ KOO'Illfl), und vollkommenere Gedanken haben, 
werden gerrau wissen, daß sich die Forschung der Sehenden 
und Schaulustigen nicht auf vier Brunnen, sondern auf die vier 
Teile des Weltganzen richtet, auf Erde, Wasser, Luft und 
Himmel.» Mit solchen Erörterungen schreibt Philo dann dem 

132 Vgl. J. v. Arnim, Stoicorum veteru:Il1 fragmenta, 1921 ff., Bd. III, 
s. 37 ff. 
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ersten Menschen als dem Weltbürger die Eigenschaft des 
s t o i s c h e n Ideals vom Weisen zu. Das ist der Prototyp des 
«Weltbürgers», der in vollster Harmonie mit dem Welt- und 
Naturgesetz lebt und bestrebt ist, ganz nach dem Willen des 
so zu verstehenden Weltlenkers zu handeln, um auf diese 
Weise das Ziel allen sittlichen Strebens, die denkbar größte 
Annäherung an Gott, zu erreichen. Diese p an t h e i s. t i s c h e. 
P o 1 i t i e ist z. B. bei Diogenes Laertius 7, 88 weithin mit 
denselben Ausdrücken, die dem Stoiker Zenon zugeschrieben 
werden, belegt. Aehniiches findet sich bei Mark Aurel 5,27. 
Mit dieser k o s m i s c h e n Einstellung verbindet sich eine 
ausgesprochen p s y c h o I o g i s c h e. So wird· in der Schrift 
Philos «Ueber die Trunkenheit>.> 101, Exod. 9, 29. («Sobald ich 
aus der Stadt gegangen bin, werde ich meine Hände ausbreiten 
zum Herrn, und die Stimmen werden aufhören») auf den 
sonnenklarsten, reinsten Geist bezogen, der in der Polis des 
Körpers und des sterblichen Lebens eingeschLossen ist wie in 
einem Gefängnis, dieses. aber durch Abtötung der Affekte ver~ 
lassen kann. Das alles ist dem Menschen verfügbar gemacht, 
wenn er sich einem «Staat und einer Rechtsordnung» ( rr6X.tc; 
Kai KaTaO"Ta<Tt<;;) zugehörig fühlen darf, wo das Schöne. und das 
Wahre um seiner selbstwillengeehrt wird, «Ueber die Einzel
gesetze» 1, 323. Damit soll aber nicht die Erhabenheit Gottes 
verkürzt werden: «Gott allein ist eigentlich Bürger» ().16voc; 
Kupiwc; ö -&Eoc; rroX.h11c; E<1Tiv), heißt es in der Schrift « Ueber die 
Cherubim», 121; und ebenda wird weiter gesagt: jedes Ge
schöpf ist nur «Beisasse und Fremdling» ( rrapotKoc; Kai ErrftX.uToc;) ; 
die sogenannten Bürger aber tragen diesen ihren Namen mehr 
mißbräuchlich als wahrheitsgemäß. Solchem Abstand der Men
schen von Gott entspricht die Gleichheit der Menschen unter
einander. In der Schrift «Ueber die Unve·ränderlichkeit Gottes», 
176, wird verlangt, daß es unter den Menschen keine Macht
unterschiede gibt, damit die ganze Welt wie ein einzelner Staat 
die beste aller Staatsverfassungen, nämlich die D e m o k r a -
t i e , genieße. Und das alles ist immer wieder ein inner
seelischer Vorgang. Die Seelen ( \jJuxai) werden als «Welt-
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bürgerinnen und Gott geliebte» ( KOO"f..lorroAinbE~ Kai -&Eoq>tAEI~) be
zeichnet, «Ueber die Träume» 1, 243. In der Abhandlung 
«Ueber die Verwirrung der Sprachen», 107f., wird im An~ 
schluß an Ge:n. 11, 4 («Wohlan, wir wollen uns jetzt eine 
Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze zum Himmel 
reicht») die bekannte p l a t o n i s c h e Lehre von der E n t -
s p r e c h u n g d e s A u f b a u s des S t a a t es mit d e m d er 
See 1 e entwicl\elt:. «Unter Städten versteht der Gesetzgeber 
nicht nur die auf der Erde gegründeten, deren Baustoff Stein 
und Holz bilden, sondern auch solche, die die Menschen in 
ihren Seelen errichten und herumtragen. Diese Seelen sind die 
Urbilder (apxhurr01), da sie göttlicher Gestallt sind; die irdischen 
Staaten dagegen sind die Nachahmungen (f..ltf..l~f..lam), da sie t~.'us 
vergänglichem Stoff bestehen.» Das hat dann eine bestimmte 
Folge hinwiederum für die irdischen Staaten: die Demokratie, 
die sich auf eine die Gleichheit achtende Verfassung stützt, 
entspricht dem Wesen Gottes, weil die Gerechtigkeit seine Be
gleiterin ist. Etwas anderes ist die Pöbelherrschaft, die Ochlo
kratie, in d~r die Ungleichheit bewundert wird und Ungerech
tigkeit und Gesetzlosigkeit herrschen 133• 

133 Auch sonst betont Philo, daß die Demokratie die beste Staats
verfassung sei: c:Der Weise ist eifrig bestrebt, die Demokratie, die beste 
der Staatsverfassungen, statt der Tyrannen- und Dynastenherrschaften in 
der Seele herzustellen und das Gesetz und das Recht statt Gesetzlosigkeit 
und Ungerechtigkeit>, c:Ueber Abraham», 242; c:Denn was hienieden 
mangelhaft ist, hat die Ungleichheit gestiftet; was aber in rechter Ord~ 
nung ist, hat die Gleichheit gemacht, die innerhalb des Weltganzen, um 
es recht genau auszudrücken, als Wohlordnung (Kosmos) erscheint, 
innerhalb der Städte aber als die bestgeordnete, vor allen Verfassungen 
ausgezeichnete Demokratie, im Körper als Gesundheit und in der Seele 
als Tugendhaftigkeit>, <Ueber die Einzelgesetze» 4, 237; <Der Reuige soll 
gleichsam aus der schlechtesten der schlechten Verfassungen, aus der 
Ochlokratie, in das aufs beste eingerichtete Staatswesen, in die Demo
kratie, eintreten», c:Ueber die Tugenden», 180. Anderseits aber stellt 
Philo in seiner Schrift c:Ueber die Flucht und das Findem, 10 f., den Erz
vater Jakob als den Repräsentanten derer hin, <die gesagt haben, der 
Geist sei gekommen, um alles in Ordnung zu bringen und die Unordnung 
im Seienden, die aus der Vielherrschaft herrührte, zur Ordnung einer am 
Gesetz sich orientierenden Herrschaft, nämlich der Königsherrschaft, zu 
bringem. E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem; 1935, 
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Bei solchen staatsrechtlich-philosophisch un
terbauten Polis-Vorstellungen dürfte auch das Verbum n o}. t
TE u E O" {). co eine ebenso gefärbte «politische» Bedeutung haben. 
In der Schrift «Ueber die Verwirrung der Sprachen» 78 sehen 
die Seelen den himmlischen Raum, in dem sie als Bürger leben 
(no>.tTEuovmt), als ihr Vaterland an, den irdischen Raum aber, 
in dem sie als Beisassen wohnten ( napt.(JKTJO"av), als Fremde. 
Oefters heißt es ( «Ueber die Einzelgesetze» 4, 226; «Ueber die 
Tugenden» 161; «Ueber Belohnung und Strafe» 4), daß Moses 
es mit denen, «die ihm entsprechend Bürger sind» (KaT' mhov 
no>.nEUO/-lEVot), zu tun hat. Wo bei den Israeliten Moses mit sei
nem Gesetz steht, da steht sonst in der Welt auch das, Gesetz 
(v6,uo~), die gesetzliche Ordnung (Euvo~-tla) oder auch die Ge
wohnheit ( O"uv~{l-Ew) . Noch enger staatsrechtlich ist die Bedeu
tung des Verbums, wenn der Staatsmann (6 no>.tTEUO/-lEVo~). 
den man J o s e p h zu nennen pflegt, in die Mitte zwischen 
Pharao und das väterliche Haus gestellt ist, damit er in glei
eher Weise mit Aegypten, d. h. dem Körperlichen wie mit dem 
Seelischen, das im Vaterhaus, aufbewahrt wird, Berührung 
habe; so wird in der S.chrift «Ueber Abrahams Wanderung» 
159f., Gen. 50, 7f., gedeutet 134• Unter Joseph steht Jethro, 
der «ein Gebilde hochmütigen Dünkels, einen Staat und eine 
Staatsverfassung zusammengelaufener und durcheinander
gemischter Menschen (n6X.w Kat noX.tTEiav O"U"fKAubwv Kat 1-lt"fabwv 
av{l-pumwv) » da:rstellt, « U eber die Trunkenheit» 36. U eber 
J ethro und J oseph steht M o s es. 

Durchaus staatsrechtlich ist auch der Gebrauch von 

S. 29, schreibt dazu: <:Das überrascht eigentlich bei Philo, der ein leiden
schaftlicher Freund demokratischer Ideale ist» und zieht zur Erklärung 
den aristotelisch-peripatetischen Gedanken von der Welt als der Monarchie 
Gottes heran, dessen sich Philo als erster unter den philosophisch ge
bildeten Theologen bemächtigt habe. M. E. muß aber auch wohl an ein 
Factum erinnert werden, das es dem Philo möglich machte, sowohl die 
Demokratie als die Monarchie zu verherrlichen: nach der Meinung der 
damaligen Zeit verkörperten die ersten römischen Kaiser eine Einheit 
von Monarchie und Demokratie gegenüber der Anarchie und Ochlokratie. 

134 Dabei wird 'lwcrf)<p Gen. 50, 8 gegen den hebräischen Text nicht 
als Genetiv, sondern als Nominativ verstanden. 



91 

1t o A 1 T € i cx, welches Wort immer mit «Staatsverfa.ssung.», 
«Staatsverwaltung», «Staatskunst» wiedergegeben werden 
kann und neben entsprechenden Künsten oder Eigenschaften. 
genannt wird: so neben Sittenbildung, Verwaltungs-, Regie
rungskunst und Gesetzgebungswissenschaft, «Ueber die Trun
kenheit» 92 oder auch neben Frömmigkeit, Heiligkeit und 
Gerechtigkeit, was öfters vorkommt. Soweit über die Politie 
nachgedacht wird, geschieht es wiederum im stoischen 
Sinne. « U eber J oseph» 31 nennt die «Einzelverfassungen» 
(KcxTa ~-tf.poc;; 7tOAtT€tcxt) als Zusätze der einen Naturverfassung; 
vgl. ebenda 38. In der Abhandlung «Ueber den Dekalog» 155 
ist es Gott, der die «schädlichen St~atsverfassungen» (Enlßou}!.m 
noAtTEiext) aus dem Himmel verbannt hat. 

Das Wort n o Ai T € u 11 cx schließlich, das uns bei Philo schon 
begegnet ist, wird in demselben Sinne gebraucht oder auch in 
dem allgemeineren Sinne von «Staatswesen». Nach der Aus
führung « U eber J oseph» 69 hat der rechte Staatsmann das 
Verlangen, «in das größte und beste Staatswesen» (To ~-tf.TtO"Tov 
KCXt aplO"TOV 1tOAlT€Uila.) aufgenommen zu werden. An der oben 
gerrauer wiedergegebenen Stelle «Ueber die Einzelgesetze» 
2, 45 wird d a s r e c h t e S t a a t s w e 8 e n mit d er T u
g e n d ( ap€T~) g 1 e i c h g e s e t z t. In diesem Satz haben wir 
die Quintessenz der politisch-philosophischen Staatslehre Phi
los, bei der von der alttestamentlich-jüdischen Anschauung 
vom rechten Staatswesen als einer eschatologischen Größe 
nichts zu spüren ist. An sich könnte Philo von einer « H im -
m e l s s t a d t » ( oupcxv6noAtc;;) und von « H im m e l s b ü r g er n » 
(oupcxvonoA'iTa.t) sprechen - beide Ausdrücke kommen indes 
nicht bei ihm vor -; jedenfalls sind aber von ihm angespro
chen die « B ü r g e r d e s H im m e ls. u n d der W e l t» 
(oupa.voD Kai KOO"~-tou noA'iTcxt), «Ueber die Ewigkeit der Welt» 
90: der Himme1 ist der recht verstandene Kosmos. 

Exkurs zur neueren Beurteilung des «Politikers» Philo. 
Der alte Streit, ob und inwieweit Philo politisch ernst zu nehmen 

sei, hängt mit der Frage zusammen, ob dieser alexandrinische Jude überi 
haupt ernst zu nehmen sei. Man mag sich gedrängt fühlen, die Frage nach 
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der Person und dem Werk Philos so zu formulieren, wenn ma:q; siQh 
neuere denkbar absprechende Voten vergegenwärtigt. Einen ebenso 
lebendigen wie reichen Ueberblick der umfassenden Philo-Forschimg 
bietet W alther V ö 1 k er in seiner im vorigen Exkurs genannten 
Philo-Monographie, R 1-47, wo höchstens eine BeachtuJ!.g der wichtigen 
Erörterungen von Er i k P e t er so n (s. Anm. 133) zu vermissen ist. 
Aeltere Arbeiten Petersons zieht heran: Er w in R. Go o den o u g h, 
The Politics of Philo Judaeus, Practice and Theory, with a general 
Bl.bliography of Philo by H. L. Goodhart and E. R. Goodenough, 1938. Auf 
S. 121 ff. ist dort ein besonders bezeichnendes Beispiel für das Ernst
nehmen des Politikers Philo mitgeteilt: ~An interesting attempt to apply 
the political philosophy of Philo in the sixteenth century is represented 
in the dedication of Bellier's French translation of Philo.» Pierre Bellier 
nennt Philo in seiner im Jahre 1575 erschienenen Uebersetzungsausgabe 
einen ~autheur tres-eloquent, et .philosophe tres-graue» und empfiehlt 
dessen politische Ideologie dem damaligen fraJ!.zösischen Kanzler, weil 
ihre Beherzigung nur von gute,m Einfluß auf die praktische Politik sein 
könne. Auf der anderen Seite hat dieser für die Politik beanspruchte 
jüdisch-griechische Denker in einer ganz anderen Richtung stark nach~ 
gewirkt, nämlich, wie Völker, a. a. 0., S.13, aufzeigt, die jüdische und 
christliche Mystik (Ambrosius, Moses Maimonides, Kabbala, Renaissance
Mystik, russische Mystik, neurussische Sophia-Spekulation) beeinflußt, 
wofür besonders bezeichnend. sein mag, daß der Jude Philo auf Ikonen 
der. russisch-orthodoxen Kirche zu finden ist. Wie nun Völker dem 
mit diesen Andeutungen gegebenen Thema in seiner Bemühung um 
aszetische und mystische Theologie energisch nachgeht, so sieht ander
seits Goodenough im .Anschluß an die von ihm selbst. mitgeteilte Probe 
einen wirklichen, und zwar leidenschaftlichen Politiker, der seinem Volk 
mit Mut und Geschick gedient habe. 

Es erscheint sinnvoller, die Spannweite Philos, der zweifelsohne 
Mystiker u n d Politiker gewesen ist, zu betrachten und zu verarbeiten, 
als allerlei voreiligen neueren und neuesten Verdikten nachzugeben, die 
dazu einem mehr oder weniger versteckten Antisemitismus verhaftet 
sind und jedenfalls der Komplexität von Philos Person und Werk nicht 
gerecht werden können. Die schärfsten und peinlichsten Anwürfe, die als 
solche kaum zu überbieten sind, hat E d u a r d S c h w a r t z in seiner 
auch sonst inquisitorischen Abhandlung ~Aporien im vierten Evange
lium>, Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt
tingen, philol.-hist. Klasse, 1908, S. 537-56, angehäuft: da erscheint der 
immer wieder apostrophierte ~alexandrinische Rabbiner Philo> als ein 
diaeher Schwätzen mit ~Fetzen platonischer, stoischer, neupythago
räischer, skeptischer Doctrin> usw. usw. Aehnlich absprechend urteilt 
E d :u a r d M e y er, Ursprung und Anfänge des Christentums, Bd. II, 
1921: ~ ... ein großer Geist ist er (Philo) nicht gewesen:~>, um aber doch 
gleich hinzuzufügen: .:aber ein ehrliches, wenn auch beschränktes Stre
ben tritt überall hervor.> R ich a r d Reitzenstein, Studien zum 
antiken Synkretismus, 1926, S. 30, hält Philo seinen ~wahllos aufgegrif-
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fenen philosophischen Flitterkram> vor, nachdem er in einem früheren 
Buch, Das iranische Erlösungsmysterium, 1921, S. 110, von dem <wunder· 
vollen Abschnitt Quod deus sit immutabilis 122-139> gesprochen hat. 
Noch differenzierter urteilen nicht nur jüdische (diese bei aller öfters 
betonten Distanz gegen Philo begreiflicherweise), sondern auch christ
liche Theologen. Zu dem uns hier beschäftigenden Thema liefert einen 
Beitrag He r m an n S t r a t h m an n , Geschichte der frühchristlichen 
Askese, Bd. t, 1914, S. 146 f., wo <man an Philos religiöser Persönlichkeit 
trotz manch schönen Gedankens und vieler Wärme der Empfindung doch 
die markige Kraft vermißt, die Welt und Menschen unter die Füße tritt>; 
<Philo ist der Typus eines weltfremden, weltängstlichen Gelehrten, dessen 
religiöse Bedeutung zu überschätzen man sich nicht dadurch bestimmen 
lassen darf, daß man in seinen Schriften manche Perle findet.> Völker, 
a. a. 0., S. 45, fragt mit Recht dagegen: < ..• aber warum hat man dann 
gerade ihn als Führer einer Gesandtschaft nach Rom geschickt?> Zuletzt 
hat Ge o r g B er t r a m in. der Theol. Literaturzeitung 64 (1939), Sp. 193 
bis 199 eine Besprechung der genannten Werke von Goodenough und 
Völker mit der Ueberschrift: <Philo als politisch-theologischer Propa
gandist d.es spätantiken Judentums> versehen. Vieles Richtige und Wich
tige, was hier gesehen und gesichtet ist, wird schwer beeinträchtigt durch 
eine offenkundige Gleichsetzung des Juden Philo mit dem modernen 
Juden; wie ihn sich die neueste antisemitische Propaganda mit ihren 
üblen Verallgemeinerungen denkt. Der Verfasser beleuchtet <die prak
tische und theoretische Haltung Philos in der politischen Auseinander
setzung des Judentums mit der hellenistischen Umwelt, dem aufkommen
den Antisemitismus und der römischen Regierungsgewalt> durch die poli
tischen Traktate Philos, deren Methode als <schlau und frech> bezeichnet 
werden. Tadelnd wird vermerkt: dm besonderen wendet sich Philo gegen 
die ,Anmaßung' Roms und braucht damit ein in der jüdischen Apokalyptik 
gängiges Stichwort.> Es wird dabei verschwiegen, daß die ersten Christen 
gerade in diesem Punkte weithin nicht anders gedacht haben und daß von 
einem <geistigen Widerstand gegen Rom in der antiken Welt> überhaupt 
gesprochen werden muß. Jedenfalls wird in der oben, S. 79 f., genannten 
gleichnamigen Untersuchung von H a r a 1 d F u c h s auf S. 49 Philo, der 
nur dort einmal vorkommt, in diesen Widerstand eingeordnet. Zum 
Schluß sagt Ge o r g Bertram : <Trotz all seines Geschwätzes von 
Freimut und Freudigkeit, die Philo im Sinn der griechischen Philosophie 
usurpiert, vermag er nicht, klar und wahr, freudig und frei von dem 
Glauben zu zeugen, als dessen Bote er sich darstellt.> Es leidet keinen 
Zweifel, daß diese Worte in ihrer gewollten Schlagartigkeit weniger auf 
den jüdisch-hellenistischen Gelehrten als auf christlich-abendländische, 
insbesondere christlich-deutsche Gelehrte und nun gerade der aller
neuesten Zeit zutreffen. 

Die Problematik und Tragik des Philosophen und Politikers Philo 
ist einmal die aller Juden, die sich gegen den Messias Jesus von Nazareth 
sperren, und dann die eines Hellenisten, der die jüdische Eschatologie 
trotz gewisser gebliebener Restbestände in ein Philosophem verwandelt 



94 

hat. Wenn auch Philo abgesehen von der Philosophie von allerlei orien
talischen religiösen Strömungen her erklärt werden muß, so eignet ihm 
im ganzen eben doch die Haltung des spätantiken Philosophen. Und 
wenn schon Verdikte ausgesprochen werden sollen, dann wolle man be
denken, daß Fr i e d r i c h N i e t z s c h e in seinen <Streifzügen eines 
Unzeitgemäßem, Stück 1, und in seinem < .. Willen zur Macht>, Stück 195, 
in Seneka einen <Toreador der Tugend> und in einem Stoiker überhaupt 
einen <arabischen Scheich.in griechische Windeln und Begriffe gewickelt> 
gesehen hat. 

2. Im Gegensatz zum Philosophen Philo mit seinen weit 
ausgreifenden Erörterungen ist J o s e p h u s 135 auch in der 
uns hier beschäftigenden Frage ein einigermaßen schlichter 
Historiker, dem es als solchem nicht darauf ankommt, mit 
platonisch-stoischen Mitteln eine Polis-Anschauung zu ent
wickeln, der sich vielmehr darauf beschränkt, das Werden und 
Sein seines Volkes h ist o r i s c h- p o 1 i t i s c h zu verstehen. 
Jeder Einzelne, der im Judentum .steht, nimmt damit Anteil am 
politischen GesamUeben, ist Bürger ('rroAtTEuETat). Von 
sich selbst erzählt J osephus in seiner Selbstbiographie, 12: 
«Lch fing an, mich politisch zu betätigen (rroAmuecr-&m) im An
schluß an die Sekte der Pharisäer.» In den «Altertümern» 
12, 38 werden die Männer genannt, «die der Gesetzgebung ent
sprechend politisch handeln». Ebenda 4, 45 heißt es von Gott: 
er ist der, «der uns den Gedanken der Gesetze und die Anord
nung der Verfassung (buimEw rr o At T Ei a c;;) vorlegte». Da 
solches Handeln der jüdischen Gemeinschaft religiös-kultischen 
Zwecken dient, ist J osephus geneigt, die Mysterien für eine 
Analogie zu halten. Er geht aber diesem Gedanken nicht weiter 
nach, während PhHo die jüdische Frömmigkeit in der Form 
und in der Sache ganz nahe an die Mysterien herangerückt 
hat. J osephus ist das Politische an sich wichtiger. In den 
«Altertümern» 19, 281 wird in einem kaiserlichen Brief von 
den Juden in Alexandria gesprochen, die ein «gleiches Bürger
recht» (tO'll<;; rroAtTEtac;;) erlangt haben. Dieser Hinweis auf das 
Bürgerrecht der jüdischen Minderheit führt auf das 

135 Das einschlägige Material bei A. Schlatter, Die Theologie des 
Judentums nach dem Bericht des Josefus, 1932, passim. 
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TI o ;\ I T Eu 1-l a als · eine K o I o n i e , Landsmannschaft, die mit 
besonderen Privilegien ausgestattet ist 136• Abstammung und 
Gesetz einigen das jüdische Volk, das demzufolge an jedem 
Ort einen festen politischen Verband (O"tHYTTJfl<l) bildet; so in 
der Schrift ~Gegen Apion» 1, 32: ~ ... wo immer ein zu unse
rem Geschllecht gehörender Verband besteht ... » Dieser Ver
band also wird no;\hEufla genannt (vgl. ebenda 2, 145; «ALter
tümer» 1, 8) und hat seine besonderen Vorsteher (ToD ;ro;\mu
fl<lToc;; ot npoEO"TTJKOTEc;;, ebenda 12, 108). Von den Juden, denen 
Esra beim Laubhüttenfest das. Gesetz vorgelesen hatte, wird 
erzählt, daß sie ihm ~dankten für die Verbesserung dessen, 
wodurch in der (politischen) Gemeinde das Gesetz übertreten 
worden war ( TIJJV iTEpi To no;\hEufla ;rapavof.lTJ-3-EVTWV, ebd. 11, 157). 

Den allein maßgebenden Unterschied zwischen den Staaten 
der sonstigen Welt und dem Staat des Judentums - für beide 
Seiten wird das Wort no;\hEufla vorgezogen - stellt J osephus 
in seiner Kampfschrift ~Gegen Apion» 2, 165 so dar: «Unend
lich sind im einzelnen die Verschiedenheiten der Sitten und 
Gesetze bei den Menschen: hier hat man die Gewalt über die 
Staaten (T~v €Eoucrlav Twv no;\tTEUflciTwv) Monarchien, dort der 
Herrschaft weniger und anderwärts den Volksmassen über
lassen. Unser Gesetzgeber aber hat auf keine solche Regie
rungsform geachtet, sondern den Staat, wie man mit einem etwas 
gezwungenen Wort sagen könnte, zu einer Gottesherrschaft 
gemacht (wc;; ()' av Tlc;; El'ITO\ ßl<lO"cXflEVoc;; TOV AO"fOV, -3-EOKpaTiav U'l!EbEl!EE 
To no;\hEuf.la), indem er Gott die Herrschaft und Gewallt anheim
gab und die Masse überredete, auf ihn als den Urheber alles 
Guten hinzusehen ... » Ebenda 2, 185 wird die rhetorische 
Frage gestellt, was man an dem guten Gesetz der Juden zu 
ändern habe: ~Etwa die Einrichtung des Staates überhaupt 
(&pa "fE T~v Ö;\TJv KaTacrmow ToO no;\tTEuflaToc;;)? Wo aber fände 
sich eine vortrefflichere und gerechtere Verfassung als die, 
welche Gott, den Lenker des Weltalls, an die Spitze stellt ... ?» 
So ist Josephus der Urheber des Wortes ~Theokratie» 
geworden. Ueber das zuletzt Gesagte hinaus hat er dabei nicht 

136 s. o. s. 9. 
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eine bestimmte Staatstheologie oder -philosophie entwickelt. Da 
er als jüdischer Apostata und Römerfreund von der Messias
und Reichgotteshoffnung absieht, ist der Gedanke der Theo
kratie keineswegs eschatologisch bestimmt. Anderseits kann 
auch von keiner philosophischen Umbildung gesprochen wer
den. J osephus nennt wohl einige Male Plato, aber ganz allge
mein und aberflächenhaft - jedenfalls nicht so, wie Philo 
Plato benutzt hat - und ist an konkreten politischen Pro
blemen interessiert, die mit denen der Sittlichkeit zusammen
hängen. Gegen Ende der Polemik «Gegen Apion» wird die 
Staatsauffassung der Lakedämonier getadelt: «<hnen kann 
man nur wohl mit Recht vorwerfen, daß sie sich abstoßend 
aufführten, weil sie niemand das Bürgerrecht ('rroAmia) ver
leihen oder den Aufenthalt erlauben; wir (Juden) aber neh
men, obwohl wir die Nachahmung fremder Sitten verschmähen, 
dennoch mH Freuden alle auf, die sich uns anschließen wollen. 
Und das ist doch wohl, wie ich glaube, ein Zeugnis von Men
schenfreundlichkeit und Großmut.» 

3. In der griechischen Uebersetzung des Alten Testaments, 
der sogenannten Septuaginta- Bibel, soweit sie eine 
h e b r ä i s c h e V o r 1 a g e hat, kommt die Polis mit ihren 
Bürgern in betonter Weise nur im Zusammenhang mit der 
Rede vom irdischen und vom himmlischen Jerusalem vo'r m. 

Weder politische noch philosophische Gedanken spielen in die
sem Bezirk eine wirkliche Rolle. 

Ungemein bezeichnend ist es dann aber, daß rroAtTEuEO'-&m, 
noAtTEia, rroAhEu/-la sich nur in solchen Septuaginta-Schriften 
finden, . die kein e h e b r ä i s c h e V o r 1 a g e haben. Das 
einige Male in den Makkabäer-Büchern (II 6, 1; 11, 25; III 3, 4; 
IV 2, 8. 23; 4, 23; 5, 16 138 ) vorkommende Verbum n o}. t TE u E
cr-& a t könnte an sich mit «wandeln» übersetzt werden. Da aber 
an allen genannten Stellen die Begriffe «Gesetz» (v6/-loc;;), bzw. 

137 Vgl. dazu den obigen Abschnitt C. 
138 Das bei E. Hatch und H. Redpath, A Concordance to the Septuagint, 

1897 ff., und von E. Lohmeyer zu Phil. 1, 27 für Esra 8, 13 beanspruchte 
1tOAlTEuwitm findet sich dort nicht. 
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«Sitten» (€-&11) hinzugesetzt sind, schwingt zum mindesten ein 
«poliüscher» Sinn mit. Und darüber hinaus ist 4. Makk. 2, 8 
und vor allem 2, 23 ähnlich wie bei Philo das Reich Gottes, auf 
die das «Wandeln, Bürgersein nach dem Gesetz Gottes» 
(TioX.tTEuEO"-&ctt KaTa v6f.!ov ToD -&wO) gerichtet ist, zu einem Ka
pitel der Tugend 1 ehre gemacht, wenn das Reich als «be
sonnen, gerecht, gut und männlich» bezeichnet wird. Das Sub-

. stantiv TI o >.. t TE i a bedeutet 3. Makk. 3, 21. 23 «Bürgerrecht», 
dagegen 2. Makk. 4, 11; 8, 17; 13, 14; 4. Makk. 3, 20; 8, 7; 17, 9 
«(Staats) Verfassung». Dabei handelt es sich immer um Israel 
mit seinen heiLsgeschichtlichen Privilegien. Das ergibt sich be
sonders deutlich aus der Zusammenstellung 2. Makk. 13, 14: 
Judas Makkabäus «ermahnte seine Leute, zu kämpfen ... für 
Gesetz und Tempel, für Heimatstadt, Vater land und V erfas
sung» (für das hier stehende Wort Tio>..mia hat Luther: «Regi
ment», die Zürcher Bibel: «bürgerliche Rechte»). Israels 
Feinde wollen das alles auflösen, wie das 4. Makk. 17, 9 von 
der Macht des Tyrannen gesagt ist (bta Tupavvou ßiav, T~V 'Eßpaiwv 
TIOhtTEiav Kam>..Ocrctt -&E>..ovToc;). 2. Makk. 6, 23 könnte wegen 
der Hinzufügung von avMTpocp~ (Wandel) , die Bedeutung 
«Lebensweise» angenommen werden. Da aber sofort darnach 
von der vof.!o-&E<Yia {Gesetzgebung) gesprochen wird, ist wieder
um ein ethisch-politischer Sinn unverkennbar. - Das in der 
Septuaginta-Bibel nur 2. Makk. 12, 7 vorkommende TI o >.. i TE u f.l a 
(nilv 'loTimKwv) heißt dort eindeutig: «Staatswesen», «Gemein
wesen». 

F. Abriß der griechischen (und römischen) 
Polis-Lehre. 

(Staatsrecht, Philosophie, T h e o 1 o g i e.) 

Die bisherigen lexikographischen und exegetischen Aus
führungen dieser Blätter haben auf den großen Umfang und 
die beträchtliche Wichtigkeit der antiken, insbesondere grie
chischen Staatslehre 139 im Zusammenhang mit der Betonung 

139 Aus der Fülle der kaum übersehbaren Literatur seien einige 
neuer e Arbeiten hervorgehoben. Zur a 11 gemein e n S t a a t s-

7 
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der Polis führen müssen. Ein ungemein weitschichtiges Thema 
hat .sich in Umrissen gezeigt. Schon der Wortgebrauch ge
wisser Ableitungen weist auf die Heiligkeit, die Göttlichkeit 
der Polis hin 140• Bei alledem ist im Griechentum von frühe an 
die Frage nach den vorhandenen Staatsformen, nach der besten 
Staatsform gesteHt worden 141• Für die mit griechischen Ge
danken arbeitenden Juden und Christen stehen als die geprie
senen Lehre·r des rechten Staates im Vordergrund Plato und. 
die Stoiker, auf die nicht nur da und dort angespielt wird, die 
vielmehr öfters ausdrücklich zitiert werden 142• Die Auflösung 
der Polis im Zeitalter des Hellenismus m hat das Nachdenken 
über den wahren Staat nicht untergehen lassen, sondern eher 
noch verstärkt, wenn auch verwandelt, indem im Anschluß an 
Platos Idealisierung, Ethisierung und Psycho1ogisierung der 
Polis ein pantheistischer Kosmopolitismus m im Staatsgedan
ken, nicht so sehr im Staatsleben, wie es dann von den Römern 

lehre: M. Layer, Geschichte der Staatstheorien, in: Teubners Handbuch 
der Staats- und Wirtschaftskunde I: Staatskunde (o. J.); L. W'aldecker, 
Allgemeine Staatskunde, 1927; H. Krabbe, Kritische Darstellung der 
Staatslehre, 1930. Zur g r i e c h i s c h e n u n d r ö m i s c h e n S t a a t s -
lehre : U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Staat und Gesellschaft der 
Griechen, in: Die Kultur der Gegenwart, IV, 1, 1910; B. Niese, Staat und 
Gesellschaft der Römer, ebenda; B. Keil, Griechische Staatsaltertümer, in: 
A. Gercke und E. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft, III, 
1911; K. J. Neumann, Römische Staatsaltertümer, ebenda; P. Wendland, 
Die hellenistisch-römische Kultur, 2. u. 3. Auflage 1912; H. Swoboda, 
Griechische Staatskunde = 3. Aufl. von G. Busolt, Griechische Staats
und Rechtsaltertümer, IV, 1, 1, 1920; V. Ehrenberg, Der griechische und 
hellenistische Staat, in: A. Gercke und E. Norden (s.o.), 3. Aufl., III, 3, 
1932; R. Stark, Res publica, philol. Dissertation Göttingen, 1937. Zur 
g r i e c h i s c h e n u n d r ö m i s c h e n S t a a t s p h i 1 o s o p h i e : Von 
den Darstellungen der antiken Philosophie in erster Linie F. Ueberwegs 
Grundriß der Geschichte der Philosophie des Altertums, 12. Aufl., hrsg. 
von K. Praechter, 1926. Zum p 1 atonischen Staat : E. Howald, Die 
Briefe Platons, 1923; P. Friedländer, Platon, Eidos, Paideia, Dialogos, 
1926; H. Heyse, Idee und Existenz, 1935. 

140 s.o. s. 2. 
1U s. o. s. 6 f. 
142 Besonders deutlich bei Clemens Alexandrinus, s. o. S. 58 f. Vor ihm 

hat schon Justinus Martyr den Plato zitiert, s.o. S. 51. 
113 S. o. Anm. 7. 
144 S. o. Anm. 21, S. 43 und S. 87 f. 
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bestimmt wurde, geradezu Triumphe feierte. Unter Verwen
dung der biblisch-eschatologischen Rede vom himmlischen 
Staatsbürgertum vertreten jüdische und christliche «Apolo
geten» von Philo bis zu Origenes und darüber hinaus eine 
platonisch-stoische Staatslehre, indem die Seelen als die Urbil
der (&px€TU'rrm) und die irdischen Staaten al's die Nachahmungen 
(f.ltf.l~l.t<lTa) der eigentlichen Politie verstanden werden und da
mit der Weise als der eigentliche Staatsbürger hingestellt 
wird 145• Diese Tugendlehre verlangt den Weg von unten nach 
oben ( K<hw-&Ev avw :1.46 ) als Sicherung einer politisch-sozialen 
Existenz für den Christen. Der betonte Anschluß an Plato und 
die Stoa macht die Frage dringlich, ob und wie sich damit die 
jüdisch-christliche Eschatologie verträgt, bei der ja nun der 
Weg von oben nach unten (es müßte aLso avw&Ev K<hw heißen) 
aufgezeigt wird. 

Es gilt, diese vorläufigen Feststellungen in einen größeren 
Rahmen zu rücken, der die griechische Polis-Lehre einiger
maßen in ihrem Ausmaß erkennen läßt. Dieses Ausmaß ist von 
Anfang an durch große Antithesen und auch Synthesen be
stimmt. Das kommt daher, daß der Staat einerseits ein Gebilde 
ist, in dem man recht und schlecht lebt, ohne darüber sonder
lich nachzudenken, daß er aber anderseits als etwas ursprüng
lich im Göttlichen Gebundenes verstanden wird. 

Die ältesten griechischen D i c h t er und D e n k er ,sp:re
. chen mit großen ®d schönen Worten von der Würde des 
Staates. Mythus und Philosophie reichen sich die Hand. 
Wenn Plato in ,seiner reichen Spmche von der Polis mit guten 
Gesetzen ( EÖVof.lo~ n6;\t~) als der Mutter mit ihrem Recht (biKil) 
und ihre·r göttlichen Verfassung (&Eia rro;\mla) kündet, so 
gehen diese Kennzeichnungen 147 auf die älteste Zeit des Grie
chentums zurück. Zeus ist es, der bei H o m e r den Königen 
Szepter und Fürstengewalt, Macht und Recht ver leiht. Des 
Zeus Gemahlin ist die Satzung, das Gesetz (&Ef.lt~) und gebiert 

145 Vor allem bei Philo, s.o. S. 84 f. 
146 Wiederum bei Philo, s. o. S. 86. 
147 Die Belegstellen für diese und die folgenden Ausdrücke in den 

Lexica. 

7* 
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ihm neben den Moiren die Horen, deren Namen bei He s i o d 
Eunomia, Dike und Eirene (Friede) lauten. Zeus gilt als der 
«Städtische» ( rroAtEu~), der die Polis Beschützende ( rro}l.wuxo~), 
ebenso Athene als die «Städtische» ( rroAta~). Das. Gebet richtet 
sich an die Schutzgött~r der Polis ( w rro}l.wuxm -&EOi). Die Kö
nige von Zeus' Geschlecht (ßa<JtAE1~ bto"fEVE1~) erkennen die so 
sich gebende Göttlichkeit der Polis an, die Tyrannen ver· 
letzen sie. 

Da die ältere griechische Philosophie vorwiegend Natur
philosophie war, so scheinen in ihr solche Staatsgedanken 
keinen Platz zu haben. Wenn das aber dennoch der Fall ist, 
so könnte das. dahin verstanden werden, daß hier am Staats
leben nicht weiter beteiligte Philosophen einem auf dem Götter
glauben beruhenden schlichten und doch unbedingten Konser
vativismus huldigten. Beigenauerem Zusehen zeigt sich jedoch, 
daß gegenüber einer ursprünglichen unerschütterten Sicherheit 
das Fragen und Forschen über den Staat beginnt, wobei dann 
sofort metaphysisch die Polis als Auswirkung des Kosmos 
und die Dike als Ausdruck kosmischer Notwendigkeit betrach
tet wird. H e :r a k l i t gibt sich über sein Denkunternehmen 
Rechenschaft, wenn er die Forderung, daß «das Volk um sein 
Gesetz kämpfen soll wie um seine Mauer» (Frgm. 44 148), so 
begründet: «Wenn man mit Verstand reden will, muß man sich 
stark machen mit dem allen Gemeinsamen ( d. h. dem Ver
stand ... ) wie eine Stadt mit dem Gesetz und noch viel stärker. 
Genährt werden ja alle die menschlichen Gesetze von einem 
einzigen, dem göttlichen. Herrscht es doch so weit, wie es will, 
und es reicht aus für alle (und alles) und ist noch darüber» 
(Frgm.114). «Das Interesse des Staates soll man unter allem 
am höchsten stellen, damit er gut verwaltet werde . . . denn ein 
wohlverwaltetes Staatswesen ist der größte Hort» ist ein Satz 
des Demo k r i t von Abdera (Frgm. 252), der dabei die Ato· 
mistik vertrat, ohne die Seele zu vernachlässigen, die e·r im 
Rahmen des sich bei ihm entgöttlichenden Kosmos sieht: 

148 Diese und die folgenden Vorsokratiker-Zitate bei H. Diels, Die 
Fragmente der Vorsokratiker, 5. Aufl., hrsg. von W. Kranz, 1934-37. 
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«Einem weisen Manne steht die ganze Welt offen. Denn das 
Vater land einer trefflichen Seele ist das Universum» ( . .. lJlUXf\~ . 
rap ara-&fj~ nmpi~ 0 EU)..l7ta~ KOO"IlO~, Frgm. 247). Immer wird die 
praktisch-ethische Abzweckung betont, wie das schon bei 
Xe n o p h an es geschehen ist, der eine Polis mit guten Ge
setzen (EI'JVo~-tiTJ rr6At~) für wichtiger hält als die Sportsiege ihrer 
Bürger (Frgm.2). 

Mit diesen wenigen Beispielen ist im Ansatz die beispiel
hafte Geschichte des griechischen Staatsdenkens und -lebens 
gekennzeichnet. Es vermählen sich hier Theorie und Praxis, 
bzw. Philosophie und Staatsrecht, wobei immer im Anschluß 
an den Mythus ein geradezu theologischer Anspruch, der dann 
immer mehr verwandelt und schließlich auch verneint wird, im 
Hintergrunde vorliegt. In mannigfachen Abwandlungen und 
Gegensätzen zeichnet s1ch ab die e b e n s o r e i c h e wie 
t r a g i s c h e G e s c h i c h t e d er g r i e c h i s c h e n P o 1 i s. 
Es zeigt sich ein ebens.o großartiger wie dann doch nicht 
bewältigter D u a 1 i s m u s : Himmel und Erde; Zukunft und 
Gegenwart; Hoffnung und Besitz; Traum und Wirklichkeit; 
Begeisterung und Nüchternheit; Nachgrübeln und Rechtsord
nung; Recht und Macht; Sittlichkeit und Recht; Entschieden
heit und Ausgleich; Eindeutigkeit und Zweideutigkeit; Werden 
und Vergehen; Gedanke und Stoff; Weite und Enge; Tiefe und 
Flachheit. Eingespannt in diese Gegensätze sind die Fragen 
der Theorie und Praxis im Hinblick auf Kollektivum und In
dividuum, im Hinblick auf Kosmopolitismus und Nation. 

Während bei Heraklit trotz des beginnenden Abs,treifens 
des mythischen Kleides der ins All gebettete Staat damit seine 
besondere Erhabenheit hat und die Gegenmächte «Recht» und 
«Kampf» eine Einheit bilden, sind die S o p h ist e n die ersten, 
die alles und damit auch den Staatsgedanken problematisieren. 
Das Individuum mit seinen wachsenden Erfahrungen löst sich 
aus der Gemeinschaft heraus. Die Beobachtungen, die man bei 
anderen Völkern und Staaten macht, führen zur Relativierung 
des Nomos, der sich von der Dike befreit. In ihren «Doppel
reden» (bumoi Mrot) heben die Sophisten den konstitutiven 
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Unterschied zwischen «gerecht» und «ungerecht» (biKmov Kai 

abtKov) auf: was das eine Mal gerecht sei, könne das andere 
Mal ungerecht sein 149• Der Nomos ist nicht mehr als König 
der Götter und Menschen der göttlichen Dike verhaftet, son
dern ein Tyrann, der vieles wider die Natur erzwingt. Kr i
t i a s (Frgm. 25) vertritt die Meinung, daß kluge Einzel
menschen den tierischen Urzustand durch Gesetze überwunden 
hätten, «damit das Recht Tyrann sei und die Gewalt zur Skla
vin habe 150». 

Die genannten Gedanken der Vorsokratiker und Sophisten 
haben in der Form des Pro und Contra bei allen folgenden 
Staatsphilosophen und Staatsrechtlern nachgewirkt. Die Mei
nungen der hier zu nennenden Griechen und Römer sollen nur 
in ganz großen Zügen vorgeführt werden. 

Das Polis-Denken des Sokrates ist auf die bei den 
Sophisten entschwundene Dike gerichtet. In seinem problem
reichen Kampf mit den Sophisten, der von Plato dargestellt 
und aufgenommen ist, stirbt er nach dem Befehl der Polis, die 
auch und gerade noch in ihrem Verfall von der Herrschaft der 
Dike zeugt. Für Plato ist Sokrates der einzige wahrhaft poli
tische Mensch gewesen ( Gorgias, 521 D). 

P l a t o selbst sucht den wahren Staat und findet den Ideal
staat als das Reich der Ideen. Ueber sein (staats)philosophi
sches System hinaus, innerhalb dessen seine Schriften über 
den Staat, über die Gesetze und über den Staatsmann der 
Staatsfrage besonders gewidmet sind, kann man sich über 
seine «politische» Gesamthaltung am besten eine Vorstellung 
auf Grund seines berühmten (sicherlich echten) 7. Briefes 
machen 151 : Hier blickt der Greis auf seine Jugend- und Man
nesjahre zurück. Wie jeder echte Grieche und vollends Athener 

149 Bei Diels, a. a. 0., Nr. 90. 
150 V gl. H. Kleinknecht und G. Schrenk, Artikel biKTJ im Theol. 

Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. II, 1935, S. 180 ff. 
151 P. Friedländer (s. Anm. 139) geht von diesem Brief aus, indem er 

das Stück 324 B-326 B interpretiert, um so Platos «Mitte und Umkreis» 
zu bestimmen. 
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wollte der Jüngling «sich sofort auf die Politik werfen» (€ni Tu 
Kowa Tfj<; n6:\Ew<; Eu-&uc; 1Evm , Epistel 7, 324 B) und mußte da
bei die tiefe Problematik erleben, die in sein Leben die große 
Wende brachte: «So sah ich mich gezwungen, nur noch die 
wahre Philosophie anzuerkennen und festzustellen, daß man 
allein von ihr ausgehend vollständig erkennen könne, worin 
Gerechtigkeit im Staate und im Leben des Einzelnen bestehe» 
( ... wc; EK TaUTll<O [ scil. Tfj<; op-&fjc; cptAOO"O<piac;] T!X TE 1TOA1T1KU biKma Kai 

Tu Twv 1btwTwv navTa KanbE'iv, 326 B). Dieses Sicheinsetzen für 
die Polis als den athenischen Stadtstaat 152 hat Plato durch sein 
ganzes Leben begleitet. Zum Griechischen in seiner Ethik ge
hört diese enge Verbindung mit der Politik. Während jedoch 
die ältere griechische Auffassung die sittlichen Aufgaben fast 
völlig im Staate aufgehen läßt, führt Plato in der Nachfolge 
des Sokrates die politischen Aufgaben auf die sittlichen zurück. 
Damit hängt zusammen, daß dem Staat mit seinem Aufbau 
durch Stände usw. die Seele mit ihren Teilen usw. entspricht 153• 

Ar ist o tele s, auf den die vielgenannte Bestimmung des 
Menschen als des «politischen Lebewesens» (tl{lov no:\tTtK6v) 
zurückgeht, macht bei Plato starke Anleihen. Auch ihn be
schäftigt die Frage nach dem besten Staat. Doch darin, wie er 
als bewußter Empiriker das Problem anfaßt, rückt er von aller 
Utopie ab und damit auch vom platonischen heroischen Idea
lismus. In seinem ausgesprochenen Sinn für kritische Analyse 
und Systembildung gibt er der bestmöglichen Lösung der 
Staatsfrage den Vorzug und landet so in einem einigermaßen 
mechanischen Utilitarismus und Materialismus. Das. Geheim
nis des unbestrittenen Erfolgs seiner Staatslehre beruht auf 
einem mit praktischem Sinn gepaarten theoretischen Mittelmaß. 
Seine Antwort lautet: die beste Staatsverfassung ist diejenige, 
die zum Gemeinwohl aller eingeriehtet und verwendet wird. 

152 Vgl. U. v. Wilamowitz-Möllendorff (s. Anm. 139), S. 3: «Unleug
bar aber ist, daß die athenische Demokratie die vollkommenste Ver
körperung des hellenischen Staatsgedankens ist: den ersten Staat, der 
auf Freiheit und Bürgerpflicht gegründet ist, soll die Welt mit Ehrfurcht 
anschauen, solange sie selbst diese Grundlagen anerkennt.> 

153 S. dazu die Tabelle bei Ueberweg-Praechter (s. Anm.139), S. 275. 
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Und dieses Gemeinwohl aller wird mit der irdischen Glück
seligkeit der Staatsbürger gleichgesetzt. 

Während Plato und Aristoteles bei aller sonstigen V er
schiedenheit als echte Griechen ihren staatstheoretischen Er
örterungen die ihnen bekannte Polis, d. h. den Stadtstaat, den 
Kleinstaat zugrunde legen, wollen sie nicht wahr haben, daß 
dieser Staat längst in der Auflösung begriffen ist und einerseits 
der Individualismus und anderseits der Kosmopolitismus her
aufzieht. Bezeichnend für die Würde und Macht des Polis
Gedankens ist, daß dieser damit nicht aufgegeben, sondern 
umgebildet wird. Schon neben Plato und Aristoteles entwickeln 
sich andere Philosophenschulen, die, in manchen Punkten an 
die Sophisten anknüpfend, ganz entgegengesetzte Anschauun
gen über den Staat vortrugen. Kyniker und Kyrenaike:r 
sind unter sich verschieden in der Ausfüllung dessen, was 
Tugend ist, wenn jene die Askese, diese den Lebensgenuß 
preisen, aber darin einig, daß siebeidemit dem Lob der Selbst
genügsamkeit ( aunxpKEla) des Einzelmenschen die Gleichgültig
keit gegen den konkreten Staat lehren. In diesem Zusammen
hang ist der Begriff des «Weltbürgers», des «Kosmopoliten» 
aufgekommen. Als D i o g e n e s. von Sinope «gefragt wurde, 
woher er sei, antwortete er: ich bin Weltbürger» ( EpWTl'J-&El<;; 
n6-&Ev Ell'J, KOO'~-tonoXhl'Jc;;, ~cpl'J), so erzählt Diogenes Laertius 6, 
63 154• Er fühlt sich «ohne Stadt (Staat), ohne Haus, der Hei
mat beraubt, als. Bettler, als umherirrender Mensch, der von 
der Hand in den Mund lebt» (anoXtc;;, aotKoc;;, naTpiboc;; EO"TEPl'JilEvoc;; 
KTX.), ebenda 6, 38. Schon sein Vorgänger Anti s t h e n es. hat 
über ein bloßes Ortsbürgertum und über die Demokratie seinen 
ganzen Sarkasmus ausgeschüttet 155• 

154 Von dieser Stelle nimmt seinen Ausgangspunkt J. Mewaldt in 
seinem Aufsatz über «Das Weltbürgertum in der Antike>, in: Die Antike, 
Bd. II (1926), 8.177 ff., und gibt im Anschluß daran eine reizvolle Dar
stellung der antik-philosophischen Polis-Idee. 

155 J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, Bd. III, hrsg. von 
F. Staehelin und S. Merian, 1930, S. 358, leitet die Apolitie der Kyniker aus 
deren wohl egoistischer Bedürfnislosigkeit ab, fügt aber hinzu: dndes ist 
die Apolitie ein allgemeiner Zug der Philosophen und die natürliche 
Reaktion gegen den Despotismus der Polis.> 
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Die S t o i k er stellen im Anschluß an die Kyniker in den 
Mittelpunkt ihrer Ethik den selbstgenügsamen Weisen, der 
durch seine freiwillige Unterwerfung unter das Naturgesetz 
über die äußeren Verhältnisse erhaben ist. Von hier aus aber 
sind sie, anknüpfend an die alte naturwissenschaftliche, kosmo
logische Tradition156, auf Grund ihrer monistisch-pantheisti
schen Metaphysik doch zu teilweise neuen Gedanken über den 
Staat gelangt. Der Mensch erkennt sich selbst als Teil des 
Weltganzen und damit die übrigen Menschen als Verwandte, 
gleichartige, gleichberechtigte Wesen, die füglieh. als vernünf
tige Wesen durch das Band der Gemeinschaft zusammengehal
ten werden. Wenn zunächst auf den konkreten Einzelstaat als 
die nächste Gemeinschaft hingewiesen wird, so ist doch dieser 
nur etwas Vorläufiges. Denn darüber steht der W eltstaat, in 
. dem die einzelnen Staaten nur «Häuser» sind und in dem alle 
Menschen als Glieder und Bürger durch Gerechtigkeit ver-
bunden sind. Im Grunde wird in dieser Betrachtung zum 
erstenmal der Mensch und nicht der Staatsbürger als Teilhaber 
der höheren Gerechtigkeit und Gleichheit gesehen. Aber dieser 
Mensch wird nun gerade als Bürger des wahren Staates ge
nannt. Und der Herrscher und zugleich der Inhalt des so ver
standenen Kosmos sind die ewigen, unabänderlichen Natur
gesetze, also das Naturrecht. Alles Wesentliche darüber findet 
sich schon bei dem Begründer der stoischen Schule, Z e n o n 
von Citium. Plutarch (in seiner Schrift über das Glück oder 
die Tugend Alexanders 1, 6, 329 A) überliefert, daß die Politie 
des Zenon auf den einen Hauptpunkt abziele, «daß wir nicht 
nach Städten oder Völkern wohnen, durch eigene Rechte von
einander getrennt, sondern daß wir alle Menschen für Volks
genossen und Mitbürger halten, daß es. ein Leben und e in e 
Ordnung gibt wie bei einer Herde, die auf derselben Weide 
durch Gemeinschaftsordnung aufgezogen wird 157». Das ist 

156 S.o. 8.100. Vgl. R. Bultmann, Artikel Zwf] im Theol. Wörterbuch 
zum Neuen Testament, Bd. Il, 1935, S. 24 f.: dn der Stoa herrscht der Zwf]
Begriff der naturwissenschaftlichen Tradition.> 

157 S. J. v. Arnim, Stoicorum veterum Fragmenta, 1921 ff., Bd. I, 
S. 60 f., wo auch die folgenden Zenon-Stellen mitgeteilt sind. 
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anders als bei Plato, der nicht in solcher Weise alle Menschen 
in den Kosmos, in die gemeinsame Ordnung einspannt. Wenn 
aber Zenon den Eros. als . Gott und als Mitarbeiter «für das 
Wohl der Polis» ( Trpo~ T~v Tfj~ TrOAEW~ O"WTI']piav, bei Athenaeus 
13, 561 C) hinstellt und die Selbstgenügsamkeit und Besonnen
heit betont, weil wie beim einzelnen Menschen, so auch in der 
ganzen Polis das Glück von der Tugend herkomme (bei Plu
tarch, Leben des Lykurg 31), so ist schon den Alten der Zu
sammenhang mit Plato aufgefallen ( ebenda). Mit der ·von 
Clemens Alexandrinus (Strom. 4, 172, 2 f.) als stoisch bezeich
neten Vorstellung, daß eigentlich der Himmel die Polis sei 158, 

hängt Zenons Meinung zusammen, man sollte weder Tempel 
errichten noch Götterbilder, weil es kein Gebilde gäbe, das der 
Götter würdig sei (bei Plutarch, Ueber die Widersprüche der 
Stoiker 6, 1, 1034 B). Das ist von Kirchenvätern wie Clemens 
Alexandrinus (Strom. 5, 76, 2) stark unterstrichen und wieder
um in Zusammenhang mit Plato gebracht worden. Der nächste 
große Stoiker, Chrysippus, bietet darüber hinaus sachlich 
nichts Neues. Es sei hier nur mitgeteilt, daß er die Polis ver
steht als einen Haufen von in de'rselben Lage lebenden Men
schen, der von einem Nomos geleitet wird (bei Dion, Reden 36, 
20). Das ist allgemein griechisch gedacht, abe·r doch auch wie
der spezifisch stoisch, weil der Stoiker 'nicht nur an die kon
krete Polis, sondern an die ganze Welt denkt 159• Auf Chrysip
pus geht der solchem Nachdenken gerecht werdende Ausdruck 
«Großstadt», «Großstaat» (llE"faA6TroAt~) zurück, der ausdrück
lich mit dem Kosmos gleichgesetzt wird. Ebenso steht es mit 
dem wiederum bei Chrysippus vorkommendenAusdruck «Welt
bürger» ( KOO"IlOTt'OAlTI']~). 

Der wie die Stoa vom Individuum ausgehende Epik ur 
hat solche Gedanken nicht ausbilden können. Im Gegensatz zu 
den platonischen und stoischen Gedanken über die Polis hat 
bei den hellenistischen Juden und bei den christlichen Kirchen-

158 s. 0. s. 58 f. 
159 Bei J. v. Arnim, a. a. 0., Bd. III, S. 80 f., unter der Ueberschrift: 

De civitate. 
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väterndie epikuräische Staatslehre mit ihrer atomistisch-mate
rialistischen Metaphysik keinen Einfluß gehabt. Höchstens 
mag sich mehr stimmungsmäßig Epikurs Abstinenz gegenüber 
dem Staat, die dem sich selbst genügenden Weisen empfohlen 
wird, bei Juden und Christen ausgewirkt haben. 

Mit den genannten Schulen s.ind die schöpferischen Lei
stungen der griechischen Philosophie auf dem. Gebiet der 
Staatslehre erschöpft: die Skeptiker, Eklektiker, Neu
p 1 a t o n i k er , Neu p y t h a g o r ä er haben nichts Eigentüm
liches und Neues in der Polis-Lehre hervorgebracht. 

U eher die r ö m i s c h e Staatsphilosophie ist schließlich 
nur wenig zu sagen. In der Staatstheorie, nicht in der Staats
praxis sind die Römer immer die Schüler der Griechen geblie
ben. Wie E p i k t e t folgen S e n e k a und M a r k A ur e 1 den 
vorgeführten stoischen Gedanken. Bei Seneka ist ausdrücklich 
der Anschluß an die Stoa in seiner Schrift «Ueber die Ruhe 
des Geistes» 1, 7 durch den Mund des Freundes Serenus. be
tont, der sich entschließt, den Anweisungen seiner Lehrer zu 
folgen und sich in den Strudel der Staatsgeschäfte zu stürzen, 
ohne Verlangen nach Ehrentiteln, sondern nur mit dem 
Wunsch, allen seinen Mitbürgern, ja der ganzen Menschheit 
zu dienen, und dabei seine Lehrer nennt: «Festen Entschlusses 
und besonnen folge ich dem Zenon, dem Kleanthes, dem Chry
sippus, von denen jedoch keiner selbst sich auf Staatsgeschäfte 
einließ, obschon jeder von ihnen dazu mahnte.» Der Eklektiker 
Cicero gibt dem Naturrecht einen römisch-nationalen An
strich und denkt vom konkreten Staat so hoch, daß es für ihn 
unter allen Gemeinschaften nichts Gewichtigeres und Kost
bareres gibt als die res publica (Ueber die Pflichten 1, 17, 57). 

Eine neue Lage für die römischen Untertanen und damit 
auch für die Christen im römischen Weltreich wird dann mit 
dem K a i s er k u 1 t geschaffen, bei dein - staatsrechtlich ge
sehen - jenseits der griechischen Polis-Lehre a s i a t i s c h e 

· Einflüsse wesentlich geworden sind. 
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G. Folgen und Folgerungen: 
ß a <J 1 X E i a , €K KX 11 <J i a , rr 6 X 1 ~ - R e i c h , K i r c h e , S t a a t. 

(Theologie als Eschatologie und Christologie.) 

Durch den Abriß der griechischen (und römischen) Polis
Lehre mit ihren staatsrechtlichen und -philosophischen Grund
lagen und Auswirkungen, in die vom ältesten griechischen 
Mythus her theologische Ansprüche hineinspielen, ist für die 
neutestamentlichen Polis-Aussagen vollends deutlich geworden, 
und zwar sozusagen negativ durch die Gegenüberstellung, was 
durch die innerbiblische Exegese dieser Aussagen schon ge
sichert war: Soweit das Neue Testament von der Polis und der 
Staatsbürgerschaft betont spricht, geht es wie bei dem Reich 
Gottes und bei der Kirche, der die Reichspredigt gilt, um eine 
eschatologisch-christologische Sache, d. h. um die biblische 
Rede von der Himmelsstadt, die im Alten Bund geweissagt und 
im Neuen Bund als. Christusgeschehen erfüllt ist. Mit dem sich 
so gebenden Gegensatz zur antiken Polis tut sich bezeichnen
derweise ein Gegensatz auch und gerade zu den spätjüdischen 
und altchristlichen Polis-Aussagen auf, die bei ihrer Ethisie
rung und Psychologisierung eine christologische Eschatologie 
gemindert und weithin ganz verloren haben. Das p I at o
n i s c h- s t o i s c h e P a t h o s mit seinem Hinweis auf Idee 
und Weltbürgertum (Eidos und Kosmos) - nur Plato und 
die Stoa haben eigentlich in jüdischen und christlichen Polis
Aussagen nachgewirkt - entspricht dem b i b I i s c h e n P a
t h o s mit seinem Hinweis auf das himmlische Bürgertum in
sofern, als hier wie dort der R a h m e n d e ·r ein z e In e n 
P o I i s g es p r eng t ist. Aber dieses Pathos hat hier und 
dort eine andere Grundlage und damit einen anderen 
S in n. Wenn die platonisierende stoische Wendung, daß 
eigentlich der Himmel die Polis sei, bis in den Wortlaut hin~ 
ein der paulinischen Gewißheit vom Bürgertum, das im · Him
mel ist, entspricht, so darf dennoch nicht der andere Sinn ver
kannt werden, weil eben die Grundlage eine andere ist. Der 
stoische Pantheismus mit seinem Absehen von der Eschato-
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logie ist etwas völlig anderes als der biblische Theismus mit 
seiner Bejahung der E s c h a t o 1 o g i e. Im Grund bleibt die 
philosophische Rede über Gott und seinen Bezirk, wie wir sie 
in der Bemühung von Platonikern und Stoikern um die himm
lische, die wahre Polis kennengel~rnt haben, letztlich gebun
den in die Selbstbehauptung des Menschen und seines Bezirkes. 
Man mag sich das Gesagte klar machen an einem Frage- und 
Antwortspiel, das der Spötter Lukian von Samosata im zweiten 
nachchristlichen Jahrhundert, der nicht nur ein Gegner der 
Christen war, in seiner «Versteigerung» (Biwv Tipaatc;;, Vitarum 
auctio), in der die Häupter der berühmtesten Philosophen
schulen wie Sklaven zum Verkauf ausgeboten werden, in 
Kap. 17 vorführt. Dort wird Sokrates gefragt, auf welche 
Weise er lebe, und antwortet: «<ch bewohne irgendeine Polis, 
die ich mir selbst (um) gestaltet habe, ich benutze aber eine 
fremdartige Polisverfassung und halte für Gesetze meine Ge
setze» ( olKw f!EV Ef!ClVTt{J Ttva TIOhtV dvaTIMaac;;, XPWf!at bE. TIOhtTEi~ 

EE.vt;~ Kai v6f!ouc;; vof!iZw Touc;; Ef!ouc;; 160). Philosophen wie Plato, 
Aristoteles, Zenon wird vorgehalten, daß sie keine Soldaten 
gewesen seien, Sokrates, daß er als Soldat Angst gehabt habe. 
Von Plato heißt es, daß er «in der von ihm (um) gestalteten 
Polis wohne, indem er die Polis-Verfassung und die Gesetze 
benutze, die er verfaßt habe» (E.v Tfj dvaTI}..aO"-&EiO"t;J im' auToD 1r6XEt 
olKE'iv XPWf!Evoc;; Tfj Tio}..mi~ Kal To'ic;; v6f!otc;; o{c;; auv€rpa\jJEV ), «Wahre 
Geschichte» ('A}..ll-&~c;; \aTOpia) 2, 17. In solchen boshaften Kari
katuren steckt ein Stückehen Wahrheit: ein circulus anthro
pologicus vitiosus ist unverkennbar; der Mensch kommt aus 
seinem eigenen Kreis nicht heraus. Die davon freie biblische 
Rede vom Bürgertum in der himmlischen Polis umfaßt sowohl 
das Reich Gottes als die Kirche. Die himmlische Polis in ihrem 
eigentlichen Sinn ist das Reich Gottes selbst. Soweit die Chri
sten als Himmelsbürger auf Erden leben, wird die himmlische 
Polis durch die Kirche dargestellt, die für das von ihr ver
kündigte Reich Gottes bestimmt ist. Dieser Hoffnungszustand 

160 S. diese Stelle bei M. Dibelius, Der Hirt des Hermas, 1923, S. 551, 
wo von einem <gedachten oder geglaubten Lebensideab gesprochen wird. 
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ist im Neuen Testament. und darüber hinaus im altkirchlichen 
Schrifttum durch bezeichnende Parallelaus drücke posi
tiv und negativ unterstrichen. Positiv: die Christen sind der 
Tempel (va.6t;;), das Raus (o'lKot;;), die Rausgenossen (olKE'iot}, der 
Bau (olKobof..l11) Gottes. Negativ: die Christen sind auf der Erde 
Beisassen, Fremdlinge (mipotKot, rra.pmibT]f..lOt, E€vm). Der kon
krete Staat auf Erden wird der Würde der Polis entkleidet, 
indem der Anspruch (nicht der Inhalt!) der griechischen Polis 
auf die christliche Polis, das himmlische Jerusalem, übertragen 
und darauf beschränkt wird. Soweit der irdische Staat· im 
Neuen Testament gewertet wird, erscheint er als eine Engel-, 
d. h. als eine Zwischenmacht, als etwas durchaus Wirkliches 
und Wichtiges, aber doch als etwas Vorläufiges und Nichtletzt
liches. Das ist eine Betrachtung, die dann für die Einschätzung 
der Staatsmacht in der Johannes-Apokalypse, Kap. 13, ihre Fol
gerungen hat 161• Das Reich Gottes wird sein, wenn 
e s k e i n e S t a a t e n m e h r g i b t. D i e K i r c h e , d e r 
dieses Reich verheißen ist, befindet sich im 
Gegenüber zum Staate, weil sie selbst auf den 
wahren Staat, die hirmmlische Polis, ausge
richtet ist 162• 

161 Naheres darüber bei K. L. Schmidt, Das Gegenüber von Kirche 
und Staat in· der Gemeinde des Neuen Testaments, in: Theol. Blätter, 16 
(1937);. Sp. 1-16. 

162 Dieses Gegenüber hat neuerdings H. Heyse (s. Anm.139) an ver
schiedenen Stellen seines Buches durchaus richtig erkannt. In dem Ab
schnitt <Griechentum und ·Christentum> betont Heyse, der sich für das 
griechische Seins- und Staatsverständnis entscheidet: <So kehrt ... der 
griechische Begriff der Politeia in einem neuen Sinn im Neuen Testa
ment wieder>, (S.104); er versucht <aufzuzeigen, wie die ... griechischen 
Grundworte bereits im Neuen Testament ihr christliches Gegenbild finc 
dem (ebenda), und zitiert Phi!. 3, 20. 
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Nachtrag zur Anschauung vom cneuen Jerusalem ... 

Nach dem Abschluß der vorliegenden Arbeit ist mir bekannt ge
worden: A. Ca u s s e, L e m y t h e d e 1 a n o u v e ll e Je r u s a l e m 
d u D e u t e r o - E s a i e a l a I I I e S i b y ll e , Extrait de la Revue 
d'Histoire et de Philosophie religieuses Novembre-Decembre 1938, Paris, 
1939, p. 1-38. Der Verfasser behandelt: I. La glorification de Jerusalem 
et le rassemblement des disperses. II. Les sanctuaires et la signification 
sociologique des assemblees de fete dans l'Orient semitique. III. Les 
<monteesJ> a Jerusalem. Jerusalem-Sion capitale de la Diaspora, centre 
du monde. IV. Le grand pelerinage eschatologique et la vision de l'Eglise 
juive. V. Pelerinages et reveil religieux dans le syncretisme oriental 
hellenistique. VI. L'appel de la IIIe Sibylle aux pai:ens et la vision du 
pelerinage eschatologique. Diese Uebersicht zeigt den reichen Inhalt und 
das besondere Interesse der Abhandlung. Es wird veranschaulicht, wie 
der Glaube an das neue Jerusalem im Exil angesichts des Zusammen
bruchs wächst und besonders in J es. 60 seinen Ausdruck findet. Wie im 
alten Orient Heiligtümer und Festversammlungen - letztere in ihrer 
soziologischen Bedeutung - zu verbuchen sind, so wird vollends Jeru
salem nicht nur der Mittelpunkt für die jüdische Diaspora, sondern für 
die ganze Welt. Die große Wallfahrt nach dem neuen Zion am Ende der 
Tage mit dem Ausblick auf die jüdische Gemeinde der Heilszeit erfüllt 
das jüdische Denken bis hin zum 3. Buch der Sibyllinischen Orakel und 
hat mancherlei Parallelen im Hellenismus. Causse nimmt S. 36 Bezug auf 
die oben, S. 105, zitierte Zenon-Aussage über die Politie und betont: <En 
tout cas, les vrais Grecs etaient plutöt mal prepares pour comprendre 
cette eschatologie juive qui devait leur apparaitre comme une fantaisie 
de barbares.J> Und S. 37 f. heißt es eindeutig klar: derusalern etait aussi 
pour Jesus l'omphalos du monde, et pour les premiers chretiens, la notion 
d'Eglise etait une notion hierosolymocentrique.> 
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